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A. ORGANISATIONSPOLITIK 
 
 
Antragsteller:  IG Metall 
 
Titel:   Organisationspolitik 
 
Beschluss: 
 
Jugendarbeit muss ein „strategischer Schwerpunkt“ des DGB sein. Erfolgreiche Jugendarbeit 
sichert den Fortbestand der gesamten Gewerkschaftsbewegung als durchsetzungsfähige Or-
ganisation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Entsprechend ist es eine Aufgabe des 
gesamten DGB und allen haupt- wie ehrenamtlich Aktiven, Jugendliche im DGB zu unterstützen 
und zu fördern.  
 
Mit gewerkschaftlicher Jugendarbeit sollen Jugendliche an Gewerkschaften herangeführt wer-
den. Die DGB - Jugend ist damit ein Teil der gesamten Organisation und gleichzeitig ein Ju-
gendverband im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) des Bundes. Sie vertritt 
die Interessen junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die DGB-Jugend ist ein politischer 
Jugendverband. Sie greift aktuelle Problemlagen Jugendlicher auf und arbeitet gemeinsam mit 
diesen an Lösungen. Neben den unmittelbaren Fragen rund um Ausbildung und Beschäfti-
gungsperspektiven mischt sie sich auch in all diejenigen gesellschaftspolitischen Fragen ein, 
von denen Jugendliche betroffen sind. Ziel ist nach wie vor, gesellschaftliche Alternativen jen-
seits des marktwirtschaftlichen Modells aufzuzeigen. Ein neoliberales Politikverständnis wird 
von uns auf allen Ebenen klar abgelehnt.  
 
Um diese Aufgaben erfolgreich wahrnehmen zu können, muss die Jugendarbeit des DGB mit 
entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet sein. Ihre Arbeit und ihre 
Struktur müssen der Lebenssituation, aber auch den Interessen junger Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer entsprechen. Das hauptamtliche Personal muss für diese anspruchsvolle Arbeit 
geeignet sein. Die notwendigen Mittel müssen zur Verfügung gestellt werden, um jugendspezi-
fische Aktionsangebote und Mitwirkungsmöglichkeiten bieten zu können.  
 
Flächendeckende politische Jugendarbeit sicherstellen  
 
Um unsere politischen Anforderungen als Gewerkschaftsjugend zu erfüllen, muss der DGB in 
der Bundesrepublik flächendeckend politische Jugendarbeit anbieten. Dies ist auch notwendig, 
um den organisationseigenen Aufgaben und den Verpflichtungen als Jugendverband gerecht zu 
werden. Von diesem Grundsatz darf sich der DGB nicht verabschieden.  
 
Anforderungen von jungen ArbeitnehmerInnen an die Gewerkschaften  
 
Die Ergebnisse der IG Metall-Jugendstudie, die bei der Universität Tübingen in Auftrag gegeben 
wurde, erfordern Antworten von unserer Seite. Im Mittelpunkt standen die als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Jugendarbeit aussagekräftigen „Handlungs- und Engagementformen junger 
ArbeitnehmerInnen“. Die veröffentlichten Ergebnisse haben ebenso wie andere Jugenduntersu-
chungen (v.a. Shell-Studie 2000 und 2002) widersprüchliche Ergebnisse hervorgebracht.  
 
Positiv sind auf der einen Seite der Rückgang offen rassistischer Einstellungen und die große 
Bereitschaft, in Vereinen und Großorganisationen wie Gewerkschaften mitzuwirken – wenn dort 
die Voraussetzungen stimmen - auf der anderen. Im Gegensatz zu Parteien, Kirchen oder Ar-
beitgeberverbänden erhalten Gewerkschaften gute Imagewerte. Der Beruf als Mittelpunkt des 
eigenen Denkens und Handelns und die damit verbundene Anforderung der Jugendlichen, sie 
bei der Ausbildung und im Beruf zu unterstützen, bietet uns hervorragende Anknüpfungspunkte.  
 



 4 

Negativ sind deutlich gestiegene autoritäre und nationalistische Positionen, vor allem aber ein 
sehr enges Politik- und damit auch Gewerkschaftsverständnis hervorzuheben. Die meisten 
Jugendlichen tendieren zur politischen Mitte („Wille zur Integration“). Bloße Kritik an gesell-
schaftlichen Verhältnissen ohne entsprechenden Gegenentwurf wird abgelehnt.  
 
Wir müssen als Gewerkschaftsjugend auf diese Ergebnisse reagieren und auf die Umfrageer-
gebnisse, die unserem politischen Grundverständnis entgegenstehen, angemessene Antworten 
finden. Fest steht: Unsere gewerkschaftliche Jugend- und Jugendbildungsarbeit ist politische 
Jugendarbeit. Sie bietet politische Orientierung, erlaubt und fördert aber zugleich eine kritisch-
konstruktive Auseinandersetzung damit. Jugendliche haben in der unübersichtlicher geworde-
nen Welt Deutungs- und Definitionsbedürfnisse.  
 
Voraussetzung, dass diese im Zusammenhang mit gewerkschaftlicher Arbeit befriedigt werden 
können, ist ein eigenes inhaltliches Profil. Wir müssen weiterhin unabhängig von der jeweiligen 
Regierung klar und eigenständig für unsere gemeinsam entwickelten Positionen eintreten.  
 
Mit unseren Forderungen treten wir darum auch für einen Politikbegriff ein, der das Politische 
wieder als öffentlichen, alle gesellschaftlichen Bereiche erfassenden Prozess versteht. Das, so 
zeigen die Ergebnisse aller ernstzunehmenden Jugendstudien der vergangenen Jahre, sehen 
Jugendliche mehrheitlich anders. Politik ist für sie häufig das, „was die Politiker machen“. Ver-
bunden ist dieser traditionelle Politikbegriff mit einer großen Ablehnung alles „Politischen“, die 
Unzufriedenheit mit PolitikerInnen ist enorm.  
 
Einen anderen Politikbegriff bei Jugendlichen wieder zu etablieren, kann nur gelingen, wenn 
Politik und politisches Handeln von den Jugendlichen selbst als für sie persönlich wichtig, aus 
ihrer eigenen Situation begründbar und sinnvoll wahrgenommen wird. Ebenso wichtig sind da-
mit verbundene vorwärts gewandte politische Utopien, die auf eine Überwindung des vorherr-
schenden kapitalistischen Wettbewerbsdenkens zielen und attraktive solidarische Alternativen 
aufzeigen. Diesen Ansprüchen muss auch die politische Jugendbildungsarbeit des DGB ge-
recht werden.  
 
Die DGB-Jugend als Dachorganisation  
 
Die DGB-Jugend darf als Dachverband der Gewerkschaftsjugend nicht losgelöst agieren. Eine 
enge Kooperation mit den Jugendorganisationen der Mitgliedsgewerkschaften ist notwendig 
und unverzichtbar. Nur wenn diese Kooperation auf zentraler und regionaler Ebene gewährleis-
tet ist, kann die DGB-Jugend gemeinsame Schwerpunktaufgaben übernehmen.  
 
Besonderes auf die in den Richtlinien festgehaltenen Handlungsfelder muss der Fokus der 
DGB-Jugendarbeit gelegt werden. Diese sind:  
 

- Die Beschäftigungs- und Bildungspolitik (einschließlich der beruflichen Bildung)  
 
- Die Jugend-, Sozial- und Frauenpolitik  
 
- Die Jugendhilfe und öffentliche Förderung von Jugendarbeit 
 
- Die Rahmenbedingungen gewerkschaftlicher Jugendbildungsarbeit (u. a. durch die Ver-

besserung von Bildungsurlaubsgesetzen und anderen Freistellungsregelungen)  
 
- Die Ansprache Jugendlicher vor ihrem Eintritt in das Berufsleben (Vorfeldarbeit), insbe-

sondere in Form von:  
 

·  Jugend- und Jugendbildungsarbeit an Schulen,  
·  Zusammenarbeit mit SchülerInnenvertretungen und LehrerInnen,  
·  Beratungs- und Informationsangeboten zur Arbeits- und Berufswelt, Berufsvorberei-

tung und zu Gewerkschaften.  
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- Betreuung und Beratung arbeitsloser Jugendlicher in Zusammenarbeit mit Arbeitslosen-
initiativen und –beratungsstellen;  

 
- Kontinuierliche Berufsschularbeit, die sich an den Handlungs- und Aktionsfeldern der 

Gewerkschaftsjugend orientiert, insbesondere durch:  
 

·  die Zusammenarbeit mit SchülerInnenvertretungen bzw. durch die Unterstützung der 
SV-Arbeit,  

·  Beratungs-, Informations- und Bildungsangebote zur Arbeits- und Berufswelt, Vermitt-
lung von Kontakten zu den Mitgliedsgewerkschaften.  

 
- Jugendbildungsarbeit mit dem Ziel, junge Menschen zu betrieblichem und gesellschaftli-

chem handeln zu motivieren und gemeinsam mit ihnen solidarische Handlungsansätze zu 
entwickeln. Angebote der DGB-Jugendbildungsarbeit richten sich insbesondere an nicht 
organisierte Jugendliche und Jugendliche mit wenig Anbindung an ihre Gewerkschaft;  

 
- Kultur-, Freizeit- und Ferienangebote, die die Arbeit gewerkschaftlicher Jugendgruppen 

fördern, Identität schaffen, den Bekanntheitsgrad von Gewerkschaften erhöhen und als 
kulturbindende Alternativen zur kommerziellen Kultur- und Freizeitindustrie verstanden 
werden können;  

 
- Gewerkschaftliche Mitgliederwerbung, insbesondere in den Handlungsfeldern der ge-

werkschaftlichen Jugendarbeit;  
 
- Internationale und europäische Jugendarbeit, insbesondere der Auf- und Ausbau sowie 

die Unterhaltung von Kontakten, Kommunikationsstrukturen und Kooperationsprojekten 
an deren Ausgestaltung Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt sind;  

 
- Erinnerungs-, Verständigungs- und Versöhnungsarbeit, insbesondere im Rahmen des 

Deutsch-Israelischen Jugendaustausches und mit den Ländern, die unter der nationalso-
zialistischen und faschistischen Gewaltherrschaft besonders gelitten haben.  

 
Im Rahmen dieser Handlungsfelder müssen neben der politischen Koordination umfangreiche 
Serviceangebote in Form von Konzepten, Publikationen, Bildungsbausteinen und inhaltliche 
Zuarbeiten für die Jugendorganisationen der Mitgliedsgewerkschaften entwickelt werden, die 
diese ohne großen Aufwand übernehmen können.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Organisationspolitik 
 
Beschluss: 
 
Seit nunmehr 20 Jahren haben sich die Alters- und Geschlechtsverteilung in der Erwerbsbevöl-
kerung und in der Mitgliedschaft auseinander entwickelt. Die Gewerkschaften waren in den 
vergangenen Jahren im Schnitt etwas älter und etwas männlicher als die Gesamterwerbsbevöl-
kerung. Das bedeutet: Die Organisation muss jünger und weiblicher werden.  
 
Es müssen Formen und Partizipationsmodelle zur besseren Ansprache junger Frauen entwi-
ckelt werden. Dabei sind die Erfahrungen stärkerer und langfristigerer Frauenbeteiligung in 
bestimmten Projekten als bspw. in der Gremienarbeit zu berücksichtigen.  
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Beitrag der Gewerkschaftsjugend zur Gewinnung von Mitgliedern  
 
Die Gewerkschaftsjugend hat in den vergangenen Jahren ihre Formen der Ansprache junger 
Mitglieder verfeinert. Der Jugendanteil in der Mitgliedschaft ist in nahezu allen Mitgliedsgewerk-
schaften gestiegen. 80 Prozent aller Mitglieder treten im Alter zwischen 16 und 22 in die Ge-
werkschaft ein. Jedoch haben die Gewerkschaften Probleme in der Haltearbeit bei den Mitglie-
dern, die aus dem Altersbereich der Gewerkschaftsjugend in die Obhut der Gesamtorganisation 
übergehen.  
 
Die Gewerkschaftsjugend hat in den vergangenen Jahren erfolgreiche Ansätze zum Übergang 
zwischen Schule und Beruf entwickelt. Die hier gewonnen Erfahrungen müssen in Überlegun-
gen zu anderen Brüchen und Übergängen in den Bildungsbiografien einbezogen werden. Das 
gilt ganz besonders für den Übergang zwischen der Berufsausbildung und der Beruflichkeit. 
Ansätze aus den Mitgliedsgewerkschaften zu dieser Frage müssen einbezogen werden.  
 
Die Handlungsfelder  
 
Nahezu alle wesentlichen Schwellen in Erwerbsbiografien werden in der Phase der Zugehörig-
keit zur Gewerkschaftsjugend durchlebt. Deshalb müssen unsere Aktivitäten zur Gewinnung 
von Mitgliedern weiter konsequent an den speziellen Problemlagen an diesen Schwellen anset-
zen.  
 
Die von der DGB-Jugend zu begleitenden Phasen sind insbesondere die Übergänge und 
Wechsel zwischen den individuellen Bildungs- und Arbeitsphasen. Wir wollen die uns klar zu-
gewiesene Kompetenz in Fragen betrieblicher und betriebsnaher Ausbildungsphasen in Rich-
tung auf schulische und hochschulische Ausbildungsphasen weiter ausbauen. Wir wollen uns 
insbesondere weiter um die an den Übergängen zwischen diesen Phasen auftretenden beson-
deren Problem widmen – hier sehen wir eine besondere Aufgabe für die Arbeit der DGB-
Jugend, weil die Übergangsphasen nur zum Teil den Organisationsbereichen der Mitgliedsge-
werkschaften trennscharf zuzuordnen sind.  
 
Viele Menschen können sich in diesen vorgenannten Übergangssituationen nicht einer be-
stimmten Mitgliedsgewerkschaft zuordnen. (Studierende, Schülerinnen). Darüber hinaus wächst 
die Zahl junger Menschen, die gleichzeitig in mehreren prekären Beschäftigungsverhältnissen 
stehen und eigentlich Mitglied mehrerer Organisationen sein müssten. Für beide Situationen 
sind organisationspolitische Lösungen zu entwickeln. Mindestens sind die Bedingungen, Servi-
ces und Partizipationsmöglichkeiten für Eingangsmitgliedschaften anzugleichen.  
 
Politische Kompetenz aus Problemlösungskompetenz  
 
Die DGB-Jugend wird dann als kompetent betrachtet, wenn sie Lösungskompetenzen für Prob-
leme besitzt, die in der Lebenswelt von Jugendlichen auftreten. Gewerkschaftliche Jugendarbeit 
ist dort besonders erfolgreich wo sie konkrete Handlungsansätze und Möglichkeiten zur Aktivität 
bietet und Jugendlichen direktes politisches Engagement ermöglicht. Die Angebote „Dr. Azubi“, 
PDM, NDC und „students at work“ weisen in diese Richtung und können als Vorbild gelten.  
 
Partizipation und Teilhabe  
 
Die Gewerkschaftsjugend muss an allen Entscheidungsprozessen der Organisation beteiligt 
werden. Diese Beteiligung ist auf alle relevanten Handlungsfelder der Gewerkschaften auszu-
dehnen. Partizipation darf nicht als Simulation stattfinden – sie muss gelebt werden. Nur dann, 
wenn sich die Auffassungen und Beschlüsse der Jugendlichen wirksam im Handeln der Organi-
sation niederschlagen, kann von einer echten Teilhabe gesprochen werden. Jugend braucht 
Freiräume, in denen sie ihre Auffassungen und Sichtweisen entwickeln und verfestigen kann. 
Doch benötigen diese Freiräume auch stets eine direkte Koppelung mit allen anderen Organisa-
tionsbereichen. Spielwiesen, in denen die Jugend machen kann was sie will, die aber im Raum 
der weitgehenden organisationspolitischen Wirkungslosigkeit stattfinden, sind nicht unser Ziel. 
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Die formale Beteiligung von Jugendlichen an den Entscheidungsprozessen und in den Gremien 
der Organisation muss weiter ausgebaut werden.  
 
Wir brauchen weitergehende Interventionsmöglichkeiten der Gewerkschaftsjugend bei Fragen, 
die überwiegend Jugendliche betreffen. Gewerkschaftsjugend kann, will und muss ihren Be-
reich vollständig verantworten. Ressourcen der Jugend müssen auf allen Satzungsebenen 
durch die Jugendgremien verfügt werden. Die beratenden Stimmen der VertreterInnen der DGB 
Jugend auf DGB Konferenzen, müssen in Mandate mit Stimmrecht umgewandelt werden. Die 
Beteiligung Ehrenamtlicher an der Gremienarbeit muss verpflichtend auf allen Ebenen gestei-
gert werden.  
 
Gewerkschaftsjugend zwischen Teil der Gesamtorganisation und eigenständigem Ju-
gendverband 
 
Die Gewerkschaftsjugend bewegt sich dauerhaft in einem Spagat zwischen eigenständigem 
Jugendverband und Teil der Gesamtorganisation Gewerkschaften. Dabei muss es Ziel der Ge-
werkschaftsjugend sein ihre Eigenständigkeit zu behaupten und zu verdeutlichen. Gleichzeitig 
fordern wir die Erwachsenorganisation auf, die Eigenständigkeit der Gewerkschaftsjugend an-
zuerkennen und entsprechend zu handeln.  
 
Einheitsgewerkschaft  
 
Die Gewerkschaftsjugend ist parteipolitisch unabhängig aber nicht politisch neutral. Wir bekräf-
tigen unser Bekenntnis zur Einheitsgewerkschaft. Gewerkschaften und damit Gewerkschaftsju-
gend muss stets ihre Selbstständigkeit gegenüber politischen Parteien behaupten.  
 
Gewerkschaftliche Jugendarbeit braucht Personal, Mittel und Räume  
 
Erfolgreiche gewerkschaftliche Jugendarbeit braucht entsprechende personelle und materielle 
Grundlagen. Die DGB-Jugend fordert die Erwachsenenorganisation auf, die erfolgreiche Arbeit 
der Gewerkschaftsjugend anzuerkennen und entsprechend auch die Absicherung der personel-
len und materiellen Ausstattung zu gewährleisten. Die Arbeit der Gewerkschaftsjugend stiftet 
die Zukunftsfähigkeit der Gesamtorganisation und muss entsprechend gesichert werden.  
Darüber hinaus braucht die gewerkschaftliche Jugendarbeit Räume. Räume für gewerkschaftli-
che Jugendbildungsarbeit und Räume für andere Formen der Jugendarbeit. Daher fordert die 
DGB-Jugend die Erwachsenenorganisation auf, bestehende Räume für die Gewerkschaftsju-
gend ausnahmslos zu erhalten und nach Möglichkeit auszuweiten.  
Auf keiner Ebene der Organisation darf die Existenz von Jugendarbeit vollständig vom Vorhan-
densein öffentlicher Mitteln abhängig sein. Dort wo dies so ist, ist die Wahrnehmung einer Sat-
zungsaufgabe vollständig in einem außerhalb der Organisation liegenden Bestimmungshorizont 
gelegt. Das halten wir für organisationspolitisch gefährlich.  
 
Kampagnen als Mittel Gewerkschaftlicher Jugendarbeit  
 
Kampagnen sind zu einem wesentlichen Stilmittel der Gewerkschaftlichen Jugendarbeit gewor-
den. Die Frage, ob wir überhaupt weiterhin Kampagnen fahren wollen und wenn ja, welche 
Bedeutung und Ausgestaltung dies haben soll, bedarf einer organisationsweiten Diskussion. 
Ergebnis dieser Diskussion muss ein möglichst breiter Konsens über die Bedeutung und Form 
bundesweiter Großkampagnen sein. Wir wollen, dass unsere Kampagnen zielgerichteter, öf-
fentlichkeitswirksamer und intern bekannter sind als bisher. Beginnend mit dieser Bundesju-
gendkonferenz ist der DGB Bundesjugendausschuss beauftragt, eine Diskussion zu initiieren, 
die sich grundlegend mit dem Sinn der Gestaltung und Durchführung von Kampagnen ausei-
nandersetzt.  
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Antragsteller:  DGB Jugend Hessen-Thüringen 
 
Titel:   Kampagnen und Kampagnenarbeit 
 
Beschluss:  
 
Material zu „Organisationspolitik“ (DGB Bundesjugendausschuss) 
 
Die Fragen der Bedeutung und der Ausgestaltung des Stilmittels der Großkampagne bedürfen 
einer organisationsweiten Diskussion. Ergebnis dieser Diskussion muss ein möglichst weiter 
Konsens über die Bedeutung und die Form bundesweiter Großkampagnen sein. Beginnend mit 
dieser Bundesjugendkonferenz müssen die folgenden Einzelaspekte diskutiert und schließlich 
spätestens auf der übernächsten Bundesjugendkonferenz einer Klärung zugeführt werden:  
 

- Wollen wir in Zukunft weiter und regelmäßige bundesweite Großkampagnen?  
 
- Welche Kriterien werden an solche Kampagnen gestellt?  
 
- Ab welcher Größenordnung ist eine Kampagne eine Kampagne?  
 
- Wie wesentlich ist die Frage der Regelmäßigkeit – muss es die jährliche Kampagne ge-

ben?  
 
- Unterscheiden wir zwischen Kampagne und punktuellem Event?  
 
- Welche nachhaltige Wirkung sollen Kampagnen haben? Wie werden diese gemessen?  
 
- Welche Anforderungen an nachbereitende Evaluation haben wir?  
 
- Wie können wir aus Fehlern lernen?  
 
- Welche Gründe können zum Scheitern eine Kampagne beitragen? Welche Rolle spielt 

dabei die Organisation und ihre Mobilisierungsmotivation?  
 
- Welche extern gesetzten Erfolgsaussichten haben wir?  
 
- Schätzen wir den Aufwand für eine erfolgreiche Kampagne richtig ein? – Besonders 

dann, wenn wir ein Thema gegen den Trend öffentlich machen wollen?  
 
- Schärft eine Kampagne unser Profil? Oder werden wir aus bündnispolitischer Rück-

sichtnahme gar ungenauer?  
 
- Fühlen wir uns zur Kampagne gezwungen, weil „wir irgendwie was machen“ müssen?  

 
 
 
 



 9 

Antragsteller:  DGB-Bezirksjugendkonferenz NRW 
 
Titel: Politische Positionierung zur Aufgabenverteilung zwi-

schen dem Deutschen Gewerkschaftsbund und den in 
ihm organisierten Mitgliedsgewerkschaften 

 
Beschluss: 
 
In Zeiten permanenter Angriffe der Arbeitgeberverbände und Politik auf die sozialen Grundrech-
te ist es unser erklärtes Ziel, gemeinsam mit allen Beteiligten der Gewerkschaftsbewegung 
wirksam Gegenmacht darzustellen.  
 
Darüber hinaus sind in Zeiten von Mitgliederrückgängen sowohl bei den Mitgliedsgewerkschaf-
ten sowie daraus folgend bei dem Dachverband DGB klare Vereinbarungen zur Aufgabenvertei-
lung und –abgrenzung unumgänglich. Bei den bekanntermaßen knappen finanziellen und per-
sonellen Ressourcen ist dies umso wichtiger, um im Sinne aller beteiligten Organisationen am 
effektivsten zu arbeiten.  
 
Deshalb fordert die DGB Bundesjugendkonferenz die Vorstände der Mitgliedsgewerkschaften 
und des DGB auf, in Zukunft stärker auf die bestehenden Aufgabenverteilungen in der Gesamt-
organisation zu achten.  
 
 
 
 
Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des DGB 
 
Beschluss: 
 
Der DGB wird beauftragt, seine Medien- und Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen zu verbes-
sern und offensiver zu gestalten. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel: Berufsschularbeit der DGB-Jugend 
 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz fordert die Abteilung Jugend der DGB-
Bundesvorstandsverwaltung, die DGB-BezirksjugendsekretärInnen sowie die Jugendabteilun-
gen der Mitgliedsgewerkschaften auf, sich aktiv für die Weiterführung, Unterstützung und den 
Ausbau der Berufsschularbeit der DGB-Jugend einzusetzen.  
 
Dieser Einsatz soll dazu führen, dass die Berufsschularbeit bundesweit und in den DGB-
Bezirken eine dauerhaft hohe Priorität in der Jugendarbeit erhält. Dazu sollen ebenfalls die ent-
sprechenden ehrenamtlichen Gremien und TrägerInnen der Berufsschularbeit unterstützt wer-
den. Die synergieschaffende Kooperation zwischen DGB-Jugend und den Mitgliedsgewerk-
schaften bei der konkreten regionalen Umsetzung stellt dabei eine unabdingbare Vorausset-
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zung für den Erfolg der Berufsschularbeit im Hinblick auf die gewerkschaftliche Orientierung 
und Organisierung von Auszubildenden dar.  
 
Die Abteilung Jugend der DGB-Bundesvorstandsverwaltung wird aufgefordert, die Berufsschul-
arbeit mindestens auf dem jetzigen Stand zu sichern. Sie wird ebenso aufgefordert, ein Förder-
programm einzurichten, mit dem die DGB-Bezirke Berufsschularbeit nach bundesweiten Quali-
tätsstandards selbstständig durchführen können.  
 
Ein Baustein kann hierbei der Projekttag “Demokratie und Mitbestimmung“ sein. Das bundes-
weite Berufsschulprojekt der DGB-Jugend soll mit seinem Grundprinzip der sechsstündigen 
politischen Bildung sowie der Ehrenamtlichkeit von TeamerInnen und TrainerInnen auf allen 
Ebenen unterstützt und weitergeführt werden.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Jugend Sachsen 
 
Titel: Vorfeldarbeit an allgemeinbildenden Schule 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend beschließt, die gewerkschaftliche Vorfeldarbeit an allgemeinbildenden Schu-
len zu verstärken, zu unterstützen und zu fördern. Das heißt, mit ehrenamtlicher Beteiligung 
Konzepte zu erstellen und zu transferieren und deren Umsetzung zu unterstützen. Ziel ist es, 
die jungen Menschen mit Mitbestimmung, Grundlagen der Gewerkschaftsarbeit und gesell-
schaftlicher Beteiligung vertraut zu machen. Im Handlungsfeld "Vorfeldarbeit" an allgemeinbil-
denden Schulen der DGB-Jugend ergeben sich durch das zukünftige Etablieren von Ganztags-
schulen Chancen für die DGB-Jugend. Die Gestaltung des Nachmittagsunterrichts soll vielfach 
durch Vereine, Initiativen usw. erfolgen. Hierbei soll auch die DGB-Jugend im Rahmen der regi-
onalen finanziellen und personellen Ressourcen tätig werden. Für die Gestaltung dieser Unter-
richtseinheiten wird die Abt. Jugend aufgefordert, Konzepte und Materialien wie beispielsweise 
Bildungsbausteine, Arbeitsmaterialien usw. zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Jugend Bezirk  

Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt 
 
Titel: Jugendbildungsarbeit 
 
Beschluss: 
 
Als eine Möglichkeit Mitglieder nachhaltig zu werben wird die gewerkschaftliche (Jugend-) Bil-
dungsarbeit an allgemein- und berufsbildenden Schulen und weiteren über– und außerbetriebli-
chen Bereichen (Ausbildungswerkstätten, Universitäten) ausgebaut. 
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Antragsteller:  I. Ordentliche Bezirksjugendkonferenz West 
 
Titel: Mitgliederwerbung bei Auszubildenden in außerbetrieb-

lichen Ausbildungsstätten 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz beschließt, dass die DGB-Jugend ein Konzept zur Mitglie-
dergewinnung bei Auszubildenden in außerbetrieblichen Ausbildungsstätten erstellt und um-
setzt. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Jugend Bezirk  

Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt 
 
Titel: Qualitätssicherung der Jugend- und Jugendbildungs-

arbeit in den hauptamtlichen Strukturen 
 
Beschluss: 
 
Verschiedene Menschen werden durch die DGB-Jugend angesprochen und integriert, was ei-
nerseits durch ehrenamtliche Peers möglich ist, anderseits aber vor allem durch die hauptamtli-
chen JugendbildungsreferentInnen und Jugendsekretäre geschieht. Als Konsequenz daraus 
müssen die Hauptamtlichen eine Kompetenz im Umgang und Erfahrungen mit Menschen aus 
verschiedenen Lebenswelten besitzen. Sie sollen in der Lage sein, nicht nur selbst zu verste-
hen, sondern auch den Ehrenamtlichen untereinander das gegenseitige Verstehen zu ermögli-
chen. Ein akademischer Abschluss ist hierfür nicht die vorrangige Voraussetzung, sondern 
vielmehr die bereits genannten Kompetenzen. Für unser spezielles Feld der gewerkschaftlichen 
Jugendverbandsarbeit ist eine bereits bestehende Einbindung in eben dieses empfehlenswert.  
 
Die genannten Erwartungen an JugendbildungsreferentInnen erfordern eine gute Arbeitsatmo-
sphäre und entsprechende Rahmenbedingungen ihrer Arbeit, die im Folgenden umrissen wer-
den.  
 
Die Arbeit der DGB-Jugend, sowohl in den Regionen als auch auf Bezirks- und Bundesebene 
kann nur adäquat gewährleistet werden, wenn frei werdende Stellen- auch während längerer 
Abwesenheiten, wie bspw. Krankheiten, der Mutterschutzzeit und der Elternzeit – sofort und 
ohne Vakanz besetzt werden. Dazu gehört ein im Sinne der gewerkschaftlichen Forderungen 
faires Arbeitsverhältnis mit vollwertigen Arbeitsverträgen.  
 
Dem DGB sollte klar sein, dass eine aktive Jugendarbeit nicht über „billige“ Alternativen wie 
Honorar- oder Werkverträge zu bekommen ist. Neben dem gravierenden politischen Signal ist 
eine JugendbildungsreferentInnenstelle auf Honorarbasis, aus innerorganisatorischen aber 
auch auf Grund der Richtlinien öffentlicher Geldgeber, nicht im vollen Umfang arbeitsfähig. Ge-
rade der fehlende Sozialversicherungsschutz ist untragbar. Der DGB muss sich seiner politi-
schen Vorbildfunktion bewusst sein. Wenn der DGB sich gegen prekäre Beschäftigung aus-
spricht, aber selbst auf diese zurückgreift, macht er sich politisch unglaubwürdig. Wir stellen uns 
einen DGB vor, der auch in den internen Strukturen Arbeitsplatzsicherheit und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie gewährleistet! Wir fordern den DGB-Bundesvorstand auf, ein Konzept für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erarbeiten und die Voraussetzungen für die Umset-
zung zu schaffen.  
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Wir fordern, dass die Landesjugendausschüsse bzw. der Bezirksjugendausschuss in Abstim-
mung mit anderen bezirklichen und den regionalen Gremien und Arbeitskreisen einen Aus-
tausch über Anforderungsprofile in Stellenausschreibungen für JugendbildungsreferentInnen 
einleitet und durchführt. Eine qualitative gewerkschaftliche Jugendarbeit erfordert gut ausge-
baute Netzwerke zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die durch Klausurtagungen 
oder Seminare gewährleistet sein sollen, die mindestens einmal jährlich durchgeführt werden, 
um die vergangene Arbeit zu reflektieren und zukünftige Arbeit zu planen und vorzubereiten.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirksjugendkonferenz Nord 
 
Titel: Für eine verlässliche Personalpolitik 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz verurteilt die willkürliche Personalpolitik des DGB-
Bundesvorstands. Sie fordert vom DGB-Bundesvorstand, auf der Grundlage des Beschluss Nr. 
9 des 17. DGB-Bundeskongresses 2002 eine verbindliche Personalplanung für den Jugendbe-
reich zu entwickeln. Auf dieser Grundlage ist dann die Entfristung aller Stellen im Bereich der 
DGB-Jugend zu prüfen. Der Bundesjugendausschuss wird damit beauftragt, einen entspre-
chenden Antrag an den DGB-Bundeskongress 2006 zu stellen.   
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Jugend Hessen-Thüringen 
 
   Änderungsantrag zu 
   „ Für eine verlässliche Personalpolitik“  
 
Beschluss:   
 
Material zu „Für eine verlässliche Personalpolitik“ 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz verurteilt die willkürliche Personalpolitik des DGB-
Bundesvorstands. Sie fordert vom DGB-Bundesvorstand, auf der Grundlage des Beschluss Nr. 
9 des 17. DGB-Bundeskongresses 2002 eine verbindliche Personalplanung sowie ein Konzept 
zur langfristigen Berufsperspektivenplanung von MitarbeiterInnen im Jugendbereich zu entwi-
ckeln. Bestandteil dieses Konzeptes muss ein Übergang vom Jugendbereich in die Gesamtor-
ganisation sein. 
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Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel: Mehr ehrenamtliche Gewerkschafterinnen und  

Gewerkschafter in die Gewerkschaftsspitze 
 
Beschluss: 
 
Die DGB Bundesjugendkonferenz fordert den Bundesvorstand, insbesondere auch den Bun-
desjugendsekretär auf, für personelle Planungen und Einstellungen in der Abteilung Jugend 
BewerberInnen in die engere Auswahl zu ziehen, die ein deutliches, ehrenamtliches oder 
hauptamtliches, gewerkschaftliches Engagement vorzuweisen haben. Außerdem muss die per-
sonelle Kontinuität der Abteilung Jugend deutlich verbessert werden. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Jugend Hessen-Thüringen 
 
  Änderungsantrag zu  

  „ Mehr ehrenamtliche Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter in die Gewerkschaftsspitze“  

 
Beschluss:   
 
Material zu „Mehr ehrenamtliche Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in 
die Gewerkschaftsspitze“ 
 
Die DGB Bundesjugendkonferenz fordert den Bundesvorstand auf, bei der künftigen Personal-
entwicklung dafür zu sorgen, dass hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen einen auf eigenen 
Erfahrungen beruhenden Einblick in die unterhalb ihres Tätigkeitsbereichs angesiedelte Sat-
zungsebene erhalten (Bund, Bezirk oder Region). Dies kann auf folgenden Wegen geschehen: 
 

- ehren- oder hauptamtliche Tätigkeit auf der Satzungsebene 
- ein sechswöchiges Praktikum im ersten Jahr der Tätigkeit 

 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Jugend Region Frankfurt am Main 
 
Titel:   Antrag zur Bündnisarbeit 
 
Beschluss:   
 
Material an den Bundesjugendausschuss 
 
Die Delegierten der DGB Bundesjugendkonferenz werden aufgefordert, den Kongress «Wandel 
der Arbeitswelt / Grundeinkommen» in Berlin im März 2006 zu unterstützen. Statt eines finan-
ziellen Beitrages wird die DGB-Jugend auf Bundesebene den Kongress logistisch (Anmeldung, 
Schlafplätze, Material, Technik etc.) unterstützen und so einen wichtigen Beitrag in dem Bünd-
nis leisten. 
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Antragsteller:  DGB Jugend Hessen-Thüringen 
 
Titel: Jugendringarbeit – Pflichtaufgabe auf allen Ebenen 
 
Beschluss: 
 
Es gehört zu den Aufgaben aller MitarbeiterInnen der DGB-Jugend, die personelle Verankerung 
der Gewerkschaftsjugend in den Jugendringen und den Gremien der Jugendringe auf allen 
Ebenen sicher zu stellen. Hierbei müssen Ehrenamtliche in den Gremien und der Arbeit der 
Jugendringe stärker beteiligt und gefördert werden. Diese Notwendigkeit besteht unabhängig 
von der jeweiligen finanziellen Ausgangslage in den Jugendringen.  
 
Die DGB-Jugend bemüht sich in den Jugendringen um eine Arbeit im Konsens zwischen den 
Verbänden. Die DGB-Jugend bekennt sich zum Grundsatz der Pluralität der Jugendverbands-
arbeit.   
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Bezirksjugendausschuss NRW 
 
Titel: Gegenseitige Anerkennung der Mitgliedschaft von 

EGB-Mitgliedsgewerkschaften 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend fordert den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften auf, alle Gewerkschafts-
mitglieder, die in einer EGB Gewerkschaft organisiert sind, zu vertreten. Außerdem fordert die 
DGB-Jugend den EGB (ETUC) auf, sich dafür einzusetzen, dass dies auch die Gewerkschaften 
in anderen europäischen Ländern tun.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirksjugendkonferenz Nord 
 
Titel: Jugendmandate auf DGB-Konferenzen 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz fordert den Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand auf, 
sein auf dem 17. DGB-Bundeskongress 2002 gegebenes Versprechen einzulösen und Gesprä-
che mit dem DGB-Bundesjugendausschuss über eine politische Lösung der Frage der Ju-
gendmandate auf DGB-Konferenzen zu führen. Der DGB-Bundesjugendausschuss wird gebe-
ten, den Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand an sein Versprechen mit Nachdruck zu 
erinnern.  
 
Sollte es bis zum Antragsschluss des 18. DGB - Bundeskongresses keine politische Lösung 
geben, werden die Abteilung Jugend und der DGB- Bundesjugendausschuss beauftragt, fol-
gende Satzungsänderung als Antrag an den DGB-Bundeskongress zu stellen und eine ent-
sprechende Begründung zu verfassen:  
 
„Änderung § 12, Absatz 4: Die Regionsdelegiertenversammlungen bestehen aus gewählten 
Mitgliedern der Gewerkschaften und 3 Delegierten des Regionsjugendausschusses.  
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Änderung § 11, Absatz 5: Sie (die Bezirkskonferenzen) bestehen aus gewählten Mitgliedern der 
Gewerkschaften und drei Delegierten des Bezirksjugendausschusses.  
 
Jeweils sonst in diesen Absätzen stehende Verweise auf die Jugendgremien sind zu streichen. 
 
Änderung § 7, Absatz 5 nach „berücksichtigt werden“ ist einzufügen: „Hinzu kommen drei or-
dentliche Delegierte des DGB-Bundesjugendausschusses.“  
 
In Absatz 10 ist der entsprechende Hinweis auf die Vertreter des DGB-
Bundesjugendausschusses zu streichen.“  
 
 
 
 
Antragsteller:  Martin Ströhmeier, DGB Jugend NRW 
 

Änderungsantrag zu  
„ Jugendmandate auf DGB-Konferenzen“  

 
Beschluss:   
 
Material zu „Jugendmandate auf DGB-Konferenzen“  
 
Der DGB Bundesjugendausschuss wird folgend Änderungen in seinem Antrag an den DGB-
Bundeskongress berücksichtigen: „Regionsjugendausschuss“ wird ersetzt durch „regionale 
Jugendstrukturen“  
 
 
 
 
Antragsteller:  ver.di Bundesjugendvorstand 
 
Titel: Gegen Wahlkampfempfehlungen 
 
Beschluss: 
 
Der DGB wird aufgefordert, im Verlauf von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europa-
wahlkämpfen auf die Veröffentlichung von gemeinsamen Verlautbarungen mit politischen Par-
teien, die auf den Wahlkampf abzielen, zu verzichten.  
 
Eigenständige inhaltliche Positionierungen zu einzelnen Wahlkampfthemen sind selbstverständ-
lich auch weiterhin gewollt.  
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Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel: Politische Streiks 
 
Beschluss: 
 
Als politischer Streik gilt die Arbeitsniederlegung zur Verfolgung und Durchsetzung politischer 
Ziele bzw. zur Bekundung politischen Willens, dessen Adressat der Gesetzgeber oder politische 
Instanzen sind, nicht dagegen der ArbeitgeberInnen oder der Arbeitgeberverband. Soweit der 
Streik gegen Gesetzgeber, Regierungen und andere politische Instanzen gerichtet ist, handelt 
es sich nach der üblichen juristischen Unterscheidung um einen politischen Streik. Dieser gilt in 
der Bundesrepublik, im Unterschied zum Ausland, als rechtswidrig. Dies begründet sich aus der 
aktuell gültigen Rechtsprechung, nicht auf eine gesetzliche Grundlage. 
 
Innerhalb der DGB-Jugend ist hierzu eine Diskussion mit dem Ziel der Positionierung zu politi-
schen Streiks als Mittel zur Durchsetzung unserer Interessen und Forderungen zu führen. Die 
Ergebnisse sollen in die Mitgliedsgewerkschaften getragen werden. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirksjugendkonferenz Nord 
 
Titel: Coca Cola - Boykott 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz fordert den Coca Cola-Konzern auf, weltweit Menschenrech-
te und Kernarbeitsnormen einzuhalten und dies auch bei seinen Abfüllern, insbesondere in 
Kolumbien, zu gewährleisten. 
 
Die DGB-Jugend unterstützt die Arbeit von Gewerkschaftern, die bei Coca Cola weltweit für 
bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. 
 
Die Abteilung Jugend soll geeignetes jugendgerechtes Material erstellen, das über Menschen-
rechtsverletzungen multinationaler Konzerne aufklärt. 
 
Die DGB Bundesjugendkonferenz ruft die Jugendorganisationen der Mitgliedsgewerkschaften 
auf, diesen Antrag ebenfalls umzusetzen. 
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B. GEWERKSCHAFTLICHE JUGENDBILDUNGSARBEIT 
 
 
Antragsteller:  DGB Jugend Hessen-Thüringen 
 
Titel: Jugendbildungsarbeit 
 
Beschluss: 
 
Unser Verständnis der DGB-Jugendbildungsarbeit  
 

- Gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit (GJBA) muss den Anspruch, allen Mitgliedern 
einen Zugang zu ihr zu ermöglichen, aufrechterhalten und ausbauen.  

 
- GJBA muss ihre Rolle zur Findung, Festigung und Umsetzung von gewerkschaftlichen 

Zielen annehmen und ausbauen. Sie unterstützt die politische und organisationspolitische 
Jugendarbeit des DGB und der Gewerkschaften. 

 
- Die politischen Jugendgremien müssen diese Rolle der GJBA ständig neu definieren.  
 
- Jede Organisationseinheit mit eigener Bildungsarbeit sollte sich sowohl mit der Bildung 

der Funktionärinnen und Funktionäre als auch der Breitenbildung beschäftigen.  
 
- Zwischen den Organisationsteilen muss eine transparente Gewichtung erkennbar sein.  
 
- Doppelungen sollten vermieden werden. Es muss klar werden, wie die Schwerpunkte 

zwischen Jugend und Gesamtverband und zwischen der DGB-Jugend und den Jugend-
gliederungen der Mitgliedsgewerkschaften verteilt sind. Bei dieser Schwerpunktverteilung 
muss reines Spezialistentum vermieden werden.  

 
- GJBA entwickelt ihre Inhalte aus der demokratischen Willensbildung der Organisation. 

Sie muss ihre implizite Nicht-Neutralität annehmen und für sich nutzen.  
 
- Die BildungsarbeiterInnen der GJBA sind Funktionärinnen und Funktionäre der Gewerk-

schaftsjugend. GJBA muss ihre Rolle bei der Heranführung junger Menschen an Funktio-
nen in der Organisation systematisieren.  

 
- GJBA muss individuelle Ansätze zur Überwindung von Ohnmachtgefühlen entwickeln und 

Handlungsperspektiven aufzeigen und anbieten.  
 
- GJBA muss auch weiterhin ein Experimentier- und Erprobungsfeld für neue Ideen und 

neue Formen der Jugendarbeit sein.  
 

- Die GJBA hat enorme Bedeutung für die Zukunft der Gewerkschaften und des DGB. Sie 
darf nicht nur an rein wirtschaftlichen Aspekten ausgerichtet und gemessen werden.  

 
- Die GJBA muss Gelegenheit haben, auch jenseits der Erfordernisse der tagesaktuellen 

Politik Freiräume zu schaffen und Themen aufzugreifen.  
 
- Die GJBA ist Zweckbildung für die sozialen Auseinandersetzungen. Die betrieblichen, 

gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Werte und Positionen der DGB-Jugend werden 
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen erarbeitet. Ziel der GJBA muss sein, dass die Ju-
gendlichen ihren Standpunkt erkennen und zum gesellschaftlichen Handeln befähigt wer-
den.  
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- Die GJBA der DGB-Jugend muss sowohl innerhalb der Gliederungen der DGB-Jugend 
als auch mit den Mitgliedsgewerkschaften koordiniert werden, um Synergien zu nutzen 
und Überschneidungen zu vermeiden.  

 
- Die GJBA dient gleichermaßen der Beratung und Schulung von ehrenamtlichen Funktio-

närInnen und der Entwicklung und Weiterentwicklung von politischen Positionen der DGB 
Jugend.  

 
- Um die strategische Ausrichtung der GJBA der DGB-Jugend und ihrer Mitgliedsgewerk-

schaften zu erarbeiten und fortlaufend weiter zu entwickeln, müssen regelmäßige Koordi-
nationstreffen stattfinden.   

 
Das gesellschaftliche Bildungsumfeld  
 
GJBA findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie ist – ob sie nun will oder nicht – Teil einer ge-
sellschaftlichen Bildungslandschaft. GJBA muss bei der Gestaltung ihrer Formen und Inhalte 
immer eine Bobachtung und Analyse aller anderen Bildungsbereiche einbeziehen.  
 
Die Auseinandersetzung um die Gestaltung des Bildungswesens ist zu einer zentralen und 
breiten Debatte geworden. Die Bildungsegalität ist immer weiter in Frage gestellt. Gleichzeitig 
findet ein Wertewandel statt, der die Bedeutung und Verwertbarkeit von Bildung für das indivi-
duelle Einbringen in den Arbeitsprozess zugunsten von emanzipatorischen, aufklärerischen und 
gesellschaftsverändernden Bildungszielen verschoben hat. Diese Trends lassen sich auf zwei 
Phänomene zuspitzen: 1. der Breitenbildungsanspruch geht de facto zurück, 2. Bildung wird 
immer mehr im Sinne von Ausbildung für konkrete Tätigkeit interpretiert.  
 
GJBA darf hier nicht einfach nur nachvollziehen, sondern diesen Trends mit Mitteln der GJBA 
etwas entgegensetzen. Konkret heißt das, dass GJBA ihren Breitenbildungsanspruch aufrecht-
erhalten – möglicherweise sogar ausbauen muss. Sie muss ihre Rolle zwischen individueller 
Ausbildung und gesellschaftlicher Bildung definieren.  
 
Das organisationspolitische Umfeld der GJBA  
 
BA wird hinsichtlich ihrer Kommunikationsreichweite häufig unterschätzt. Zwar ist die schiere 
Menge erreichter Menschen bei einer Demo größer, doch setzen sich Bildungsinhalte nachhal-
tig und mit Multiplikationswirkung fort. Bildungsarbeit dient der Findung, Weiterentwicklung und 
Festigung gewerkschaftlicher Positionen, Aktionen transportieren sie in die Öffentlichkeit. Um-
gekehrt liefern konkrete Aktivitäten der Organisation in der Gesellschaft und im Betrieb die 
Themen, die in der Bildungsarbeit vorkommen müssen.  
 
GJBA ist die Bildungsarbeit eines Verbandes, der den Anspruch hat gesellschaftliche Realität 
zu schaffen und zu verändern. Sie muss daher die Instrumente, die der Organisation hierfür zur 
Verfügung stehen, kennen und vermitteln können. Sie muss die Positionen der Gesamtorgani-
sation kennen und immer wieder von neuem aus einem Erkenntniszusammenhang ableiten 
können. Sie muss aus ihrer Praxis ein Feedback liefern, wenn es Positionen gibt, die nur 
schwer vermittelbar sind. Schließlich muss Bildungsarbeit ihre Rolle als eines der Instrumente 
zur Umsetzung von Positionen kennen und annehmen.  
 
Den Streit, ob nun die Massenaktion oder die Bildungsaktivität die „bessere“ Herangehensweise 
ist, halten wir für verfehlt. Aus unserer Sicht handelt es sich um unterschiedliche und in einem 
engen Funktionszusammenhang stehende Formen der Wahrnehmung der Interessen einer 
demokratischen Organisation. 
 
Die Organisation der Bildung  
 
Vielerorts legen Organisationen und Organisationsteile ihre Bildungsarbeit in die Hände von 
ausgegründeten Bildungsgesellschaften – manchmal auch von externen Anbietern. Oft ist die 
Bildungsarbeit in ihrer Gestaltbarkeit den demokratischen Gremien entzogen. Diese organisato-
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rische Form der BA neigt oft zur einer sehr eng qualifikationsorientierten BA, zum konkreten 
Training für konkrete Aufgaben.  
 
Andere Bildungsbereiche neigen verschiedentlich zu einer sehr starken Betonung des gesell-
schaftlichen, politischen und allgemeinen Bildungsauftrages der BA.  
 
Beide Auffassungen gehen oft mit der Tendenz einher, dass die Bildungsarbeit auf die Dauer 
immer weiter zurückgehende personelle und inhaltliche Verbindungslinien zur Arbeit des Ge-
samtverbandes hat. Eine GJBA mit einem ausschließlichen Funktionärsbildungsanspruch droht 
zu einer entpolitisierten Trainingsgesellschaft zu werden. Umgekehrt darf der Anspruch, vor 
allem gesellschaftliche Themen zu transportieren, nicht zu einer strukturellen Ablösung von der 
Gesamtorganisation führen.  
 
Ein Bildungsarbeitsbereich der ausschließlich unmittelbare Funktionsqualifikation vermittelt, ist 
genauso wenig wünschenswert, wie einer der diesen Aspekt völlig ausklammert. Erfolgreiche 
GJBA muss beide Aspekte parallel im Blick behalten. Für einen Interessenverband, wie es die 
Gewerkschaften sind, hat Bildung einen Zweck. In diesem Sinne steht Bildung von Funktionä-
rInnen und Bildung mit einem aufklärendemanzipatorischen Anspruch in einem dialektischen 
Zusammenhang.  
 

- Jede Organisationseinheit mit eigener Bildungsarbeit sollte sich mit beiden Richtungen 
der Bildung beschäftigen.  

 
- Zwischen den Organisationsteilen muss eine transparente Gewichtung erkennbar sein.  
 
- Doppelungen sollten vermieden werden. Es muss klar werden, wie die Schwerpunkte 

zwischen Jugend und Gesamtverband und zwischen der DGB Jugend und den Jugend-
gliederungen der Mitgliedsgewerkschaften verteilt sind. Bei dieser Schwerpunktverteilung 
muss reines Spezialistentum vermieden werden.  

 
Ressourcen der Jugendbildungsarbeit des DGB 
 
Bildung braucht Orte. Der DGB muss ein Bekenntnis zur Finanzierung eigener Jugendbildungs-
stätten ablegen. Die personelle Ausstattung der Jugendbildungsstätten mit Referentinnen und 
Referenten muss gewährleistet sein. Die ehrenamtlichen Teams in der Jugendbildungsarbeit 
müssen mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden. 
 
Die Qualität der Jugendbildungsstätten muss frühzeitig durch Sanierung und Weiterentwicklung 
der Konzepte gesichert werden. 
 
Die Inhalte der GJBA  
 
GJBA ist Bildung von den Gewerkschaften. Selbst wenn sie neutral sein wollte, könnte sie es 
nicht sein, sondern bestenfalls Neutralität behaupten. GJBA kann nicht Standpunktneutral sein, 
ihr gewerkschaftlicher Betrachtungswinkel ist impliziert. Dies ist kein Manko, sondern ihre ei-
gentliche Daseinsberechtigung. GJBA hat im Kern das Ziel die Positionen und Forderungen von 
Gewerkschaftsjugend zu vermitteln. Deshalb müssen diese Positionen und Forderungen Aus-
gangspunkt für die Zusammenstellung der Inhalte der GJBA sein.  
 
Das heißt nicht, dass in den Gremien und Maßnahmen der Bildungsarbeit alles vorbehaltlos 
bejaht werden muss, was die Gewerkschaften tun. Vielmehr muss gerade in der GJBA ein kriti-
scher Dialog gepflegt werden. GJBA muss der Ort sein, in der die Praxis der Organisation 
durchdacht und reflektiert wird. 
 
Die BildungsarbeiterInnen in der GJBA  
 
Gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit muss sich hinsichtlich ihrer Akteure zu den Prinzipen 
der Altersgleichheit und der Ehrenamtlichkeit bekennen.  
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Die Altersgleichheit oder Altersnähe zwischen TeamerInnen und TeilnehmerInnen ist ein we-
sentliches Abgrenzungsmerkmal etwa zur schulischen Bildung. Darüber hinaus kann nur auf 
diese Weise eine von den TeilnehmerInnen lebensweltliche Nähe sichergestellt werden. Eine 
Bildungsarbeit, die mehr als nur verkünden will, benötigt solidarische Prozesse unter Gleichen.  
 
Bedeutung für die Nachwuchsbildung  
 
Die GJBA ist ein wichtiges Instrument zur Nachwuchsgewinnung. Gerade KollegInnen mit 
hochschulischen Bildungszugängen konnten und können in großer Zahl ihren Einstieg in die 
Arbeit der Gewerkschaften über die Bildungsarbeit finden. Es gilt, diesen Effekt der Bildungsar-
beit bei allen Entscheidungen fest im Blick zu behalten und ihn nach Möglichkeit zu systemati-
sieren. Das Teamprinzip ist eine wichtige Grundlage der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und 
muss beibehalte werden.  
 
Die individuelle Perspektive  
 
In der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation wird vermehrt über die Handlungsohnmacht 
der Individuen diskutiert. In Anbetracht von vermeintlichen und realen Globalisierungsprozes-
sen, Entfremdungen innerhalb des politischen Systems und postulierten Sachzwängen entsteht 
für die Menschen immer stärker der Eindruck, dass eigenes Handeln keine Konsequenzen hat 
beziehungsweise keinerlei wirkungsmächtige Anknüpfungspunkte für eigenes Handeln beste-
hen. Eine solche Haltung wirkt bis tief in das gewerkschaftliche Feld hinein. Auch hier findet 
sich zunehmend die Haltung eines «Bringt ja doch nix» oder «Da kann ich doch nichts dran 
ändern». Umso wichtiger sind Bildungsangebote, die eine Reflektion gesellschaftlicher Wir-
kungszusammenhänge vermitteln und vermeintliche Sachzwänge als interessengeleitete Hand-
lungen dekonstruieren. Um eine politische Handlungsfähigkeit (auch der Gewerkschaften) wie-
derherzustellen, braucht es Bildungsangebote, die individuelle Ohnmacht auflösen und durch 
politische Reflektion Handlungsperspektiven generieren. Ansonsten läuft politisches Handeln 
der Gewerkschaften Gefahr die eigene Handlungsgrundlage (nämlich aktive Mitglieder) zu ver-
lieren.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Jugendbildungsarbeit 
 
Beschluss:  
 
Material zu „Jugendbildungsarbeit“ (DGB Jugend Hessen-Thüringen) 
 
Bedeutung der Jugendbildungsarbeit des DGB  
 
Die Jugendbildungsarbeit des DGB dient der Erziehung zu und Vermittlung von Teilhabe, Parti-
zipation und Selbstorganisation Jugendlicher. Sie schafft Bewusstsein für ihre soziale und ge-
sellschaftspolitische Lage. Jugendliche werden befähigt, sich an demokratischen Prozessen zu 
beteiligen und diese aktiv zu nutzen.  
 
Aufgaben der Jugendbildungsarbeit des DGB  
 
Die Jugendbildungsarbeit dient der Beratung und Schulung von haupt- und ehrenamtlichen 
FunktionärInnen und der Entwicklung und Weiterentwicklung von politischen Positionen der 
DGB-Jugend. Sie unterstützt die politische und organisationspolitische Jugendarbeit des DGB 
und der Gewerkschaften.  
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Unsere zentralen Forderungen hierbei sind:  
 

- Jugendbildungsarbeit muss Gelegenheit haben, auch jenseits der Erfordernisse der ta-
gesaktuellen Politik Freiräume zu schaffen und Themen aufzugreifen.  

 
- Sie muss Räume schaffen (im wörtlichen und übertragenden Sinne) zur Sinnstiftung für 

die gewerkschaftliche Jugendarbeit.  
 
- Keine Ökonomisierung der Jugendbildung, sondern Darstellung ihrer enormen Bedeutung 

für die Zukunft der Gewerkschaften und des DGB.  
 
- Jugendlichen wird durch die Mitarbeit in der Jugendarbeit der Weg zu Engagement bei 

den Gewerkschaften und dem DGB geöffnet.  
 
- Jugendbildung muss auch weiterhin ein Experimentier- und Erprobungsfeld für neue I-

deen und neue Formen der Jugendarbeit sein  
 
Ressourcen der Jugendbildungsarbeit des DGB  
 
Bildung braucht Orte. Der DGB muss ein Bekenntnis zur Finanzierung eigener Jugendbildungs-
stätten ablegen. Die personelle Ausstattung der Jugendbildungsstätten mit Referentinnen und 
Referenten muss gewährleistet sein. Die ehrenamtlichen Teams in der Jugendbildungsarbeit 
müssen mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden. Die Qualität der Jugendbil-
dungsstätten muss frühzeitig durch Sanierung und Weiterentwicklung der Konzepte gesichert 
werden.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Jugend Hessen-Thüringen 
 
Titel:   Zukunft der Jugendbildungsarbeit 
 
Beschluss:  
 
Material zu „Jugendbildungsarbeit“ (DGB Jugend Hessen-Thüringen) 
 
Die Zukunft der Jugendbildungsarbeit muss durch den DGB grundsätzlich geklärt werden.  
 
Die zweifelhaft begründete Schließung der Jugendbildungsstätte Haus der Gewerkschaftsju-
gend in Oberursel durch den DGB und die anschließende Insolvenz der Jugendbildungsstätte in 
Fulda lässt auf eine unklare Ausrichtung der Jugendbildungsarbeit schließen.  
 
Im DGB muss die grundsätzliche Vorgehensweise in der Jugendbildungsarbeit sowie deren 
inhaltliche Ausrichtung und finanzielle und personelle Ausstattung geklärt werden. Der DGB 
muss sich seiner Verantwortung gegenüber der eigenen gewerkschaftlichen Zukunft bewusst 
werden und ein klares inhaltliches Konzept zur Zukunft der Jugendbildungsarbeit entwickeln 
sowie auch zukünftig die Jugendbildungsarbeit im bisherigen Umfang und den Bestand der 
noch vorhandenen Jugendbildungsstätten gewährleisten.  
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Antragsteller:  DGB-Bezirksjugendkonferenz NRW 
 
Titel: Langfristige Sicherung der DGB-Jugendbildungsstätten 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugendbildungsstätten müssen langfristig gesichert werden. Der Bundesvorstand wird 
aufgefordert, die hierfür notwendigen Mittel auch über das Jahr 2007 hinaus bereitzustellen.  
 
Darüber hinaus werden die in den DGB-Gewerkschaften für Jugendbildungsarbeit Verantwortli-
chen aufgefordert, sich für den Erhalt und die Nutzung der DGB-Jugendbildungsstätten dadurch 
einzusetzen, dass gewerkschaftliche Seminare, Tagungen, Foren, Gremiensitzungen etc. in 
diesen durchgeführt werden.  
 
Dazu gehören gleichermaßen Einrichtungen wie die DGB-Jugendbildungsstätten Hattingen, 
Flecken Zechlin und Kandelblick, das DGB-Jugendcamp Markelfingen, ehemalige Einrichtun-
gen der DGB-Jugend, die heute durch haupt- und ehrenamtliche GewerkschafterInnen weiter 
betrieben werden (wie z.B. die Karl-Kloß-Jugendbildungsstätte in Stuttgart), sowie Einrichtun-
gen der Mitgliedsgewerkschaften. Die Qualität der DGB-Jugendbildungsstätten muss kontinu-
ierlich durch Sanierung und Weiterentwicklung der Konzepte gesichert werden. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Jugend Bezirk  

Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt 
 
Titel: Zukünftige Umsetzung des Projekttages  

„ Demokratie und Mitbestimmung“  (PDM) 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Bezirksvorstände und der DGB-Bundesvorstand sollen sich auf Bezirks- und Bundes-
ebene dafür stark machen, dass das erfolgreiche Konzept des „Projekttages für Demokratie und 
Mitbestimmung“ (PDM) auch zukünftig umgesetzt werden kann. Die hierfür nötigen finanziellen 
und strukturellen Vorraussetzungen sind sicherzustellen. Die für die Durchführung des PDM 
zuständigen Strukturen haben sicher zu stellen, dass alle TeamerInnen Mitglied einer DGB-
Gewerkschaft sind.  
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C. BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel: Arbeitsmarktpolitik (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
1. Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildung 
 
Jeder Jugendliche hat ein Recht auf Ausbildung. Unternehmen, die nicht ausbilden, müssen an 
der Ausbildung ihrer zukünftigen Fachkräfte beteiligt werden. Das im vergangenen Jahr vom 
Bundestag beschlossene Berufsausbildungssicherungsgesetz muss im Bundesrat beschlossen 
und in die Praxis umgesetzt werden. Der von ArbeitgeberInnen und Regierung als Alternative 
ins Feld geführte Ausbildungspakt ist gescheitert.  
 
Daher fordern wir, dass jeder junge Mensch die Möglichkeit erhalten muss, eine Ausbildung zu 
absolvieren. So lange die Unternehmen kein auswahlfähiges Ausbildungsplatzangebot zur Ver-
fügung stellen, müssen alle Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten an der Ausbildung in Form 
einer Umlage beteiligt werden , wenn sie weniger ausbilden als für die Schaffung eines aus-
wahlfähigen Ausbildungsplatzangebotes notwendig wäre. Unternehmen, die mehr ausbilden, 
als sie müssten, profitieren so von der Umlage.  
 
Eine tarifvertragliche Lösung kann nur dann Vorrang haben, wenn sie den Standard der gesetz-
lichen Umlagefinanzierung, wie sie seit langem von der DGB Jugend und den Jugendverbän-
den der Mitgliedsgewerkschaften gefordert wird, in Wirkung und Umfang mindestens erfüllt. 
Tarifvertragliche Lösungen sind dann abzulehnen, wenn sie diesen Standard nicht erfüllen oder 
wenn sie für den Abschluss dieses Tarifvertrages Einbußen bspw. bei der Ausbildungsvergü-
tung oder anderen tarifvertraglichen Standards mit sich ziehen würde. 
 
2. Offensive Beschäftigungs-, Finanz- und Wirtschaftspolitik zur Bekämpfung der (Ju-
gend-)Arbeitslosigkeit 
 
Der DGB, seine Mitgliedsgewerkschaften und ihre Jugendorganisationen werden aufgefordert, 
in Zukunft offensiver ihre beschäftigungspolitischen Alternativen in der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Dabei muss deutlich werden, dass es für den Abbau der Massenarbeitslosigkeit keine 
Alternative zu beschäftigungspolitischen Eingriffen des Staates in das wirtschaftliche Gesche-
hen gibt. Der „freie“ Markt löst keine Beschäftigungsprobleme. Arbeitslosigkeit ist kein Vermitt-
lungsproblem, das durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nennenswert verbessert werden 
könnte. Arbeitsmarktpolitik macht insbesondere dann Sinn, wenn sie durch beschäftigungspoli-
tische Maßnahmen wirkungsvoll flankiert wird. Nur durch die Schaffung von Beschäftigungs-
möglichkeiten können arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zum Aufbau von Beschäftigung füh-
ren.  
 
Beschäftigungspolitik kann sowohl von gewerkschaftlicher Seite, insbesondere aber von Seiten 
der Bundesregierung initiiert werden. Der DGB, seine Mitgliedsgewerkschaften und ihre Ju-
gendorganisationen fordern zum Abbau der Arbeitslosigkeit: 
 

- Abbau und Begrenzung von Mehrarbeit 
 
- Überstundenausgleich nur in Freizeit (auch in verblockten Phasen) 
 
- Weitere Arbeitszeitverkürzungen im  Sinne von „Umverteilung der Arbeit“ 
 
- Recht auf Arbeit 
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- Höhere Besteuerung der SpitzenverdienerInnen durch Anhebung der Spitzensteuersätze 
 
- Gerechte Besteuerung der Unternehmen durch Einführung einer Wertschöpfungsabgabe 
 
- Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversicherungen unter Einbe-

ziehung von Selbstständigen und Beamten 
 
- Einführung einer Vermögensabgabe für Superreiche 
 
- Einführung einer Devisenumsatzsteuer auf Spekulationsgewinne (Tobinsteuer) 
 
- Erhöhung der öffentlichen Investitionsquote gegen Arbeitslosigkeit 
 
- Rücknahme der Kapitalertragssteuerbefreiung 
 
- Europäische Gewerkschafts- und Beschäftigungspolitik stärken   

 
Geld ist genug da! Durch die Einnahmen einer gerechten Steuerpolitik sowie einer entspre-
chenden Umverteilung von oben nach unten können mehr Arbeitsplätze und vor allem zusätzli-
che, alternative Arbeitsbereiche geschaffen werden. Die derzeitige konjunkturelle Lage macht 
ein entschiedenes Eingreifen der Politik unumgänglich.  
 
Die DGB Jugend fordert den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften auf, sich verstärkt für ein  
Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP), mit dem unmittelbar neue Arbeitsplätze entstehen und 
über eine verbesserte Infrastruktur Lebensqualität und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
zunehmen, einzusetzen. Erste Ergebnisse einer Studie, die von der Hans-Böckler-Stiftung fi-
nanziert wird, zeigen die Beschäftigungseffekte eines solchen Programms auf.  
 
Die Rahmenbedingungen der Simulation sind: 
 

- Die öffentlichen Investitionen werden im Jahre 2006 um 20 Milliarden �  erhöht, danach 
weiter auf 40 Milliarden � . 

- Finanziert werden die Ausgaben durch eine solidarische Einfachsteuer, wie sie von der IG 
Metall, Verdi und attac propagiert wird. 

- Neben einem solchen ZIP wird noch ein ZIP Plus durchgerechnet, bei dem zusätzlich von 
einer Lohnentwicklung entsprechend Zielinflationsrate und Produktivitätswachstum aus-
gegangen wird. 

 
Im Ergebnis könnten in der kommenden Legislaturperiode (bis 2009) zusätzliche Arbeitsplätze 
für 770.000 (ZIP) oder sogar 810.000 (ZIP Plus) Erwerbstätige entstehen.  
 
Träger für einen solchen Beschäftigungsschub wären die Wachstumsraten. Sie würden bis 
2009 kräftig ansteigen. Dagegen würde - insbesondere bei der Variante ZIP Plus - durch die 
solide Steuerfinanzierung und steigende Einkommen die Verschuldung nur am Anfang leicht 
zunehmen und danach zurückgehen. 
 
Deswegen brauchen wir insgesamt eine antizyklische Politik, die für mehr Dynamik in der Wirt-
schaft und für deutlich mehr Arbeitsplätze sorgt. Eine solche antizyklische Politik ist machbar. 
Dazu müssen Geldpolitik und Finanzpolitik zusammenarbeiten. 
Wir fordern deshalb im Einzelnen: 
 

- Es wird ein Fond zur Stabilisierung und Konsolidierung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
errichtet. Wenn das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht verfehlt ist, d. h. bei steigender 
Massenarbeitslosigkeit und signifikanter Wachstumsschwäche erhalten Bund, Länder und 
Kommunen aus diesem Fond zinslose Kredite zur Finanzierung zusätzlicher öffentlicher 
Investitionen und der Defizite der Bundesanstalt für Arbeit. Die ökologische Erneuerung 
der öffentlichen Infrastruktur könnte so vorangetrieben werden. Aus der Krise kann man 
sich nicht heraussparen, sondern nur herauswachsen. 
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- Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt bedarf einer grundlegenden Revision. In 
Zeiten der Krise müssen die Euro-Staaten die Möglichkeit erhalten mit staatlichen Impul-
sen konjunkturstabilisierend zu wirken. 

- Die Europäische Zentralbank (EZB) ist in die Verantwortung für mehr Wachstum und Be-
schäftigung zu nehmen. Wir fordern die Bundesregierung auf, in den europäischen Gre-
mien und im europäischen Verfassungskonvent auf eine entsprechende Änderung des 
EZB-Auftrags hinzuwirken. 

- Auch die Lohnpolitik muss sich ihrer Verantwortung für eine Stabilisierung der gesamtge-
sellschaftlichen Nachfrage und damit des Wirtschaftswachstums bewusst werden. Lohn-
zuwächse unterhalb des gesamtgesellschaftlichen Produktivitätszuwachses führen zu ge-
samtgesellschaftlichem Nachfrageausfall und tragen deswegen nicht zum Abbau der 
Massenarbeitslosigkeit bei, sie verschärfen diese sogar. 

 
Wir unterstützen Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, die darauf ausgerichtet sind, Vermitt-
lungsprozesse zu beschleunigen und Qualifikationen von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit 
akut Bedrohten zu sichern und zu verbessern. Insbesondere Langzeitarbeitslose und ältere 
Arbeitslose würden selbst bei einer erhöhten Nachfrage nach Arbeitskräften im Konjunkturauf-
schwung aufgrund ihres entwerteten Qualifikationsprofils nicht oder nicht ausreichend zum Zu-
ge kommen. Hier liegt die Hauptherausforderung für ein rechtzeitiges und frühzeitiges Eingrei-
fen der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Wir erneuern in diesem Zusammenhang auch unsere Forde-
rung nach einer Ausweitung des öffentlichen Beschäftigungssektors im Bereich sozialer, kultu-
reller und ökologischer Dienstleistungen, um dort insbesondere die Menschen zu integrieren, 
die trotz Qualifizierungsmaßnahmen keine Perspektive haben, im ersten Arbeitsmarkt unterzu-
kommen. 
 
Direkte oder indirekte Leistungskürzungen für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger lehnen wir 
ab. 
 
3. Aktive und Passive Arbeitsmarktpolitik  
 

Aktive Arbeitsmarktpolitik  
 
Angesichts der in Deutschland auf hohem Niveau verharrenden Massenarbeitslosigkeit ist eine 
weitere Verkürzung der Arbeitszeit notwendig. Wir fordern eine gerechtere Verteilung der Ar-
beit. Insbesondere durch einen schrittweisen Abbau der heute in Deutschland geleisteten Über-
stunden könnten neue Arbeitsplätze entstehen. Dazu ist es notwendig, die im Arbeitszeitgesetz 
formulierten Arbeitszeithöchstgrenzen zu senken.  
 
Beschäftigungswirksame Verkürzung und Umverteilung der Arbeitszeit müssen mit intelligenten 
Formen der Arbeitszeitgestaltung verbunden werden, die die Interessen der Beschäftigten an 
mehr Zeitsouveränität hinsichtlich unterschiedlicher Zeitbedürfnisse und – wünsche berücksich-
tigt. Vor allem muss es Ziel sein, die weitere Verkürzung der Arbeitszeit wieder als tarifpolitische 
Forderung zu etablieren. Kurzfristige Orientierung muss die flächendeckende Einführung der 
35- Stunden-Woche sein, langfristig die 30-Stunden-Woche. Dabei wird es darauf ankommen, 
diesen Ansatz als gesellschaftspolitisches Reformprojekt zu positionieren.  
 
Ergänzt werden muss die generelle Verkürzung der Arbeitszeit durch innovative Arbeitszeitpoli-
tik. Formen von Jobrotation, kombiniert mit Zeiten der Qualifizierung, müssen stärker zur An-
wendung kommen als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Durch das Instrument 
Jobrotation kann sowohl die berufsbegleitende Weiterbildung in den Arbeitsprozess eingebun-
den werden, als dass auch die VertreterIn einen Widereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt errei-
chen können.  
 
Arbeitszeitkonten müssen als ein wichtiges Element neuer Formen der Arbeitszeitgestaltung 
stärker zum Tragen kommen. Im Zuge einer neuen Arbeitszeitpolitik gilt es auch, dadurch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu befördern.  
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Im Bereich der Arbeitsvermittlung muss es in Zukunft verstärkt darauf ankommen, die Arbeitslo-
sigkeit präventiv zu bekämpfen, das heißt die drohende Arbeitslosigkeit schon vor dem Eintre-
ten abzuwenden. Erste Ansätze zu einer Job-to-Job-Vermittlung wurden im Zuge der Hartz-
Kommission angedacht und umgesetzt. Ebenso wie der §37 SGB III, der nicht nur die frühzeiti-
ge Arbeitssuchendmeldung beinhaltet, sondern auch die Aktivitäten der Arbeitsvermittlung der 
BA noch in der Beschäftigungsphase begründet. Die Arbeitsverwaltung ist weiterhin konsequent 
an diesem Ansatz auszurichten. Vereinzelt gibt es in Form von Projekten gute Ansätze. Maß-
stab muss aber eine flächendeckende Umsetzung dieses Gedankens einer präventiven Ar-
beitsvermittlung sein.  
 
Erster arbeitsmarktpolitischer Akteur muss nach wie vor die Bundesagentur für Arbeit bleiben, 
da nur durch sie gewährleistet wird, dass Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen 
adäquate Hilfen zur Integration erhalten. Rosinenpickerei durch privat organisierte Arbeitsver-
mittlung darf es nicht geben. Zudem gewährleistet nur die BA den Zugang zum überregionalen 
Arbeitsmarkt, was erste Erfahrungen betroffener Arbeitsloser optierender Kommunen / Land-
kreise (SGB II) zeigen. Bei der Kommunalisierung der Arbeitsmarktpolitik wäre die Versorgung, 
Förderung und Betreuung Arbeitsloser nicht abhängig von Fähigkeiten und Kenntnissen, son-
dern vom jeweiligen Wohnort und vom Haushalt dieser Stadt/Kommune bzw. dieses Landkrei-
ses. 
 

Passive Arbeitsmarktpolitik  
 
Maßstab müssen Lohnersatzleistungen sein, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Im 
Zuge der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sind viele Leistungsempfänger 
akut von Armut bedroht. Dies betrifft insbesondere Kinder. Hier ist ein Umsteuern im Rahmen 
von Nachbesserungen am Gesetzeswerk notwendig. Die DGB-Jugend lehnt die Zwangsmaß-
nahmen im Rahmen der Hartz IV-Reformen ab, weil sie arbeits- und ausbildungslosen jungen 
Menschen das Ihnen nach dem Grundgesetz zustehende Recht nehmen, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei wählen zu können. Die Hartz-Gesetzgebung bedeutet, dass Jugend-
liche jede angebotene Arbeit, an jedem Ort annehmen müssen, bei Strafe der Reduzierung der 
gesetzlichen finanziellen Leistungen auf Null und die Umstellung auf ein reines Gutscheinsys-
tem. 
 
Durch die geänderte Zumutbarkeit im Zuge der Hartz- Gesetzgebung, nach der insbesondere 
Jugendlichen ohne familiäre Bindungen ein Umzug im gesamten Bundesgebiet zugemutet wer-
den kann, wird diese Personengruppe erheblich benachteiligt. Alleinstehende verfügen sehr 
wohl über soziale Bindungen, aus denen sie heraus gerissen werden. Die mit Zwang verbunde-
ne Zumutbarkeit muss für diese Personengruppe entschärft werden. Umfragen belegen, dass 
der überwiegende Teil der unter 25jährigen selbst die Notwendigkeit sieht, zur Abwendung von 
Arbeitslosigkeit auch einen Wohnortwechsel in Kauf zu nehmen.  
 
Im Rahmen einer Änderung der Kriterien der Zumutbarkeit sollte der Berufsschutz wieder ein-
geführt werden, um einer drohenden Dequalifizierung zu entgehen. Gerade angesichts des sich 
abzeichnenden Fachkräftemangels macht es keinen Sinn, wenn weit unterqualifikatorische 
Tätigkeiten angenommen werden müssen. In diesem Zusammenhang kann über ein abgestuf-
tes Konzept nachgedacht werden, wie es beispielsweise die Hartz-Kommission in Erwägung 
gezogen hat (siehe Job-Familien-Konzept).  
 
4. Demografie und Auswirkung auf den Arbeitsmarkt  
 
Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Deutschland wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt 
aus. Obwohl die demografischen Entwicklungen schon seit langem bekannt sind, bedeutet das 
nicht, dass diesem Wissen auch Taten gefolgt sind. Steigende Lebenserwartungen bei gleich-
zeitigem Geburtenrückgang führen zu einem Altern und Schrumpfen der Gesamtbevölkerung. 
In Ostdeutschland haben wir zudem die Situation, dass es neben den außerordentlich geringen 
Geburtenzahlen eine hohe Abwanderungsrate gibt. Daraus ergibt sich eine Eigentümlichkeit: 
Fachkräftemangel bei gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit. Der Fachkräftemangel wurde begüns-
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tigt, da in Stagnationsphasen in vielen Unternehmen kein Anlass gesehen wurde, neues Perso-
nal einzustellen und entsprechend zu qualifizieren.  
 
Insbesondere gut ausgebildete Leute verlassen die von Arbeitslosigkeit und schlechten Zu-
kunftsaussichten betroffenen Regionen. Der größte Teil der Abgewanderten ist im Alter zwi-
schen 21 und 30 Jahren, besonders hoch ist dabei der Anteil von Frauen. Die jungen Frauen 
gehören damit zu den Mobilsten. Das hat zur Folge, dass auch die Zahl der Geburten nicht 
steigen wird, da ein großer Teil der Abgewanderten nicht zurückkehren wird.  
 
Folgen der Abwanderung für die Region  
 
Der Rückgang der Bevölkerung durch die demografische Lücke und Abwanderung insbesonde-
re aus Ostdeutschland ist langfristig äußerst problematisch.  
 
Fachkräftemangel und Auszubildendenmangel wird ein Thema der Zukunft sein. Einschränkend 
ist anzumerken, dass insbesondere in Ostdeutschland Ausbildungsplätze finanziell gestützt 
werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, sollte es einen Mangel an Auszubildenden geben, die 
staatliche Unterstützung deutlich zurückgehen wird, so dass nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass es ein Überangebot geben wird.  
 

Handeln – aber wie?  
 
Der Anteil der Beschäftigten, die älter als 55 Jahre sind, steigt seit Beginn der 90er Jahre stetig 
an. Der Überalterung der Firmen stehen insbesondere in Ostdeutschland keine Personalkon-
zepte entgegen, so dass in wenigen Jahren Unternehmen vor dem Problem stehen werden, 
dass ein Großteil ihrer Fachkräfte auf einmal in den Ruhestand gehen wird, ohne dass junge 
Fachkräfte für die Stellen ausgebildet worden sind.  
 

Junge Fachkräfte jetzt ausbilden  
 
Die gut qualifizierte, junge Generation muss rechtzeitig der Einstieg in die Unternehmen ermög-
licht werden, ohne dass die ältere Generation vorzeitig aus dem Erwerbsleben gedrängt wird. 
Die Unternehmen müssen in ihrem eigenen Interesse jetzt ausbilden, um in absehbarer Zeit im 
Wettbewerb um die Fachkräfte nicht mit leeren Händen dazustehen.  
 

Vergleichbare Arbeits- und Entlohnungsbedingungen herstellen  
 
Die Abwanderung der jüngeren, mobilen Generation wird sich fortsetzen, so lange die Arbeits- 
und Entlohnungsbedingungen in anderen Regionen besser sind. Ostdeutschland als Niedrig-
lohngebiet wird diesen Trend nur noch verstärken.  
 
Dennoch spielen auch weiche Standortfaktoren (Kita, Kultur, Infrastruktur etc.) eine Rolle bei 
der Wahl des Arbeits- und Lebensstandortes eine nicht zu unterschätzende Rolle, so dass Re-
gionen nicht allein durch das Vorhandensein/Nichtvorhandensein von Arbeitsplätzen konkurrie-
ren, sondern dass heute zusätzlich noch andere Faktoren die Entscheidung beeinflussen.  
 
Handlungsempfehlungen, um dem Problem zu begegnen:  
 

- Die Aktivitäten im Bereich Aus- und Weiterbildung müssen verstärkt werden.  
 
- Die Länder bzw. Regionen müssen Pläne gegen die Abwanderung junger Menschen 

entwickeln. Dabei darf es nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen bleiben.  
 
- Es sollte ein Pool geschaffen werden, in dem die jungen Fachkräfte übergangsweise be-

schäftigt werden und dann bei Bedarf in die Unternehmen übergehen.   
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Antragsteller:  DGB-Jugend Bayern 
 
Titel: Für eine gerechte Verteilungspolitik 
 
Beschluss: 
 
Die Gewerkschaftsjugend hat im Vorfeld der Bundestagswahl 1998 für einen Politikwechsel 
gekämpft. Die SPD wurde gewählt, um mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Dies gelingt nur, 
wenn die Super-Reichen sich nicht länger aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stehlen 
können.  
Das riesige Vermögen in Deutschland, das sich ganz überwiegend in den Händen des oberen 
Zehntels unserer Gesellschaft befindet, darf nicht länger unantastbar sein. Wer mehr als genug 
hat, muss mehr für die Allgemeinheit tun. Es gibt verschiedene Wege die Besserverdienenden 
zur Kasse zu bitten:  
 

- Wiedereinführung der Vermögensteuer in Form einer MillionärInnenabgabe,  
 
- eine Neuregelung der Erbschaftssteuer,  

 
- eine Reform der Unternehmensbesteuerung,  
 
- die Abschöpfung von Spekulationsgewinnen bei Aktien und Grundstücken.  

 
Aber aus ideologischen Gründen lehnen manche eine stärke Besteuerung des Reichtums ab. 
Hier zeigt sich ein Vordringen der neoliberalen Weltanschauung bis weit hinein in Gewerkschaf-
ten und Sozialdemokratie. Daraus resultieren Vorurteile und Falschbehauptungen in der aktuel-
len Debatte um staatliche Umverteilungspolitik.  
 
Die DGB Bundesjugendkonferenz fordert den DGB-Bundesvorstand auf, eine offensive Umver-
teilungspolitik wieder zum Hauptanliegen der Gewerkschaften zu machen.  
Allein über Tarifpolitik kann die Ungleichheit in der Einkommens- und Reichtumsverteilung nicht 
aufgehoben werden. Der Staat und damit die Politik muss wieder stärker eingreifen und steu-
ern: Denn nur mehr Steuereinnahmen versetzen den Staat in die Lage für mehr Gerechtigkeit 
zu sorgen. Investitionen für mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze, für Umweltschutz und Bildung 
kosten Geld. Deshalb darf sich der Staat nicht zu Tode sparen, sondern muss die Einnahmesei-
te verbessern. Folgt man nämlich der einseitigen Sparlogik, zahlen wieder die „kleinen Leute“ 
die Zeche. Damit muss Schluss sein. Deshalb brauchen wir eine MillionärInnenabgabe. So 
werden zusätzliche Finanzmittel für Investitionen erschlossen, ohne die Nachfrage zu schwä-
chen.  
 
Würden Unternehmen und Vermögensbesitzer den gleichen Anteil wie 1991 zum Steuerauf-
kommen beitragen, würden 80 Milliarden �  mehr in die Staatskasse fließen. Das beweist: Die 
Steuerreformen haben die Reichen noch reicher gemacht. Die ArbeitnehmerInnen zahlen dafür 
immer mehr Steuern.  
 
Die Konzentration des Reichtums in den Händen einiger weniger nimmt zu. Das gesamte Net-
tovermögen ist in Deutschland zwischen 1998 und 2003 um knapp 20 Prozent von 4,2 Billionen 
�  auf rund 5 Billionen �  gestiegen. Dies wäre eigentlich Anlass zur Freude. Nur: Die Mehrheit 
der Bevölkerung hat von diesem Zuwachs nichts abbekommen. Im Gegenteil: Ihr Anteil am 
Gesamtvermögen ist gefallen. Und das, obwohl bereits in der Vergangenheit die Verteilung des 
Vermögens in Deutschland skandalös ungleich war. 1993 besaßen 10 % der reichsten Haus-
halte bereits fast 45 % des gesamten Nettovermögens. 2003 sind es mit knapp 47 % noch ein-
mal gut 2 Prozentpunkte mehr.  
Die ungleiche Reichtumsverteilung wird durch die Einkommensverteilung noch verstärkt. So 
bekommen die ArbeitnehmerInnen immer weniger vom Kuchen. Die Lohnquote als Anteil des 
ArbeitnehmerInnenentgelts am Volkseinkommen lag 2004 bei 70,1 Prozent. Noch nie war in 
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Deutschland die Lohnquote so niedrig, 1993 lag die Lohnquote noch bei 74,7 %. Die Gewinn-
quote dagegen hat mit 29,9 % einen neuen Rekordstand erreicht.  
 
Die Behauptung „die Reichen zahlen schon genug Steuern“ ist falsch. Dank Abschreibungs-
tricks und Steuersparmodellen zahlen die Reichen kaum noch Steuern - ganz legal. Sie stehlen 
sich damit aus ihrer sozialen Verantwortung. Die Lastenverteilung in Deutschland ist ungerecht.  
Den Kapitalgesellschaften geht es in Deutschland gut. Mussten sie 1980 noch fast 34 % direkte 
Steuern zahlen, so blieben 2004 effektiv nur noch 12 % übrig. Zum Vergleich: Ein Durch-
schnittsverdiener/eine Durchschnittsverdienerin muss von seinen/ihren 30.000 �  Jahreslohn 
20% Steuern abführen. Dazu kommen noch Sozialabgaben.  
 
Deutschland ist zum Lohnsteuerstaat verkommen. Eine gerechte Steuerpolitik muss sich an der 
„steuerlichen Leistungsfähigkeit“ orientieren. Deshalb müssen endlich die Reichen zur Kasse 
gebeten werden, die sich jahrelang in der steuerfreien Hängematte und dem „Abschreibungspa-
radies Deutschland“ sonnen konnten.  
 
Die DGB Bundesjugendkonferenz fordert deshalb eine MillionärInnenabgabe und zwar auf be-
triebliche und private Vermögen von 1 %. Ab 5 Millionen �  wird die Steuer auf 2 bis 3 % erhöht. 
Von der Besteuerung ist das selbstgenutzte Wohneigentum ebenso freigestellt wie sonstige 
Geld- und Vermögenswerte bis zu 500.000 � . Die Berechnungsgrundlage für die MillionärIn-
nenabgabe: Es wird das Nettovermögen aller Haushalte und Betriebe zugrunde gelegt, d.h. die 
Schulden werden von den Guthabenposten abgezogen. Das Immobilienvermögen wird - wie 
das Bundesverfassungsgericht es vorgibt - dabei mit seinem realistischen Wert angesetzt. Zu-
sätzlich beinhaltet unser Vorschlag eine weitere soziale Komponente: Auch das selbstgenutzte 
Eigenheim wird nicht besteuert.  
Trotzdem bleiben nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 20 Milliarden �  an Einnahmen, 
selbst wenn Kapitalflucht und Steuerhinterziehung nicht wirksamer als bisher bekämpft werden. 
De facto müssen nur MillionärInnen diese neu gestaltete Vermögensteuer zahlen. Und denen 
tut es ungefähr so weh, wie einem Elefanten ein Mückenstich, da der jährliche Ertrag aus ihrem 
Vermögen deutlich über 1 % liegt.  
Wir wollen auch das Betriebsvermögen mit einbeziehen, denn die frühere betriebliche Vermö-
gensteuer wurde überwiegend bei Versicherungen und Banken erhoben. Der Mittelstand ist 
aufgrund seiner Finanzierungssituation und der Freibeträge weitgehend nicht von der Millionä-
rInnenabgabe betroffen.  
 
Die MillionärInnenabgabe käme primär den Länderhaushalten zugute, was der Bund aber durch 
eine Änderung der Verteilung bei anderen Steuerarten (z.B. der Umsatzsteuer) ausgleichen 
kann. Der Vorschlag bringt somit mehr Gerechtigkeit bei der Steuerbelastung und schafft Ges-
taltungsspielräume für eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Die Staatsverschuldung wird zugleich 
abgebaut, ohne die Nachfrage zu schwächen.  
 
 
 
 
Antragsteller:  Bundesausschuss junge NGG 
 
Titel: Verteilungsgerechtigkeit 
 
Beschluss: 
 
Das Thema Verteilungsgerechtigkeit wird für die nächsten vier Jahre einer der inhaltlichen Ar-
beitsschwerpunkte der DGB-Jugend sein. Integraler Bestandteil der Auseinandersetzung um 
die Verteilungsgerechtigkeit ist auch die Verteilung von Arbeitszeit auf die abhängig Beschäftig-
ten. Zu diesem Zweck werden gemeinsam mit den Mitgliedsgewerkschaften in einem ersten 
Schritt jugendgerechte Materialien zur Information und Weiterbildung entwickelt und verbreitet  
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Inhaltliche Schwerpunkte sollten sein:  
 

- Aufklärung über gesellschaftliche Reichtumsverhältnisse – nationale und internationale  
- Darstellung des Interessengegensatzes Arbeit und Kapital  
- Problematik angebotsorientierter Politik aufzeigen  
- Grundlagen von Makroökonomie und des Wirtschaftskreislaufs  
- Vorschlagen von Instrumenten zu mehr Gerechtigkeit  
- Grundlagen von Mehrwert und Wertschöpfung  
- Begriffsbestimmungen  
- Zusammenhang zwischen Verteilung und Beschäftigung  
- Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkürzung   

 
Für die Arbeit vor Ort sind folgende Materialien denkbar:  
 

- Seminarkonzepte und –bausteine zur Ergänzung bestehender Seminare  
- Infomaterialien  
- Präsentationen  

 
 
 
 
Antragsteller:  Bundesausschuss junge NGG 
 
Titel: Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkürzung 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Verteilungsgerechtigkeit“ (Bundesausschuss junge NGG) 
 
Die DGB-Jugend soll eine jugendgerechte Kampagne zur Arbeitszeitpolitik planen und umset-
zen. Ziel dieser Kampagne muss es sein, zu verdeutlichen, dass die Forderung der Arbeitgebe-
rInnen nach Arbeitszeitverlängerungen ein Irrweg ist und in die falsche Richtung geht: Arbeits-
zeitverlängerung vernichtet Arbeitsplätze!  
 
Nicht die Verlängerung der Arbeitszeit, sondern die Verkürzung der Arbeitszeit muss Ziel der 
gewerkschaftlichen Arbeit bleiben Mögliche Zieldefinitionen einer solchen Kampagne könnten 
sein:  
 

- Verständnis für die Arbeitszeitverkürzung bei jungen ArbeitnehmerInnen, Auszubilden-
den, SchülerInnen, StudentInnen etc. wecken  

- Sicherung und Übernahme von qualifiziertem Personal  
- Arbeitszeitverlängerung ist gleich Lohnkürzung  
- Arbeitszeitverlängerung vernichtet Arbeitsplätze und führt zu Arbeitslosigkeit  
- Vermeidung von Überstunden und Ausgleich von Mehrarbeit durch Freizeitausgleich  
- Erhalt des arbeitsfreien Sonntages  
- Sabbatjahr und andere Formen der Arbeitszeitgestaltung  
- Aufteilung der individuellen Arbeitszeit auf 5 Tage in der Woche  
- Regelungen für unregelmäßige Samstagsarbeit  
- Planbare Arbeits- und Freizeit für Auszubildende und ArbeitnehmerInnen mit zuverlässi-

gen Schichtsystemen bzw. zuverlässiger Dienstplangestaltung  
- Vermeidung von gesundheitsschädigenden Arbeitszeiten  
- Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen durch Reduzierung von Überstunden  
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Antragsteller:  DGB-Jugend Bezirk  
Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt 

 
Titel: Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkürzung 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Verteilungsgerechtigkeit“ (Bundesausschuss junge NGG) 
 
Die DGB-Jugend soll eine jugendgerechte Kampagne zur Arbeitszeitpolitik planen und umset-
zen. Ziel dieser Kampagne muss es sein, zu verdeutlichen, dass die Forderungen der Arbeitge-
berInnen nach Arbeitszeitverlängerungen ein Irrweg ist und in die falsche Richtung geht: Ar-
beitszeitverlängerung vernichtet Arbeitsplätze! Mögliche Inhalte einer solchen Kampagne könn-
ten sein:  
 

- Verständnis für die Arbeitszeitverkürzung wecken bei jungen ArbeitnehmerInnen, Auszu-
bildenden, SchülerInnen, StudentInnen, etc.  

- Verkürzung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit um zwei Stunden  
- Lohnausgleich für die Arbeitnehmer/innen  
- Arbeitszeitverkürzung darf nicht zu einer Mehrbelastung des/der einzelnen Arbeitnehme-

rInnen führen  
- Vermeidung von Überstunden und Ausgleich von Mehrarbeit durch Freizeitausgleich  
- Erhalt des arbeitsfreien Sonntages  
- Aufteilung der individuellen Arbeitszeit auf maximal 5 Tage in der Woche  
- Regelungen für unregelmäßige Samstagsarbeit  
- Planbare Arbeits- und Freizeit für Auszubildende und ArbeitnehmerInnen mit zuverlässi-

gen Schichtsystemen bzw. zuverlässiger Dienstplangestaltung  
- Vermeidung von gesundheitsschädigenden Arbeitszeiten  

 
Für diese Kampagne müssen entsprechende Materialien erstellt werden. Dieses Thema sollte 
in die Schulungen der DGB-Jugend sowie in die Unterrichtseinheiten für die allgemein bilden-
den und beruflichen Schulen eingearbeitet werden. Eine Umsetzungsstrategie mit klaren Zielen, 
Zeitrahmen und Aufgabenschwerpunkten wird erarbeitet und umgesetzt.   
 
 
 
 
Antragsteller:  Bundesausschuss junge NGG 
 
Titel: Mindestlohn 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend wird aufgefordert, sich für einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn in 
Höhe von 1.500 �  auf Basis der durchschnittlichen tariflichen Arbeitszeit der Bundesrepublik 
Deutschland einzusetzen. Er soll verbindlich für alle Branchen gelten.  
 
Als gesetzlicher Rahmen kann hier das Gesetz zur Festsetzung von Mindestarbeitsbedingung 
dienen. dass 1993 zum letzen Mal geändert wurde. Hier wäre die erstmalige Festsetzung des 
Mindestlohns, Ausgestaltung als Monats- bzw. Stundenentgelt, Regelungen zur jährlichen An-
passung des Mindestlohnes entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Tarifent-
gelte und Preise zu regeln. Weiterhin sind Regelungen zur Überwachung der Mindestlöhne und 
Sanktionsregelungen erforderlich.  
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D. SOZIALPOLITIK 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel: Sozialpolitik (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Das System der Sozialversicherungen in Deutschland unterliegt seit Jahren einer zunehmen-
den Kritik. Neben Horrorszenarien über explodierende Ausgaben und Fehlentwicklungen in den 
einzelnen Bereichen der Sozialversicherungen wird immer häufiger die demografische Entwick-
lung herangezogen, um die Idee der paritätisch und solidarisch finanzierten Sozialsysteme in 
Frage zu stellen. Gemeinsam ist vielen Kritikern, dass sie ihre Analyse nicht aus der Sicht der 
Versicherten angehen, sondern mit einer Diskussion um so genannte „Lohnnebenkosten“ ver-
knüpfen. Dabei stellen sie primär die Beteiligung der Wirtschaft und der Unternehmen an der 
Absicherung von Notfällen und Lebensrisiken – wie durch Arbeitslosigkeit, Invalidität, Alter, 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Unfälle und Tod – und somit auch die Möglichkeit des Indivi-
duums zur freien Entfaltung und Selbstverwirklichung in Frage. Völlig außer Acht gelassen wird 
dabei, dass es sich bei den Beiträgen zur Sozialversicherung nicht um Gelder handelt, die in 
den Sozialversicherungssystemen wie in einem Vakuum verschwinden. Viel mehr fließen diese 
Beitragszahlungen durch die Finanzierung von Leistungen unmittelbar wieder in den Wirt-
schaftskreislauf ein und haben damit einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland. 
 
Dennoch ist die Diskussion um die Demontage des Sozialstaats durch ArbeitgeberInnen und 
ihre InteressenvertreterInnen initiiert worden. Die zunehmende Zahl der Arbeitsplätze in prekä-
ren Beschäftigungsformen, wie z.B. Scheinselbstständigkeit und 400-Euro-Jobs, verringert die 
Beitragseinnahmen massiv und schwächt das Solidarprinzip. Ein zusätzliches Problem ist die 
hohe Massenarbeitslosigkeit, die dem System mit über 5 Millionen Arbeitslosen die Einnahme-
basis entzieht.  
 
Insoweit ist die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit ein wesentliches Element zur zukünfti-
gen finanziellen Absicherung der Sozialversicherungen. Die Massenarbeitslosigkeit kostet jähr-
lich rund 90 Milliarden Euro. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um lediglich 100.000 Menschen 
würde für die Rentenversicherung eine Mehreinnahme von ca. 1 Milliarde Euro und für die 
Krankenkassen von ca. 300 Millionen bedeuten.  
 
In einem System, in dem der Beitragssatz unmittelbar an die Bruttolöhne gebunden ist, ist die 
Lohnentwicklung der letzten Jahre mit ursächlich für die krisenhaften Entwicklungen in den So-
zialkassen. Eine Lohnerhöhung um einen Prozentpunkt bringt für die Rentenkassen zusätzliche 
Einnahmen von ca. 1,5 Milliarden Euro und für die gesetzlichen Krankenversicherungen von ca. 
1,3 Milliarden Euro.  
 
Die zu guter letzt häufig ins Feld geführte Diskussion um eine „Kostenexplosion“ in den letzten 
Jahren (vielfach verbunden mit der Kritik an den „hohen Lohnnebenkosten“ beim Gesundheits- 
und Pflegepersonal) erweist sich ebenfalls als Scheinargument. Viel mehr ist der Anteil der 
Ausgaben der Krankenversicherungen am Bruttoinlandsprodukt seit Jahren nahezu identisch 
und im internationalen Vergleich keinesfalls überdurchschnittlich hoch.  
 
Unter Betrachtung dieser Gesichtspunkte ist das System der Sozialversicherung nicht in Frage 
zu stellen. Dieses hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Aus diesem Grunde spricht sich die DGB-
Jugend für den Erhalt der solidarisch und paritätisch finanzierten Sozialversicherungen und 
gegen die Versuche, die Lebensrisiken der Menschen zu individualisieren und sie aus der ge-
sellschaftlichen Verantwortung zu nehmen, aus.  
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Unabhängig von der grundsätzlichen Bejahung des Systems gibt es aber innerhalb der Sozial-
versicherungssysteme Nachbesserungsbedarf, da sich die Rahmenbedingungen in der Ar-
beitswelt erheblich verändert haben. Aus diesem Grund ist die Abschaffung der Pflichtversiche-
rungsgrenze sowie eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze Kernbestandteil einer 
zukunftsfähigen Reform der Sozialversicherungen. Durch diese beiden Elemente wird die ge-
sellschaftliche Gesamtverantwortung gestärkt und eine Aufspaltung in eine 2-K(l)assen-
Gesellschaft teilweise rückgängig gemacht. Gleichzeitig müssen jedoch die Ausgaben überprüft 
werden. Die Einführung einer sog. Positivliste und die Durchbrechung des Einflusses der kas-
senärztlichen Vereinigung sind hierbei lediglich zwei Elemente. Darüber hinaus ist wieder eine 
echte Parität der Beiträge zwischen ArbeitgeberInnen und Beschäftigten herzustellen. Dies 
betrifft sowohl die unmittelbare Finanzierung über Beitragssätze als auch die mittelbare über 
Zuzahlungen etc. für bestimmte Leistungen der Sozialversicherungen. Einzige Ausnahme kann 
die so genannte freie Heilfürsorge sein, bei der durch die ArbeitgeberInnen sämtliche Leistun-
gen übernommen werden.  
 
Die DGB-Jugend spricht sich auch für das Modell der Bürgerversicherung aus. Ein solches 
Modell, das sich auf alle Einkunftsarten und Beschäftigungsverhältnisse bezieht, sorgt mit der 
verbreiterten BeitragszahlerInnenbasis für eine geringere Belastung des Einzelnen. Sie sichert 
zukunftsfähig allen EinwohnerInnen eine gesundheitliche Absicherung auf einem Niveau, das 
der Würde eines jeden Menschen entspricht. Zusätzlich ist die Prävention im Bereich der Kran-
kenvorsorge auszubauen, da Investitionen in diese nur kurzfristige Belastungen der Sozialkas-
sen darstellen, sich aber langfristig gesehen aufgrund der geringeren Behandlungskosten rech-
nen. Die Einbeziehung der BeamtInnen darf insbesondere in den unteren Lohngruppen nicht zu 
einer finanziellen Belastung der Beschäftigten führen, sondern muss durch die Schaffung zu-
sätzlicher Entgeltbestandteile kompensiert werden.  
 
Die bestehenden staatlichen Transferleistungen wie Sozialgeld, Sozialhilfe oder Arbeitslosen-
geld II müssen weiterentwickelt werden und in ihrer Höhe so bemessen sein, dass Armut damit 
nicht lediglich abgefedert, sondern aktiv verhindert wird. Dies betrifft insbesondere das Armuts-
risiko für und durch Kinder und Jugendliche, da sie immer noch zu den am stärksten von Armut 
betroffenen Teilen unserer Gesellschaft gehören. Darüber hinaus ist gesellschaftlich notwendi-
ge und sinnvolle Arbeit, wie die Kindererziehung oder die Pflege von bedürftigen Familienmit-
gliedern, bei derartigen Transferleistungen höher als bislang zu bewerten. Hierfür entstehende 
zusätzliche Leistungen könnten unter anderem durch die Einführung einer auf die Wertschöp-
fung bezogenen Bemessungsgrundlage für den ArbeitgeberInnenbeitrag erzielt werden. So 
könnten die Arbeitsintensiven Klein- und Mittelbetriebe gegenüber den Großunternehmen ent-
lastet werden.  
 
Der Staat darf nicht aus seiner Verantwortung für die soziale Absicherung seiner EinwohnerIn-
nen entlassen werden. Viel mehr muss auch der Staat durch eine gezielte Erhöhung der Ein-
nahmen und eine Umverteilung innerhalb der öffentlichen Haushalte seinen Beitrag zu einer 
aktiven Sozialpolitik leisten. Hier steht er auch in der Verantwortung, durch die Verhinderung 
von Steuerflucht, einen Exodus aus dem Solidarsystem zu verhindern. Auch die Einführung 
neuer und zusätzlicher Abgaben für Hoch- und Höchsteinkommen wären hierfür geeignet. Zur 
Verantwortung des Staates gehört auch eine weitsichtige Förderung der Infrastruktur, um allen 
Menschen die wichtigen kulturellen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte zur Verfügung 
zu stellen und eine aktive Verhinderung der Konzentration bestimmter Bevölkerungsgruppen 
auf einzelne Stadtteile.  
 
Daneben hat der Staat aber auch seine ordnungspolitischen Aufgaben wahrzunehmen und 
dementsprechend gesetzgeberisch aktiv zu werden. Dies betrifft sowohl die Ausgestaltung der 
Rahmenbedingungen, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und damit die Inanspruchnahme der 
Sozialkassen zu reduzieren, aber auch die Schaffung und Förderung von über die gesetzliche 
Absicherung hinausgehenden individuellen Instrumenten der Vorsorge. Im Bereich der Renten-
versicherung würde dies u.a. bedeuten, das Renteneintrittsalter flexibler zu gestalten und nicht 
als Altersgrenze anzusehen, sondern lediglich als maximale Beschäftigungszeit. Jeder Mensch 
muss Anspruch auf eine abschlagsfreie und Existenz sichernde Rente haben. Erziehungszeiten 
müssen dabei entsprechende Berücksichtigung finden.  
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Ein Baustein, der in den letzten Jahren enorm an Bedeutung in der Rentenversicherung ge-
wonnen hat, ist die betriebliche Altersvorsorge. Hier wurden tarifpolitisch in vielen Bereichen 
bereits wichtige Impulse gesetzt. Diese gilt es weiter auszubauen, um den Beschäftigten so 
eine zusätzliche Sicherheit zu geben. Der Staat ist in diesem Zusammenhang aufgefordert, die 
gesetzliche Förderung weiter auszubauen. Eine Alternative zur solidarischen Sozialversiche-
rung besteht nach Auffassung der DGB-Jugend nicht.  
 
Darüber hinaus ist die Humanisierung der Arbeitsplätze eine weitere gesetzgeberische Not-
wendigkeit der nächsten Jahre. Denn im Zentrum politischen Handelns muss immer der 
Mensch stehen, nicht das Wohl der Unternehmen bzw. irgendein ökonomischer Nutzen. Ein 
konkreter Schritt zu dieser Humanisierung ist eine weitere Reduzierung der Arbeitszeiten, wel-
che flexibel an familiäre und betriebliche Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Dies 
ist nicht nur aus arbeitsmarkt-, sondern auch aus sozialpolitischer Sicht wünschenswert. Durch 
mehr Freizeit und flexiblere Arbeitszeiten wird ein weiterer wichtiger Schritt zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gegangen. So kann sichergestellt werden, dass eine weitaus größere 
Anzahl von Menschen in Beschäftigung kommt und sich aktiv an der Finanzierung der Sozial-
systeme beteiligt.  
 
Nur durch ein ausgewogenes und leistungsfähiges Sozialversicherungssystem und eine zu-
kunftsgerechte Sozialpolitik ist eine für alle Generationen und gesellschaftliche Schichten le-
benswerte Zukunft sicherzustellen.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel: Keine Kosten bei Arztbesuch- bzw. 

Rezeptgebühren 
 
Beschluss: 
 
Der DGB soll sich mit allen Mitteln bei der Bundesregierung dafür Einsetzen, dass die Gebüh-
ren beim Arztbesuch und die Erhöhung der Rezeptgebühren rückgängig gemacht werden.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel:   Erhalt der gesetzlichen Unfallversicherung 
 
Beschluss: 
 
Der DGB soll sich mit allen Mitteln bei der Bundesregierung dafür Einsetzten, dass die gesetzli-
che Unfallversicherung in all ihren Bestandteilen erhalten bleibt.  
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E. MITBESTIMMUNG UND TARIFPOLITIK 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Mitbestimmung und Tarifpolitik (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
1. Mitbestimmung  
 
Die Mitbestimmung zählt zu den Grundpfeilern des sozialpolitischen Modells in Deutschland. 
Als Teil unserer demokratischen Grundordnung ist sie ein tragendes Element gewerkschaftli-
chen Handelns. Auch im Bereich der Arbeits- und Ausbildungswelt ist sie ein unverzichtbarer 
Bestandteil der aktiven Teilnahme von Jugendlichen an Meinungsbildungsprozessen. Studien 
wie die 14. Shell Jugendstudie oder die IG-Metall Jugendstudie 2000 haben gezeigt, dass bei 
den Jugendlichen grundsätzlich eine hohe Akzeptanz von Demokratie und Mitbestimmung vor-
handen ist, sie gleichzeitig aber ‚Politik‘ ablehnen, die sie mit Parteienpolitik gleichsetzen. Die 
Einbeziehung in die Ausgestaltung ihrer Lern- und Erwerbstätigkeit bietet daher eine wichtige 
Möglichkeit für soziales Engagement und die Partizipation an demokratischen Entscheidungs-
prozessen. Die DGB-Jugend fordert daher alle Verantwortlichen auf, die Mitbestimmungsrechte 
der Auszubildenden und jungen Beschäftigten an keiner Stelle zu verschlechtern, sondern Ju-
gendliche mit Blick auf die Wahrnehmung ihrer Rechte vielmehr zu unterstützen und zu motivie-
ren. Der gesellschaftliche Wert der Teilnahme am innerbetrieblichen Willensbildungsprozess 
auch für die positive Entwicklung von Jugendlichen in einer demokratischen Gesellschaft muss 
anerkannt werden. 
 
Betriebliche Mitbestimmung  
 
Auf dem Feld der betrieblichen Mitbestimmung konnten in der Vergangenheit bereits relativ 
weitreichende Möglichkeiten für Jugendliche errungen werden, ihre Interessen zu vertreten und 
auf die Ausgestaltung ihrer Arbeits- und Ausbildungsbedingungen Einfluss zu nehmen. Die 
DGB-Jugend fordert aber ausdrücklich die Anerkennung und Einhaltung dieser rechtlichen 
Rahmenbedingungen durch die ArbeitgeberInnen.  
 
Die gewählten Mitglieder einer Interessensvertretung benötigen für die Ausübung und erfolgrei-
che Durchsetzung ihrer Mitbestimmungsrechte den besonderen Schutz vor Willkür durch die 
ArbeitgeberInnen bzw. AusbilderInnen. Das grundsätzliche Recht von JAV-Mitgliedern auf un-
befristete Übernahme nach §78a BetrVG (bzw. entsprechende Regelungen in BPersVG und 
LPersVGs) ist daher zwingend beizubehalten. Forderungen nach Abschaffung dieser Schutz-
vorschrift, etwa durch BDA und BDI in ihrem „Bericht der Kommission Mitbestimmung“, weist 
die DGB-Jugend entschieden zurück. Es wäre ein fatales Zeichen gegen demokratische 
Grundsätze im Betrieb, wenn Jugendliche aus Angst vor der beruflichen Zukunft ihr Recht auf 
Mitbestimmung nicht mehr wahrnehmen würden.  
 
Gleichzeitig fordert die DGB-Jugend alle Betriebs- und Personalräte zur konstruktiven und kon-
tinuierlichen Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien der Jugendlichen und Auszubil-
denden auf. Nur ein gleichberechtigtes Miteinander kann langfristig gute Arbeitsbedingungen für 
alle Beschäftigten sichern. Grundsätzlich wäre hier sogar ein breiterer Handlungsspielraum für 
die JAVen gegenüber den ArbeitgeberInnen auch ohne Beteiligung von Betriebs- bzw. Perso-
nalrat erforderlich. Entsprechende Mitbestimmungsrechte sind zu verankern. In diesem Zu-
sammenhang fordert die DGB-Jugend den Gesetzgeber dazu auf, klare Regelungen für die 
Wahl einer Interessenvertretung auch für den Fall zu schaffen, dass in einem Betrieb kein Be-
triebs- bzw. Personalrat existiert. Denkbar wäre z.B. in solchen Betrieben die Aussetzung der 
Altersbeschränkung zur Wahl von Betriebs- und Personalräten. 
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Jugendliche benötigen möglichst einfachen Zugang zur Teilnahme an demokratischen Prozes-
sen im Betrieb. Die DGB-Jugend fordert daher, die Mitbestimmung weiter zu vereinfachen. Be-
sonders in Betrieben mit wenigen Beschäftigten bzw. Auszubildenden brauchen wir möglichst 
einfache Verfahren zur Wahl von Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Hier wurde mit der 
Novellierung des BetrVG im Jahre 2001 ein richtiger Schritt vollzogen, der unter keinen Um-
ständen rückgängig gemacht werden darf. Die DGB-Jugend setzt sich – vergleichbar mit den 
auf Grundlage der EU-Richtlinie von 1994 zu bildenden europäischen Betriebsräten – für die 
Bildung von europäischen Jugend- und Auszubildendenvertretungen ein. Darüber hinaus benö-
tigen wir dringend einheitliche Regelungen für die Mitbestimmung von Auszubildenden und 
jungen Beschäftigten auf europäischer Ebene sowie in weltweit tätigen Unternehmen und Kon-
zernen.  
 
Mitbestimmung bei außerbetrieblicher Ausbildung  
 
Immer mehr Jugendliche durchlaufen ihre Ausbildung in außerbetrieblichen Ausbildungseinrich-
tungen. Vor allem in Ostdeutschland, wo es aufgrund strukturarmer Regionen wenig betriebli-
che Ausbildungsplätze gibt, sind bereits fast ein Drittel aller Ausbildungsplätze außerbetrieblich. 
Obwohl diese Zahl mittlerweile eine signifikante Größe erreicht hat, hat der Gesetzgeber mit 
Blick auf die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine aktive Mitbestimmung der Auszubil-
denden zwar im Rahmen des BBiG die gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen, die Umsetzung 
durch eine Rechtsverordnung aber steht weiterhin aus. Die DGB-Jugend fordert daher zwin-
gend eine entsprechende Verordnung, um diesen Auszubildenden die gleichen Rechte zur 
Wahl und Arbeit einer Interessensvertretung einzuräumen, die ihre Kolleginnen und Kollegen in 
betrieblichen Ausbildungen schon seit geraumer Zeit haben.  
 
Unternehmensmitbestimmung  
 
Die DGB-Jugend ist sich bewusst, dass dieser Bereich nicht die aktiven Partizipationsmöglich-
keiten der Jugendlichen und Auszubildenden betrifft. Dennoch sind indirekt fast immer auch 
deren Beschäftigungs- und Ausbildungsbedingungen von Entscheidungen in Aufsichts- und 
Verwaltungsräten betroffen. Wir fordern daher nachdrücklich die Beibehaltung der paritätischen 
Mitbestimmung durch ArbeitnehmervertreterInnen in diesen Gremien, jegliche Forderung nach 
Einschränkung oder gar Abschaffung der Mitbestimmung auch und gerade auf Unternehmens-
ebene lehnen wir kategorisch ab. Vielmehr fordern wir die echte Parität bei der Unternehmens-
mitbestimmung, um die bestmöglichen Voraussetzungen für die demokratische Kontrolle wirt-
schaftlicher Macht und die Einschränkung ihres Missbrauchs zu schaffen. Nur so kann die So-
zialverträglichkeit unternehmerischen Handeln gefördert sowie der gesellschaftliche Frieden 
und die wirtschaftliche Verantwortung gesichert werden.   
 
2. Tarifpolitik  
 
Oberstes Ziel der DGB-Jugend  ist  eine gerechte Tarif- und Wirtschaftspolitik. Bestehende und 
zukünftige Tarifverträge müssen hierfür von jeglichen Diskriminierungstatbeständen befreit wer-
den. Hierbei gilt für uns insbesondere der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Unsere 
Tarifpolitik muss sich zukünftig an den höchsten Tarifstandards gewerkschafts- und branchen-
übergreifend orientieren.  
  
Hierfür ist der Flächentarifvertrag das zentrale gewerkschaftliche Gestaltungsinstrument und 
darüber hinaus ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Tarifpolitik. Um die beschäftigungspoliti-
sche Entwicklung positiv zu beeinflussen, können und wollen wir uns auf die Gesetzgebung 
allein nicht verlassen. Wir lehnen es ab, die Regelungskompetenz von Tarifverträgen auf die 
betriebliche Ebenen zu verlagern, da das Erpressungspotential der Interessenvertretungen und 
Belegschaften deutlich höher ist, und sie das stärkste Mittel der Tarifauseinandersetzungen – 
den Arbeitskampf - nicht nutzen können. Die DGB-Jugend hält deshalb an dem Grundsatz fest, 
was tarifvertraglich geregelt werden kann, muss auch tarifvertraglich geregelt werden.  
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Die Tarifautonomie ist eine wesentliche Grundlage der sozialen Demokratie. Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände haben das grundgesetzliche Recht, unabhängig von staatlicher Be-
vormundung, Arbeitsbedingungen als Mindestbedingungen rechtsverbindlich in Tarifverträgen 
zu regeln. 
   
Die Tarifautonomie ist ein elementares Freiheitsrecht. Die Beschäftigten gleichen dadurch ihre 
Unterlegenheit gegenüber den ArbeitgeberInnen aus. Die Schutzfunktion der Tarifverträge setzt 
voraus, dass sie weder von ArbeitgeberInnen noch von Betriebsräten, einzelnen Beschäftigten 
oder durch Belegschaftsabstimmungen abgeändert werden können. Diese Grundvoraussetzun-
gen einer sozialen Marktwirtschaft werden wir gegen alle Angriffe mit der gesamten Stärke des 
DGB verteidigen und schützen.  
  
Vollzeiterwerbsarbeit muss eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichen. Dies ist ein 
soziales Grundrecht, das aufgrund der vermehrt auftretenden Tarifflucht der ArbeitgeberInnen 
und dem daraus resultierenden tariffreien Zustand ohne gesetzlichen Mindestlohn nicht mehr 
garantiert ist. Armutslöhne sind ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Mindestlöhne helfen 
hingegen, den Flächentarifvertrag zu stabilisieren. Dies ist zuallererst Aufgabe der Tarifparteien, 
aber auch die Politik muss hier ihrer Verpflichtung zur Sicherung des Sozialstaats nachkommen 
und zur Schaffung Existenz sichernder Mindestlöhne gesetzgeberisch aktiv werden.  
  
Wir halten an dem Ziel der Vollbeschäftigung fest. Ein entscheidendes Mittel, um die vorhande-
ne Arbeit auf mehr Menschen zu verteilen, ist die kontinuierliche Verkürzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Andere Modelle zur Arbeitszeitverkürzung sind ebenfalls 
anzustreben. Dadurch wird insbesondere auch für junge Menschen die Übernahme- und Be-
schäftigungssituation verbessert.  
Die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich ist zunächst tarifvertraglich 
umzusetzen. Dabei ist zu gewährleisten, dass es zu keinerlei Arbeitsverdichtungen und Ratio-
nalisierungsmaßnahmen kommt. Überstunden sind zu vermeiden. Entstehende Überstunden 
sind zeitnah durch Freizeit auszugleichen. Flexible und beschäftigtenfreundliche  Arbeitszeit-
modelle sind einzurichten. Das Arbeitsvolumen muss in gesicherte Beschäftigungsverhältnisse 
umgewandelt werden. Um tariffreie Bereiche mit einzubeziehen, müssen Gesetze den tarifli-
chen Regelungen angepasst werden.   
  
Unabhängig von einer gesetzlichen Umlagefinanzierung der betrieblichen Berufsausbildung 
muss es tarifpolitisches Ziel sein, für alle Branchen differenzierte Regelungen zur Sicherung 
bzw. Schaffung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebotes mit Hilfe einer tariflich zu ver-
einbarenden Ausbildungsquote zu schaffen.   
  
Für alle zur Ausbildung Beschäftigten, unabhängig von ihrer formalen Bezeichnung, sind tarif-
vertragliche Regelungen anzustreben, die in ihren Kernbestimmungen den jungen Menschen 
eine von weiteren finanziellen Mitteln unabhängige Lebensführung ermöglichen und darüber 
hinaus die weitere berufliche Zukunft durch Übernahmeregelungen und Qualifizierungsangebo-
te sichern. Darüber hinaus ist im Sinne von gleichberechtigten Bildungschancen auch für die 
Berufsschule oder andere theoretische Lernorte sicherzustellen, das die erforderlichen Lern- 
und Arbeitsmittel über die gesetzlichen Vorgaben hinaus durch den Ausbildenden zu finanzie-
ren sind.   
  
Die Berufsschule muss im dualen Berufsausbildungssystem als gleichberechtigter Ausbil-
dungsort anerkannt werden.  Dies bedeutet insbesondere, dass die Berufsschulzeiten mindes-
tens in vollem Maße auf die Ausbildungszeit angerechnet werden, unabhängig vom Alter der 
Auszubildenden.  
   
Inflationsraten und Preissteigerungen treffen Auszubildende genauso wie andere Beschäftigte. 
Daher gibt es keinen Grund zwischen der Vergütungserhöhung  der Auszubildenden und der 
restlichen Beschäftigten zu unterscheiden.  Auch das in unseren bisherigen Tarifverträgen häu-
fig angewandte Senioritätsprinzip, nachdem ältere Beschäftigte (Lebensalter / Beschäftigungs-
zeit) bei gleicher Tätigkeit ein höheres Arbeitsentgelt erzielen, stellt eine Diskriminierung dar. 
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Dementsprechend müssen diese Tarifverträge bearbeitet und diskriminierungsfrei gestaltet 
werden.  
  
Kompensationsgeschäfte sind, egal ob zur Sicherung der Beschäftigung, zum Erhalt von Aus-
bildungsquoten oder aber um das qualitative Ausbildungsniveau zu halten, eine Verlagerung 
von Kosten auf die Auszubildenden und stellen immer einen Verzicht auf in früheren Jahren 
erkämpfte Bestandteile da. Sie sind somit – egal aufgrund welcher Argumentation – tarifpoli-
tisch gesehen Rückschritte.   
  
Im Sinne der Solidarität der von Erwerbsarbeit Abhängigen verurteilen wir alle Versuche der 
ArbeitgeberInnen durch die Einführung von so genannten leistungsbezogenen Elementen den 
Konkurrenzkampf innerhalb der Belegschaften zu schüren und damit letztendlich die Gesund-
heit und das Wohlergehen der Beschäftigten dem freien Spiel der Kräfte des Marktes in unse-
rem kapitalistischen Wirtschaftssystem auszusetzen. 
 
Für die weitere Zukunft muss es uns als DGB Jugend im Interesse der von Erwerbsarbeit Ab-
hängigen gelingen, unsere gewerkschaftliche Gestaltungsmacht im Rahmen von Synergien zu 
nutzen. Bisher bestehende Abstimmungsschwierigkeiten über die Zuständigkeit für einzelne 
Tarifbereiche dürfen nicht allein aus der Sichtweise der Mitgliedsgewerkschaften betrachtet 
werden, sondern müssen dem Hauptziel, der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der von Erwerbsarbeit Abhängigen, dienen. Hierbei liegt unser Hauptinteresse darin die 
durch die Gewerkschaften erkämpften tarifvertraglichen Regelungen primär Gewerkschaftsmit-
gliedern zukommen zu lassen. In diesem Sinne sind auch die rechtlichen Möglichkeiten von 
Bonusregelungen für Gewerkschaftsmitglieder zu prüfen und auszunutzen. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel: Vernetzung der europäischen  

Gewerkschaftsjugendarbeit 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend setzt sich für eine aktive Vernetzung der Gewerkschaftsjugend auf europäi-
scher Ebene ein. Um eine gemeinsame Positionierung zu den verschiedenen Themen der Ge-
werkschaftsjugend, wie z. B. Berufsausbildung, Tarifpolitik, Mitbestimmung, soziale Gerechtig-
keit usw. zu ermöglichen, soll in regelmäßigen Abständen eine Konferenz der europäischen 
Gewerkschaftsjugenden stattfinden.  
 
Der DGB wird hierbei aufgefordert, diese Vernetzung zu unterstützen und maßgeblich voranzu-
treiben. Dabei ist der EGB mit einzubinden. Der EGB muss als Veranstalter dieser Konferenzen 
fungieren und die finanzielle Beteiligung der jeweils nationalen Gewerkschaften und Gewerk-
schaftsdachverbände organisieren. Darüber hinaus muss der DGB auf den EGB dahingehend 
einwirken, dass dieser für diese Veranstaltungen Möglichkeiten europäischer Fördermittel er-
schließt. 
 
Weiterhin fordert die DGB-Jugend die Jugendorganisationen der Mitgliedsgewerkschaften auf, 
die Vernetzung auch in den eigenen Reihen voranzutreiben. Dies sollte anhand von Aus-
tauschmaßnahmen mit verschiedenen europäischen Ländern im eigenen Organisationsbereich 
stattfinden. Ziel dieser Maßnahmen darf aber nicht nur hier das Kennen lernen sein, vielmehr 
sollte versucht werden, auch auf betrieblicher Ebene gemeinsame Projekte zu starten. Die Mit-
gliedsgewerkschaften werden aufgefordert diesen Austausch zu unterstützen. 
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Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel:   Gegen betriebliche Bündnisse 
 
Beschluss: 
 
Der DGB soll sich mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass beabsichtigte Öffnungsklauseln für 
betriebliche Bündnisse, die zur Verschlechterung des Tarifvertragsgesetzes führen, verhindert 
werden.  
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F. BERUFLICHE BILDUNG 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Berufliche Bildung (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Berufsausbildung für alle  
 
Das duale System der Berufsbildung hat sich in der Bundesrepublik bewährt. Es sichert die 
berufliche Zukunftsfähigkeit der ausgebildeten Fachkräfte und die Zukunftsfähigkeit der Unter-
nehmen. Das duale System zu erhalten, auszubauen und qualitativ weiter zu entwickeln, ist 
Aufgabe aller Handelnden in der Beruflichen Bildung. In folgenden Punkten sieht die DGB-
Jugend Handlungsbedarf:  
 
Die Zahl der gemeldeten freien Ausbildungsstellen nimmt seit Jahren stetig ab. Waren es im 
Ausbildungsjahr 1999/2000 noch mehr als 590.000 betriebliche Ausbildungsplätze, so sind es 
heute gerade einmal noch rund 471.500, gleich 48.00 oder 9,3 % weniger als im Vorjahr – und 
das bei steigenden Bewerberzahlen. Zurzeit suchen noch 100.000 Jugendliche einen Ausbil-
dungsplatz. Die zur Kompensation von der Politik geschaffenen Maßnahmen, über außerbe-
triebliche Ausbildungsträger und im wesentlichen unspezifischen Bildungsangeboten zur Ein-
stiegsqualifizierung sind keine Antwort auf die bildungspolitischen Aufgaben der Zukunft und 
ungeeignet, die strukturellen Probleme des Ausbildungsstellenmarkt zu lösen. In diesen Warte-
schleifen befinden sich 272.000 Jugendliche. Die dauerhafte Verwendung von Steuermitteln zur 
Finanzierung von Ausbildungsplätzen, schulischen Angeboten oder Einstiegsqualifikationen 
wird der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen nicht gerecht.  
Der von Wirtschaft und Politik geschaffene Ausbildungspakt hat nicht zu einer nennenswerten 
Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation geführt und ist aus Sicht der DGB-Jugend geschei-
tert. Die im Pakt für Berufsausbildung geschaffenen Einstiegsqualifizierungen (EQJ) führen in 
vielen Regionen/ Betrieben zu einer Verdrängung der dualen Ausbildungsstellen. Grundursache 
für die fehlenden Ausbildungsstellen sind in erster Linie nicht die mangelnden Qualifikationen 
der potentiellen Auszubildenden, sondern die fehlende Ausbildungsbereitschaft der Unterneh-
men und Betriebe.  
Da bundesweit nur durchschnittlich 23% aller Betriebe ausbilden, ist es zur Verbesserung des 
Ausbildungsplatzangebotes unumgänglich, die Anzahl der ausbildenden Betriebe zu erhöhen. 
Maßnahmen hierzu sind u.a. eine Ausweitung der Verbundausbildung und tarifliche Reglungen 
zur Steigerung des Ausbildungsplatzangebotes. Weiterhin zeigen Beispiele wie EXAM (Exter-
nes Ausbildungssystem) oder PIA (Projekt Integration benachteiligter Jugendlicher in den ers-
ten Ausbildungsstellenmarkt), dass durch gemeinsame kreative Anstrengungen der Sozialpart-
ner eine Verbesserung der Ausbildungssituation möglich ist. Dies gilt es auszubauen und weiter 
zu entwickeln.  
 
Die DGB-Jugend tritt für ein individuelles Grundrecht auf Berufsausbildung ein. Dabei kommt 
der Wirtschaft die Aufgabe zu, entsprechend der durch das Bundesverfassungsgericht festge-
stellten gesellschaftlichen Verpflichtung eine ausreichende Anzahl betrieblicher Ausbildungs-
plätze zur Verfügung zu stellen. Da die ArbeitgeberInnen dieser Verantwortung nicht nachge-
kommen sind, gibt es keine Alternative zur Einführung einer gesetzlichen Umlagefinanzierung. 
Tarifliche Regelungen haben Vorrang, sofern sie die gesetzlichen Mindeststandards in Wirkung 
und Umfang mindestens erfüllen.  
 
Eine eindeutige Definition der Daten in Form einer einheitlichen Statistik und Meldepflicht offe-
ner betrieblicher Ausbildungsstellen muss dringend geschaffen werden.  
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Die DGB-Jugend setzt sich dafür ein, jeder und jedem Jugendlichen eine kostenfreie Be-
rufsausbildung zu ermöglichen. Dies bedeutet die Schulgeld-, Lehr- und Lernmittelfreiheit inner-
halb der beruflichen Bildung an allen Lernorten.  
 
Berufsorientierung/Berufswahl  
 
Die DGB-Jugend setzt verstärkt auf eine intensive Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt 
bereits in den allgemeinbildenden Schulen. Dazu ist es notwendig, eine bessere Zusammenar-
beit aller am Entwicklungsprozess der jungen Menschen Beteiligten und der Sozialpartner, allen 
voran die Gewerkschaften, die Bundesagentur für Arbeit und andere berufsberatende Einrich-
tungen, zu erreichen.  
 
Ziel dieser Bemühungen muss sein, allen Jugendlichen den Zugang zu einer qualifizierten, ge-
setzlich geregelten, mindestens dreijährigen Berufsausbildung zu ermöglichen. Die Berufswahl-
freiheit darf hierbei nicht eingeschränkt werden. Hierbei sind Genderaspekte besonders zu be-
rücksichtigen.  
 
Zugang zur Berufsausbildung  
 
Jugendliche mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen brauchen differenzierte Förderung. 
Deshalb sind wir für ein erweitertes und breites Betreuungs- und Ausbildungsangebot mit per-
sönlichem Fördercharakter.  
 
Ein modernes Berufsbildungssystem muss die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bil-
dungsabschnitten und Bildungsstrukturen besser verknüpfen. Hiermit wird die Attraktivität der 
Berufsbildung als eine der Grundlagen unseres Bildungssystems weiter gestärkt.  
 
Die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens muss sich als Grundstruktur bereits in der berufli-
chen Erstausbildung wieder finden.  
 
Duale Berufsausbildung/Sicherung des Systems der dualen Ausbildung  
 
Die DGB-Jugend setzt sich dafür ein, dass die Berufsausbildung auch Berufsausbildung bleibt 
und nicht zur Arbeit wird. Die Qualität der Berufsausbildung entscheidet maßgeblich über den 
weiteren Verlauf des Erwerbslebens und die Zukunftschancen der Jugendlichen. Qualitätsstei-
gernde und -sichernde Maßnahmen besitzen deshalb für die Zukunft der dualen Ausbildung 
eine zentrale Bedeutung. Hier sind beide Lernorte der dualen Berufsausbildung gefragt. Des-
halb fordern wir auch für Auszubildende über 18 Jahre die volle Anrechnung des Berufsschul-
unterrichts auf die Ausbildungszeit. Berufschultage sind Ausbildungstage. Für Auszubildende 
die Schwierigkeiten haben sind die ausbildungsbegleitenden Hilfen auszubauen und offensiv 
anzubieten  
 
Um die Qualität der Berufsausbildung im Betrieb zu verbessern, fordert die DGB-Jugend die 
Einführung eines Qualitätsmanagement für die duale Berufsausbildung. Forderung von Kompe-
tenz- bzw. Qualitätsstandards, wie sie z.B. auch an Hochschulen etc. gestellt werden, müssen 
auch an die Ausbildungsbetriebe gestellt werden. Bei der Einrichtung und Überprüfung dieser 
Qualitätsstandards sind die Gewerkschaften zu beteiligen.  
Qualitätskriterien sind u.a. pädagogische und fachliche Qualifizierung der Ausbilder und der an 
Berufsausbildung beteiligten, Fort- und Weiterbildung des Ausbildungspersonals, die Ausstat-
tung der Ausbildungsstätten und zeitgemäße Ausbildungsmaterialien. Ein erster Schritt zur Si-
cherung der Qualität der dualen Berufsausbildung ist die wieder Inkraftsetzung der Ausbilder-
eignungsverordnung (AEVO).  
 
Der schulische Teil der dualen Berufsausbildung ist ebenfalls diesen Qualitätskriterien zu un-
terwerfen. Ausreichend qualifizierte Lehrkräfte in ausreichender Zahl, moderne Arbeitsmateria-
lien und Ausstattungen und eine Abstimmung der Lehrpläne zwischen Schule und Betrieb sind 
hier grundlegend. Lernortkooperationen zwischen Schulen und Unternehmen, wie sie im neuen 
BBIG gefordert werden, sind ein Qualitätsmerkmal und sollten gezielt ausgebaut werden. Für 
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die DGB-Jugend sollen Lernortkooperationen dazu dienen, im partnerschaftlichen Einverständ-
nis zwischen Betrieb und Schule gemeinsam qualitätssichernde und qualitätssteigernde Ele-
ment im dualen System zu entwickeln und auszubauen. Vorhandene Interessensvertretungen 
(JAV/BR/PR) sind an den Lernortkooperationen zu beteiligen.  Die Berufsschulen fungieren 
dabei als eigenständiger Lernort unter vollständiger Kontrolle des Staates. Sie besitzen einen 
eigenen allgemeinbildenden Auftrag und sind mehr als die „Theorieschulen“ der betrieblichen 
Berufsausbildung. Wir lehnen jede Überführung von Schulen oder deren Steuerung in arbeitge-
berdominierte Trägerschaften oder Strukturen ab.  
 
Die DGB-Jugend lehnt die Einführung von zweijährigen Berufsausbildungen ab. In den letzen 
Jahren hat der Verordnungsgeber gegen die Widerstände der Gewerkschaften zweijährige Be-
rufe geschaffen. Eine bisher geübte Praxis der Sozialparteien, Berufe im Konsensprinzip zu 
gestalten und zu entwickeln, wurde seitens des Wirtschaftsministers aufgekündigt. Folge ist, 
dass derzeit in vielen Branchen Schmalspurausbildungen statt eine mindestens dreijährige voll 
qualifizierende Berufsausbildung stattfindet. Die Attraktivität und die Qualität des dualen Ausbil-
dungssystems ist im Wesentlichen durch die Erarbeitung im Konsens und Akzeptanz der Aus-
bildungsberufe in der betrieblichen Praxis geprägt.  
Zweijährige Berufe entsprechen nicht den im Hauptausschuss des BIBB vereinbarten 
Grundsätzen der Sozialpartner, die neben einer qualifizierten Tätigkeit, Elastizität und Transfer-
fähigkeit dynamische Handlungsfähigkeit und Mobilität beinhalten. Daraus folgt: Das Konsens-
prinzip in der Schaffung anerkannter Ausbildungsberufe ist beizubehalten und gesetzlich zu 
verankern. Der Konsens der Sozialpartner ist damit Bedingung für die Zulassung neuer aner-
kannter Ausbildungsberufe. Die gemeinsam von den Sozialpartnern festgelegten Kriterien für 
Berufe sind bei der Neuschaffung und Modernisierung von Berufen konsequent beizubehalten.  
 
Die Attraktivität des dualen Systems wird weiterhin durch die Form der Prüfungen beeinflusst. 
Deshalb gilt es im Konsens zwischen ArbeitgeberInnen, Kammern und Gewerkschaften neue 
Prüfungsformen zu entwickeln.  
 
Die Kammern müssen ihrer Pflicht nachkommen die Ausbildungsbedingungen der Jugendlichen 
pflichtgemäß und unabhängig zu kontrollieren. Dabei gilt es insbesondere, die Qualität und die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, wie dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Berufs-
bildungsgesetz, etc. in der betrieblichen Berufsausbildung zu überwachen und bei Zuwider-
handlungen einzuschreiten.  
 
Hierbei hat sich die Doppelfunktion der Kammern als zuständige Stellen und Arbeitgeberverei-
nigung als hinderlich erwiesen. Mittelfristig ist deshalb die Funktion der zuständigen Stelle nach 
dem BBiG/HWO an eine unabhängige paritätisch mit ArbeitgeberInnen und Gewerkschaften 
besetzte Stelle zu übertragen. Die DGB-Jugend lehnt vollzeitschulische Ausbildungsgänge, die 
mit einer Kammerprüfung abgeschlossen werden ab. In den Bundesländern in denen diese 
Maßnahmen im Benehmen mit dem Landesausschuss für Berufsbildung beschlossen wurden, 
fordert die DGB-Jugend die Einhaltung folgender Kriterien: Vollzeitschulische Ausbildungsgän-
ge müssen ausschließlich auf Problemregionen begrenzt bleiben, in denen keine oder nur we-
nige freie betriebliche Ausbildungsplätze vorhanden sind. Voraussetzung ist, dass die Nachfra-
ge nicht durch betriebliche oder überbetriebliche Ausbildungsplätze gedeckt werden kann. Die 
betriebliche Berufsausbildung muss Vorrang haben. Die Einrichtung vollzeitschulischer Ausbil-
dungsgänge mit Kammerprüfung darf nicht zu dauerhaften Fehlentwicklungen und Belastungen 
für das duale Ausbildungssystem führen. Die DGB-Jugend spricht sich für eine Beschränkung 
ausschließlich auf Berufe mit anschließenden Beschäftigungschancen aus. Dabei gilt es zu 
beachten, dass mindestens 50 % der Ausbildungszeit praktische Tätigkeit sein muss. Mindes-
tens ein Drittel der Ausbildungszeit sollte als Betriebspraktikum abgeleistet werden.  
 
Die Höhe der Ausbildungsvergütung muss das Leben der Auszubildenden unabhängig von 
Dritten (Eltern) ermöglichen.  
 
Der Austausch in der beruflichen Bildung zwischen den Ländern der Europäischen Union ist 
unzureichend. Die Vielfältigkeit der Berufsbildungssysteme sowie die sich in einzelnen Bran-
chen rasch verändernden Qualifikationsanforderungen erschweren europaweite Regelungen. 
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Es fehlt eine genaue, verständliche und vergleichbare Beschreibung der Lernwege und der 
konkret erworbenen beruflichen Fähigkeiten. Die Fremdsprachenvermittlung in der beruflichen 
Bildung, als wesentliche Voraussetzung für Lernen und spätere Berufstätigkeit im internationa-
len Kontext, ist in der Mehrzahl der Ausbildungsordnungen nicht oder in ungenügendem Um-
fang vorgesehen. Darüber hinaus fehlen Jugendlichen oft Kenntnisse und Verständnis über 
andere Kulturen.  
 
Die Einbeziehung europäischer und internationaler Entwicklungen in die Berufsbildung ist für 
eine zukunftsorientierte Aus - und Weiterbildung aber unerlässlich. Im Hinblick auf ein stärker 
zusammenwachsendes Europa, aber auch im Interesse einer Berufsausbildung, die internatio-
nale Erfahrungen und Einsichten berücksichtigt, muss sich die Berufsbildung internationalisie-
ren. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden europäischen und internationalen Integration 
brauchen wir ein einheitliches Zertifizierungssystem, dass den unterschiedlichen Berufsbil-
dungssystemen in Europa gerecht wird. Es müssen gemeinsame Kriterien festgelegt werden, 
um allen Jugendlichen eine qualifizierte Berufsausbildung zu ermöglichen, die in allen europäi-
schen Ländern anerkannt sind. Alle Auszubildenden haben einen Anspruch darauf, dass ein 
Teil ihrer Berufsausbildung im Ausland erfolgt. Hierbei dürfen ihnen keine finanziellen Nachteile 
entstehen. Die Qualität der Berufsausbildung ist auch im Ausland zu sichern. Der Europäische 
Qualifikationsrahmen (EQR) und das Europäische Kreditpunktesystem für die berufliche Bil-
dung (ECVET)  gefährdet das für den Erhalt der Berufs– und Beschäftigungsfähigkeit unab-
dingbare Recht auf eine qualifizierte Berufsbildung. Diese Politik schließt zu viele Menschen 
von der Möglichkeit zur Teilhabe an demokratischen Willensbildungsprozessen aus. Sie über-
lässt berufliche Bildung dem Marktgeschehen und entlässt die Menschen in die Freiheit des 
Marktgeschehens. Für Gewerkschaften ist jedoch einer der wichtigsten Grundsätze eines euro-
päischen Sozialmodells: Bildung ist keine Ware. Für berufliche Bildungsprozesse müssen insti-
tutionelle Rahmenbedingungen geschaffen und staatlich garantiert werden. Deshalb kann die 
DGB-Jugend dem vorgelegten europäischen Qualifikationsrahmen so nicht zustimmen.   
 
Übergang Erwerbsleben  
 
Wir fordern die unbefristeten Übernahme alle Auszubildenden, die frühestens nach einem Jahr 
kündbar ist. Darüber hinaus wird ein Weiterbildungsgesetz gefordert, welches die rechtlichen 
und finanziellen Ansprüche an Weiterbildung sichert. Im Sinne lebenslangen Lernens muss es 
zu einer Verzahnung von Aus- und Fortbildung kommen, so dass auf Erlerntes ständig aufge-
baut werden kann.  
 
Die DGB-Jugend spricht sich für verbesserte Durchstiegsmöglichkeiten und mehr Durchlässig-
keit innerhalb des deutschen Bildungssystems aus. Ein modernes Berufsbildungsreformgesetz 
sollte deutlich machen, welche Zugangsmöglichkeiten mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung einschließlich anschließender Berufserfahrung bzw. einer bestandenen Meisterprüfung 
bestehen. Hierzu zählen vor allem Anrechnungsmodalitäten. Damit würden nicht nur formale 
Zugangsmöglichkeiten verbessert und auf bundesweit einheitliche Strukturen gestellt, sondern 
für Erwerbstätige mit abgeschlossener Berufsausbildung und Berufserfahrung auch ein Weg zur 
Verkürzung von Studienzeiten eröffnet. Deshalb: eine abgeschlossene Berufsausbildung muss 
der Fachhochschulreife gleichgesetzt werden.  
 
Außerbetriebliche Ausbildung  
 
Außerbetriebliche Ausbildung darf nur dort stattfinden, wo es keine Möglichkeit betrieblicher 
Ausbildung gibt. Sie muss dann in derselben Höhe vergütet werden wie der Durchschnitt der 
regionalen Tarifverträge einer betrieblichen Berufsausbildung. Auch die Qualitätskriterien müs-
sen sich streng an der dualen Berufsausbildung ausrichten. Dabei darf die Finanzierung nicht 
dem Staat überlassen werden. Die Wirtschaft ist gefordert die Kosten zu übernehmen. Außer-
betriebliche Ausbildung ist für Auszubildende kostenfrei.  
 
Die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze in Deutschland hat eine signifikante Größe 
erreicht. Vor allem in den neuen Bundesländern, wo es aufgrund strukturarmer Regionen wenig 
betriebliche Ausbildungsplätze gibt, sind bereits fast ein Drittel aller Ausbildungsplätze außerbe-
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trieblich (27,7%). Damit kommt diesem Bereich innerhalb der beruflichen Bildung eine Relevanz 
zu, die sich auch in der Frage der Mitbestimmung außerbetrieblicher Auszubildender in den 
Ausbildungszentren widerspiegeln muss.  
 
Seit dem letzten, im Bundesrat gescheiterten Versuch 2002, die Verordnung zu einem Geset-
zesentwurf zur außerbetrieblichen Mitbestimmung durchzusetzen, hat sich die Situation der 
Auszubildenden in diesem Sektor nicht verbessert. Fehlende Mitbestimmung bedeutet für die 
Jugendlichen fehlende Interessensvertretung, wenn es um Fragen der Berufsausbildung, der 
Ausbilder, um Prüfungsvorbereitung oder mangelhafte Regelungen bzw. Benachteiligungen und 
Übergriffe geht.  
 
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit Jugend- und Auszubildendenvertretungen im Bereich 
der betrieblichen Berufsausbildung wissen wir um den hohen Stellenwert einer geheim gewähl-
ten Interessensvertretung als Bestandteil einer modernen und zeitgemäßen Berufsausbildung. 
Darum fordern wir das BMBF auf, die gesetzlichen Möglichkeiten des BBiG zur Schaffung von 
Mitbestimmungsstrukturen in der außerbetrieblichen Ausbildung zu nutzen und schnellstmöglich 
den von der DGB-Jugend erarbeiteten Entwurf einer Rechtsverordnung zu erlassen. Der DGB-
Bundesjugendausschuss wird aufgefordert, den Leitantrag Berufliche Bildung an den DGB 
Bundeskongress weiterzuleiten.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Jugend Bayern 
 
 
Titel:   Schmalspurausbildung endet in der  

beruflichen Sackgasse 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Berufliche Bildung“ (Leitantrag) 
 
Seit Anfang April 2005 ist das neue Berufsbildungsgesetz in Kraft. Es enthält gegenüber dem Gesetz 
von 1969 eine Reihe neuer Regelungen. Unter anderem können:  
 

- Auszubildende mit einer Kurzausbildung nach 2 Jahren die Abschlussprüfung ablegen,  
  
- Auszubildende in außerbetrieblichen Bildungseinrichtungen eine Interessenvertretung wählen,  
 
- mehrere Betriebe und Berufsschulen kooperieren, um bisher nicht ausbildenden Firmen die 

Ausbildung zu erleichtern und  
 
- Ausbildungen im In- und Ausland verknüpft werden.  

 
Die DGB Bundesjugendkonferenz begrüßt, dass das neue Gesetz die duale Ausbildung festigt. Sie 
bedauert aber, dass im Gesetz keine Anreize zur Steigerung des Angebots an betrieblichen Ausbil-
dungsplätzen (Umlagefinanzierung) geschaffen wurden. Auch die Weiterbildung spielt praktisch 
keine Rolle. Ein Anspruch auf Qualifizierung fehlt im Berufsbildungsgesetz. Nach wie vor lehnt die 
DGB-Jugend die 2-jährige Berufsausbildung ab. Sie eignet sich nicht, um die Jugendarbeitslosigkeit 
zu senken, und bietet den AbsolventInnen schlechte Berufsperspektiven.  
 
Was die alte CDU/CSU-FDP-Bundesregierung aufgrund gewerkschaftlicher Proteste und möglicher 
Unwägbarkeiten bei Gefährdung des Konsensprinzips in der beruflichen Bildung nicht durchgesetzt 
hat, wurde bei der Rot-Grünen Bundesregierung zum Programm: die Einführung 2-jähriger Ausbil-
dungsberufe. Unrühmlicher Zwischenstopp einer Debatte, deren BefürworterInnen bestenfalls in dem 
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Glauben handeln, den so genannten leistungsschwachen jugendlichen Schulabgängern eine Ausbil-
dungschance zu vermitteln, wenn auch zweiter Klasse.  
 
Berufe mit 2-jähriger Ausbildungszeit seien der Schlüssel, um die Krise auf dem Ausbildungsmarkt 
zu bekämpfen, sagen die ArbeitgeberInnen, und bieten seit einiger Zeit solche Berufsgänge an. Die 
Zahlen der 2004 abgeschlossenen Verträge zeigen aber: Weder Maschinen- und AnlageführerIn, 
Kfz-ServicemechanikerIn noch FahrradmonteurIn scheinen die Berufe zu sein, von denen junge 
Leute träumen. Statt der 5000 versprochenen Verträge kamen nur 1041 zustande. Die Gewerkschaf-
ten sehen sich in ihren Befürchtungen bestätigt: Kurze Ausbildungen führen in eine berufliche Sack-
gasse. Auch europaweit hat die Schmalspurausbildung nur einen geringen Stellenwert, stellen Ex-
pertInnen des Bildungsministeriums, des Deutschen Industrie- und Handelskammertags und des 
Zentralverbands des Deutschen Handwerks fest.  
 
Die DGB-Jugend fordert deshalb den DGB-Bundesvorstand auf, auf allen Ebenen 2-jährige Be-
rufsausbildung abzulehnen, sowie auf die Bundesregierung einzuwirken, die eingeführten 2-jährigen 
Ausbildungsgänge abzuschaffen und wieder zum Konsensprinzip bei der Schaffung von neuen Be-
rufsbildern zurückzukehren.  
 
Folgende Argumente sprechen gegen 2-jährige Ausbildungsgänge:  
 

- 2-jährige Ausbildungsgänge gefährden die Attraktivität des dualen Systems beruflicher Bildung 
und verstärken die Gefahr des Facharbeitermangels. Seit Jahren wird, allen voran von den 
Arbeitgeberverbänden, die abnehmende Attraktivität gewerblich- technischer Ausbildung eu-
ropaweit beklagt. Teure Imagekampagnen zur Attraktivitätssteigerung gewerblich-technischer 
Ausbildung werden durch die Schaffung eng spezialisierter, auf praktisches Lernen im Betrieb 
reduzierte Ausbildungsgänge konterkariert. Der Attraktivitätsgrad einer Ausbildung steigt rea-
listischerweise mit der Attraktivität der Arbeit, auf die diese Ausbildung hinführt. Was Einkom-
men, Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen betrifft, gehören Hilfs- und Angelerntentätig-
keiten, auf die 2-jährige Berufe in der Regel vorbereiten, nicht zu den von Jugendlichen und ih-
ren Eltern als besonders attraktiv eingeschätzten Arbeitsplätzen.  

 
- Es ist eine Illusion anzunehmen, dass Betriebe, die jetzt nicht bereit sind, schwächer lernende 

Jugendliche bzw. als leistungsschwach eingestufte Jugendliche auszubilden, dies dann in 2-
jährigen Berufen tun werden.  
Angesichts gestiegener und veränderter Anforderungen, vor allem im überfachlichen, pro-
zessübergreifenden Bereich, versuchen Betriebe schon heute, schulisch gut Vorgebildete und 
sozial integrierte Jugendliche auszuwählen. Jugendliche eben, die aufgrund ihrer schulischen 
und sozialen Herkunft einen Teil der Voraussetzungen mitbringen, an denen die Betrieb an-
setzen können, um neue kommunikative Kompetenzen, Fähigkeit zur Selbststeuerung usw. 
möglichst ohne zusätzlichen Aufwand, ohne zusätzliche Ausbilderqualifizierung oder den Ein-
satz besonderer didaktischer Instrumente zu vermitteln. Da als lernschwach eingestufte Ju-
gendliche oft auch «sozial» schwach und/ oder in der einen oder anderen Weise verhal-
tensauffällig sind, brauchen sie aber nicht weniger, sondern mehr pädagogisch didaktische 
Zuwendung - unabhängig von den fachlichen Anforderungen des Ausbildungsberufes.  

 
- 2-jährige Berufe sind kein Beitrag zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit. Es ist völlig un-

klar, in welchen Branchen und Bereichen eine steigende Zahl von AbsolventenInnen von 
Schmalspurausbildungsgängen künftig beschäftigt werden können. Auch die neuesten IAB/ 
PROGNOS Bedarfsprognosen belegen «die Nachhaltigkeit des qualifikatorischen Struktur-
wandels mit der Tendenz steigender Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt» und damit einher-
gehend «eine deutliche Verschlechterung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifi-
zierte ». Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ergänzt: «Eine zu enge Spezialisie-
rung bereits in der Ausbildung würde daher die Anpassung an neue Anforderungen und le-
benslanges Lernen nicht fördern, sondern eher verringern».  

 
- Ein beschäftigungspolitischer «Erfolg» verkürzter Ausbildung ist allenfalls dann vorstellbar, 

wenn diese Ausbildungspolitik mit einer politisch gewollten und entsprechend gesteuerten 
Ausweitung des Niedriglohnsektors gekoppelt wird. Es liegt also im existentiellen Interesse 
von Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnen, die Einführung 2-jähriger Ausbildungsgänge ab-
zulehnen und durch eine zielgruppengerechte, gesetzlich abgesicherte und mit arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen verzahnte Förderpolitik zu ersetzen.  
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Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel:   Umlagefinanzierung 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Berufliche Bildung“ (Leitantrag) 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz beschließt, dass der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaf-
ten die sofortige Umsetzung der Umlagefinanzierung auf bundesgesetzlicher Ebene voran treibt 
und entsprechende Aktionen und Veranstaltungen regional und bundesweit durchführt.  
 
 
 
 
Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel: Zukunftsfähigkeit des dualen Ausbildungssystems in 

der Bundesrepublik Deutschland 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend spricht sich für den Erhalt des dualen Ausbildungssystems in Deutschland aus 
und fordert alle Beteiligten auf alles dafür zu tun, dass die beiden Lernorte Schule und Betrieb 
in der Ausbildung gestärkt werden. Es gilt das duale Ausbildungssystem für die Herausforde-
rungen einer verschärften Modernisierung unter den Bedingungen der Globalisierung, der Zeit-
verdichtung und des lebensbegleitenden Lernens zu rüsten. Der Bildungsstandard der Arbeit-
nehmerInnen und Auszubildenden ist nach wie vor einer der wichtigsten Standortvorteile des 
Wirtschaftsraumes Bundesrepublik, auch und gerade im Vergleich zu den anderen europäi-
schen Staaten.  
 
Mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes hat die Bundesregierung den Versuch unternom-
men, den veränderten Rahmenbedingungen in der Wirtschaft Rechnung zu tragen. Diese Re-
form ist sehr kritisch zu beurteilen und daher muss sie intensiv durch den DGB, die Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen und Betriebsräte in der Zukunft begleitet werden.  
 
Die Bestimmungen zum Nachweis der fachlichen und persönlichen Eignung der AusbilderInnen 
ist zu einer Kann-Bestimmung geändert worden. Um die Qualität der Berufsausbildung zu si-
chern ist es nach wie vor notwendig, dass die fachliche Eignung der AusbilderInnen einen ho-
hen Stellenwert bekommt. Um die hohe Qualität der Ausbildung in unseren Branchen weiterhin 
zu sichern werden die Mitgliedsgewerkschaften des DGB aufgefordert, mit den Sozialpartnern 
Vereinbarungen zu treffen, welche weiterhin den Nachweis der fachlichen und persönlichen 
Eignung gemäß der AEVO als Voraussetzung zum Ausbilden erfordern. Weiter wird der DGB-
Bundesvorstand dazu aufgefordert, darauf hin zu wirken, dass das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung eine entsprechende Rechtsverordnung nach § 30 Abs. 5 BBiG wieder 
erlässt.  
 
Das Bestreben des BMWi, die Sollvorgabe des Berufsbildungsgesetzes durch eine Obergrenze 
der Berufsausbildung auf drei Jahre festzusetzen, wird von der DGB-Jugend abgelehnt. Sie 
widerspricht dem Grundverständnis von einer qualifizierten und umfassenden beruflichen Erst-
ausbildung der DGB-Jugend. Durch die Festlegung einer dreijährigen Obergrenze kann es bei 
zukünftigen Neuordnungsverfahren zu einer höheren Verdichtung von Ausbildungsinhalten bzw. 
zu Minderungen der verschiedenen Ausbildungsbausteine kommen. Um den Anforderungen 
des § 1 Berufsbildungsgesetzes gerecht zu werden ist es daher notwendig, dass die DGB sich 
dafür einsetzt, dass die Verminderung von Ausbildungsinhalten verhindert wird und damit eine 
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umfassenden Qualifizierung in der Erstausbildung gewährleistet wird. Die Stufenausbildung war 
bereits nach dem alten BBiG möglich. Im neuen Gesetz findet die Stufenausbildung eine erheb-
liche Aufwertung.  
 
Die Stufenausbildung entspricht nicht unserem gewerkschaftlichen Verständnis von einer ganz-
heitlichen und umfassenden Berufsausbildung. Um einem jungen Menschen eine qualifizierte 
Zukunftsperspektive zu geben, muss es weiterhin das Anliegen der DGB in den kommenden 
Neuordnungsverfahren sein, die Stufung innerhalb eines Berufsbildes zu verhindern.  
 
Die rechtliche Klarstellung der Verbundausbildung - § 10 Abs. 5 BBiG - muss in den Regionen 
mit rückläufigem Ausbildungsplatzangebot dafür genutzt werden, verstärkt Ausbildungsplätze 
zu schaffen sowie vorhandene Ausbildungsplätze zu retten. Für die Umsetzung vor Ort müssen 
allen betrieblichen Akteuren in den für sie angebotenen Seminaren oder Veranstaltungen ent-
sprechende Umsetzungshilfen oder Umsetzungsmöglichkeiten vermittelt werden.  
 
Die Verzahnung von Aus- und Weiterbildung muss unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
stärkerer Bestandteil von tariflichen Vereinbarungen in unseren Branchen werden. Die betriebli-
che Umsetzung muss durch die Mitgliedsgewerkschaften vor Ort initiiert und begleitet werden.  
 
Die Möglichkeiten der Qualifikation von AusbilderInnen und Prüfungsausschussmitgliedern fin-
den im überarbeiteten Gesetz keine weitreichende Beachtung. Um weiterhin das Engagement 
und den dafür notwendigen Qualifizierungsbedarf der AusbilderInnen und Prüfungsausschuss-
mitglieder sicher zu stellen, sollen die Mitgliedsgewerkschaften des DGB mit den Arbeitgeber-
verbänden Freistellungsvereinbarungen treffen. Des Weiteren sollten die Qualifizierungsange-
bote überarbeitet und ausgebaut werden.  
 
Durch das föderale System in der Bundesrepublik Deutschland liegt die Zuständigkeit für die 
allgemein- und berufsbildenden Schulen in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer und 
deren Regierungen. Um eine Chancengleichheit und Flexibilität der jungen Menschen nach 
erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung zu gewährleisten ist es notwendig, dass der 
DGB die Durchsetzung von bundeseinheitlichen Standards für alle Berufsschulen fordert. Ein-
heitliche Standards fördern die geforderte Flexibilität der jungen FacharbeiterInnen und erhöhen 
die Chancen auf einen Arbeitsplatz nach der Ausbildung.  
 
Um die Berufsschulen nachhaltig zu stärken ist es notwenig, dass die materielle Ausstattung 
und die Bereitstellung von finanziellen Ressourcen durch die Landesregierungen deutlich ver-
bessert werden. Der DGB ist aufgefordert, sich im Rahmen seiner Kontakte zu den Landesre-
gierungen dafür einzusetzen, dass die zum Teil schlechte Situation an den Berufsschulen in 
den Focus der Kultusministerien rückt. Die DGB-Jugend fordert die Föderalismuskommission 
auf, die Zuständigkeit der Länder für die Berufsschulen auf den Bund zu übertragen. 
 
Durch die von der Kultusministerkonferenz vorgegebenen Rahmenlehrpläne für jeden Ausbil-
dungsberuf sind die allgemeinen Bedingungen bereits beschrieben. Um eine effektivere Ver-
zahnung von theoretischer Schulbildung und praktischer Ausbildung zu erreichen, ist die enge 
Kooperation zwischen den Schulen und den Unternehmen notwendig. Hierfür sollen die Fach-
abteilungen der Mitgliedsgewerkschaften gemeinsam mit dem DGB eine Initiative zur Verbesse-
rung der berufsbildenden Schulen und zur Ausgestaltung der Lernortkooperation gemäß § 2 
Abs. 2 BBiG starten. Die einzelnen Bausteine sollen übergreifend für alle Bundesländer sein 
sowie spezifische Inhalte des jeweiligen Landes enthalten.  
 
Mögliche Bausteine:  
 

- Erarbeitung einer Umsetzungshilfe für Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Be-
triebsräten um die Lernortkooperation zu verstärken bzw. zu initiieren.  

 
- Entwicklung von spezifischen Seminarbausteinen für JAV- und Betriebsräteseminare zu 

den Möglichkeiten der Lernortkooperation.  
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- Um die berufsbildenden Schulen nachhaltig zu stärken ist es notwendig, dass die Lehrer 
ihre Weiterbildungsmöglichkeiten effektiv nutzen. Eine Einbindung in die Lernortkoopera-
tion ist hierbei ein möglicher Weg, um eine themenorientierte und praxisnahe Qualifizie-
rung der Lehrer zu ermöglichen.  

 
- Die Reform des Berufsbildungsgesetzes ist nicht weitreichend genug. Insbesondere un-

sere Forderungen zur Verbesserung der Qualität in der beruflichen Erstausbildung finden 
sich im neuen Berufsbildungsgesetz nicht wieder. Daher fordern wir den DGB auf, auf ei-
ne weitere Novellierung der Berufsbildungsgesetzes gemäß dem Grundsatz: «Nach der 
Reform ist vor der Reform » hinzuwirken.  

 
 
 
 
Antragsteller:  Bundesausschuss junge NGG 
 
Titel:   Kontrolle der Ausbildungsqualität 
 
Beschluss: 
 
Die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern sind laut § 32 BBIG als zu-
ständige Stelle für die Überwachung der Eignung der Ausbildungsstätte und des Ausbildungs-
personals verantwortlich. Dieser Pflicht sind die Kammern bisher in keinster Weise nachge-
kommen. Probleme in der Ausbildung werden heruntergespielt oder ignoriert, damit die Kam-
mern ihren ArbeitgeberInnen gegenüber sauber bleiben.  
 
Die DGB-Jugend fordert den DGB auf, ein Konzept zu erarbeiten, das die Möglichkeit einer 
Ausbildungsqualitätskontrolle durch unabhängige Dritte ermöglicht. Diese Institution erstellt und 
veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine Übersicht über festgestellte Verstöße.  
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G. BILDUNGSPOLITIK 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Recht auf Bildung. Für alle und immer! (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Bildungsbegriff der DGB-Jugend 
 
Bildung ist wieder zu einem zentralen Begriff der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung 
geworden. Es ist notwendig, Bildung als Handlungsaufgabe der DGB-Jugend stark zu machen. 
Bildung hat zum Ziel, dass Menschen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können und die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse hinterfragen. Bildung weckt Zweifel am Alltagswissen und seinen 
Selbstverständlichkeiten und bringt erstarrte Alltagswahrnehmungen in Bewegung. Bildung 
beinhaltet die Überschreitung von beschränkten Lebensmöglichkeiten und ist daher notwendig 
kritisch gegen vorgegebene Lebenswege. Es gehört zu den unveräußerlichen Rechten jedes 
Individuums das eigene Leben durch Bildung in die Hand zu nehmen und Ungerechtigkeiten zu 
beseitigen.  
Bildung ist ein kontinuierlicher Prozess in dem Entwicklung und Selbstentfaltung der Einzelnen 
nie abgeschlossen sind. Bildung ist immer möglich, unabhängig von der Lebensphase oder den 
sozialen Bedingungen der Einzelnen.  
Emanzipation durch Bildung ist nicht voraussetzungslos und gerade in kapitalistischen Gesell-
schaften nie gesichert. Abhängigkeiten im Arbeitsverhältnis, Arbeitslosigkeit und Ideologien der 
Ungleichheit (bspw. Rassismus, Sexismus) verhindern ein selbstbestimmtes und freies Leben. 
Bildung wird auf Wissensaneignung, das Erlernen von Kulturtechniken (Rechnen, Schreiben, 
Lesen) oder ökonomisch verwertbare Qualifikation verkürzt. Aber sie geht darüber hinaus.  
Die herrschaftlichen Zwecke, denen Bildung unterworfen wird, müssen transparent sowie der 
Kritik und Veränderung zugänglich gemacht werden. Gewerkschaftliche Bildungspolitik muss 
die Menschen zu dieser kritischen Auseinandersetzung mit ihren Lebensverhältnissen befähi-
gen. Unser Bildungsverständnis beinhaltet folgende Ziele: 
 

- Bildung muss die Reflexion über die eigene Entwicklung fördern und damit zeigen, dass 
die Einzelnen in gesellschaftliche Abhängigkeiten eingebunden sind. 

- Bildung muss den Menschen mit all seinen Sinnen und Umweltbezügen aufnehmen, da-
mit er seine Interessen entwickeln kann. 

- Bildung muss greifbar machen, dass die bestehenden Lebensverhältnisse durch Men-
schen historisch geschaffen und daher durch Menschen veränderbar sind.  

- Bildung muss die Einzelnen zum eigenständigen Nachdenken und damit zu einer be-
gründeten Urteilsfähigkeit über sich selbst und die gesellschaftlichen Verhältnisse befähi-
gen. Sie schafft so Handlungsfähigkeit zur Gestaltung bzw. Veränderung der Lebensver-
hältnisse. 

- Bildung muss solidarisches Handeln ermöglichen und demgemäß Verantwortung für die 
Belange von Benachteiligten stärken, ohne deren Eigenständigkeit und Vielfältigkeit zu 
missachten. 

 
Bildungspolitische Grundsätze der DGB-Jugend 
 
Die DGB-Jugend steht für ein sozial integratives Bildungssystem. Dies umfasst die optimale 
Förderung der Individuen entsprechend ihrer sozialen, kulturellen und ökonomischen Bedürf-
nisse und die Eröffnung von Bildungswegen unabhängig vom sozialen Hintergrund. Wir wollen 
ein öffentlich finanziertes und öffentlich organisiertes Bildungssystem, weil nur dieses das 
Grundrecht auf Bildung garantieren kann. Darüber hinaus muss ein sozial integratives Bil-
dungssystem die Individuen befähigen in gesellschaftlicher Verantwortung selbstbestimmt und 
solidarisch zu handeln.  
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Für die demokratische Legitimation dieses Bildungssystems ist eine öffentliche Kontrolle not-
wendig. Diese muss durch die demokratische Verfasstheit der Bildungseinrichtungen gesichert 
werden. 
Wie weit Menschen am Wohlstand dieser Gesellschaft teilhaben können, ist entscheidend ab-
hängig von ihrem formalen Bildungsabschluss. Die DGB-Jugend sieht die soziale und ökonomi-
sche Notwendigkeit einer Bildungsexpansion. Dies beinhaltet die verstärkte Öffnung von Bil-
dungswegen und den Abbau der Barrieren beim Bildungszugang. Grundsätzlich sind in jeder 
Lebensphase und in allen Lebensbereichen Bildungsprozesse zu ermöglichen und materiell 
abzusichern.  
Die DGB-Jugend fordert die Überwindung des hierarchischen Bildungssystems: sowohl inner-
halb von Bildungsabschnitten (bspw. Dreigliedrigkeit des Schulsystems) als auch beim Über-
gang zwischen verschiedenen Bildungsabschnitten (bspw. Schule-Hochschule). Die Durchläs-
sigkeit des Bildungssystems ist zu erhöhen. 
Bildung findet nicht nur in schulischen Einrichtungen statt. Außerschulische Bildungsarbeit 
muss in ihrer Eigenständigkeit gesichert werden. Insbesondere die politische Jugendbildungs-
arbeit muss angesichts vielfältiger gesellschaftlicher Problemlagen (Ausbildungsplatzmangel, 
Rechtsextremismus etc.) ausgebaut werden. 
 
Elementarbereich – vorschulische Bildung 
 
In Deutschland gibt es kein bedarfsdeckendes Angebot an Bildungseinrichtungen im Elemen-
tarbereich. Besonders groß ist der Mangel bei Krippen und Kinderhorten. Aber auch im Bereich 
von Kindertagesstätten und Kindergärten fehlen Plätze. Zudem ist die Nutzung der bestehen-
den Plätze zum Teil mit erheblichen Gebühren verbunden, welche die staatlichen Transferleis-
tungen (bspw. Kindergeld, Erziehungsgeld, Steuervorteile) oft übersteigen. 
Fehlende Betreuungsangebote und Gebühren führen zu einer Verhinderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und zu einem erheblichen Armutsrisiko, insbesondere von Alleinerzie-
henden. Von beiden Risiken sind vor allem Frauen betroffen. Darüber hinaus wird eine unglei-
che Verteilung von Bildungsmöglichkeiten bereits im Kindesalter produziert. 
Um diesem Zustand zu begegnen, fordert die DGB-Jugend die Gebührenfreiheit und die Ge-
währleistung eines bedarfsdeckenden Angebotes. Dabei muss die materielle und personelle 
Ausstattung daran orientiert werden, dass eine individuelle Förderung in allen Einrichtungen 
gewährleistet ist.  
Um das pädagogische Personal intensiver auf den vorschulischen Bildungsauftrag vorzuberei-
ten und diesen in der Praxis auch umsetzen zu können, ist eine Aufwertung der Ausbildung 
notwendig, ohne die Zugangsmöglichkeiten zu entsprechenden Ausbildungen zu verschärfen. 
Die DGB-Jugend ist gegen eine Ausrichtung der Lerninhalte an Kriterien und Feldern einer spä-
teren Arbeitsmarktgängigkeit, die den Kindern Interessen vorgeben. Die DGB-Jugend fordert 
vielfältige Angebote, die der Entwicklung von eigenständigen Interessen der Kinder dienen. Im 
Rahmen einer Verbesserung der individuellen Förderung sollen Angebote an die Eltern oder 
Sorgeberechtigten gemacht werden.  
Im Elementarbereich existieren öffentliche, freie und private Träger. Die DGB-Jugend tritt für die 
Durchsetzung tarifgebundener Beschäftigungsverhältnisse ein. Dies gilt insbesondere für freie 
und private Träger. Darüber hinaus fordert die DGB-Jugend für die nicht-öffentlichen Träger 
eine Aufwertung der Mitbestimmung analog zu den Mitbestimmungsmöglichkeiten nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz.  
 
Eine Schule für Alle! 
 
Das deutsche Schulsystem weist Mängel auf, die mit der PISA-Studie ins öffentliche Interesse 
gerückt sind.  
Bildungswege sind in einem hohen Maße von der sozialen Herkunft abhängig. Unterstützt wird 
diese Wirkung von der frühzeitigen Trennung der Kinder auf verschiedene Schulformen. Auf-
grund des gegliederten Schulsystems ist die soziale Selektivität in Deutschland höher als in 
vergleichbaren Ländern. Vor diesem Hintergrund kann ein Recht auf Bildung nicht umgesetzt 
werden. 
Gleichzeit steht im deutschen Schulsystem der Bewertungsaspekt gegenüber dem Lernprozess 
im Vordergrund. Mit dem Instrument der Noten und ihrer scheinbaren Vergleichbarkeit wird ein 
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Lernklima mit Konkurrenz- und Leistungsdruck geschaffen. Die so erzeugte Angst vor einem 
möglichen Versagen ist eine sehr schlechte Lernmotivation. 
Schließlich ist die sachliche und personelle Ausstattung der Schulen so unzureichend, dass 
sinnvolle und innovative Lernformen nicht realisierbar sind. Große Klassen, veraltete Unter-
richtsmaterialien und bei diesen Bedingungen berechtigterweise überlastete und frustrierte Leh-
rerInnen führen dazu, dass motiviertes und selbstgestaltetes Lernen sowie die Entwicklung 
selbstbewusster Persönlichkeiten strukturell verhindert werden. 
Um das Recht auf Bildung umzusetzen, den aktiven Lernprozess in den Mittelpunkt zu stellen 
und Schulen zu einem selbstbewusst gestaltbaren Ort des Lernens zu machen, an dem die 
Entwicklung selbstbestimmter Persönlichkeiten ihren Platz hat, muss das Schulsystem grundle-
gend reformiert werden. 
 
EINE SCHULE FÜR ALLE – regionale Bildungszentren schaffen! 
 
Zur Überwindung des selektiven Charakters des gegliederten Schulsystems fordert die DGB-
Jugend die flächendeckende Einführung einer SCHULE FÜR ALLE. Mit einem integrativen Schul-
system vom 1. bis zum 10. beziehungsweise 13. Schuljahr sollen alle SchülerInnen optimal 
gefördert werden sowie gleichzeitig miteinander und voneinander lernen können. In der neu zu 
schaffenden SCHULE FÜR ALLE gehen die bisherigen Schulformen (Grundschule, Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Gesamtschule, Sonderschule, etc.) auf.  
Damit die SCHULE FÜR ALLE ihrem integrativen Anspruch gerecht werden kann, ist sie personell 
und sachlich entsprechend auszustatten. 
Der Schulbesuch bis zur 10. Klasse muss zu einer Berufsausbildung im dualen System qualifi-
zieren. Dafür ist im Dialog mit der beruflichen Bildung ein inhaltlicher Kanon zu erarbeiten. Die-
ser Dialog mit der beruflichen Bildung ist als dynamischer Prozess anzulegen, damit die berufs-
bezogenen Lerninhalte mit der Entwicklung im Bereich der Arbeitswelt verbunden werden kön-
nen.  
In diesem Zusammenhang tritt die DGB-Jugend für eine Abschaffung der isolierten Sonderbe-
schulung ein. Sonderschulen dürfen keine ausgelagerten Problemabschiebeorte bleiben. Viel-
mehr sind die SchülerInnen dieser Schulformen in die reguläre Schullaufbahn zu integrieren. 
Der gemeinsame Schulbesuch von Menschen mit und ohne Behinderung soll so weit wie mög-
lich umgesetzt werden. Dort, wo in begründeten Ausnahmen ein gemeinsamer Unterricht nicht 
möglich ist, soll schulisches Lernen zumindest in räumlicher Nähe und mit sozialem Austausch 
realisiert werden. 
Zur Umsetzung der SCHULE FÜR ALLE schlägt die DGB-Jugend die flächendeckende Einführung 
regionaler Bildungszentren vor. Diese zeichnen sich durch folgende Kernpunkte aus: 
 
- Integration aller bisher existierenden Schulformen in einer neu zu schaffenden SCHULE 

FÜR ALLE. 
- Integration des berufsschulischen Teils der dualen Ausbildung in die regionalen Bildungs-

zentren. 
- Regionale Bildungszentren verschiedener Größe, um wohnortnahe Lösungen zu ermögli-

chen (kurze Wege für kurze Beine). 
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Modell regionaler Bildungszentren 
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Integration von allgemeiner und beruflicher Schulbildung 
 
Die Integration von allgemeinbildender Schule und des schulischen Anteils an der Berufsausbil-
dung im Dualen System ist ein Ziel der SCHULE FÜR ALLE. Dabei soll das Duale System erhalten 
bleiben. 
Der fachspezifische Unterricht des berufsschulischen Feldes soll separat angeboten werden, 
damit die fachliche Qualität der Berufsausbildung gewährleistet bleibt. 
Der allgemeinbildende Anteil der Berufsschule soll gemeinsam mit dem allgemeinen weiterfüh-
renden Schulangebot vermittelt und erlernt werden. So kann aus verschiedenen Perspektiven 
und vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen von und miteinander gelernt werden. 
Durch die Kombination unterschiedlicher Erfahrungshintergründe entsteht ein Lernklima, in dem 
deutlich mehr Lernanreize bestehen. 
Der integrierte Unterricht von weiterführender schulischer Bildung und beruflicher Bildung soll in 
hohem Umfang in Projekten organisiert werden. Auf diese Weise kommen die unterschiedlichen 
Perspektiven und Erfahrungshintergründe zum Tragen. 
Die Hochschulreife kann sowohl über den Besuch der weiterführenden Schule bis zum 13. 
Schuljahr als auch über eine erfolgreich absolvierte Berufsausbildung erlangt werden. Um Ab-
solventInnen von Berufsausbildungen den Einstieg in die Hochschulen zu erleichtern, werden 
besondere Beratungen und Brückenkurse angeboten. 
 
Offenheit und Kooperationen 
 
Die DGB-Jugend will, dass regionale Bildungszentren eine offene Form von Schule und damit 
auch Orte der Kooperation sein müssen. Dies gilt insbesondere für die Kooperation mit öffentli-
chen Einrichtungen wie der Jugendberufshilfe und der Schulsozialarbeit. Die entsprechenden 
Institutionen sollen bereits präventiv in der Schule aktiv werden und nicht erst auf Probleme 
reagieren. 
Darüber hinaus sollen Regionale Bildungszentren ein Ort der Kooperation mit Verbänden und 
Initiativen sein. Hier sollen gemeinsame und zusätzliche Projekte angeboten werden. Schule 
kann dabei von den vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven der Verbände profitieren und den 
Unterricht lebensweltlicher gestalten. Dafür bieten sich insbesondere Jugendverbände an. Al-
lerdings ist darauf zu achten, dass über die Kooperation mit externen PartnerInnen keine not-
wendige professionelle Tätigkeit der Schulen „billig“ ersetzt wird. 
Die DGB-Jugend befürwortet grundsätzlich die flächendeckende Einführung von Ganztags-
schulen. Dies bedeutet für uns nicht die Ausdehnung des bisherigen Schulkonzeptes auf den 
ganzen Tag. Vielmehr begreifen wir die Ganztagsschule als Rahmen für neue Formen des Ler-
nens. Die Ganztagsschule bietet dabei den zeitlichen Raum für selbstbestimmtes Lernen und 
die Bildung selbstbewusster Persönlichkeiten. Ferner ermöglicht sie als REGIONALES BILDUNGS-
ZENTRUM neue Formen der Kooperation und erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Die Regionalen Bildungszentren machen kostenlose Angebote der Weiterbildung und des Zwei-
ten Bildungsweges. 
 
In der demokratischen Schule wird Demokratie gelebt und gelernt 
 
Schulen müssen so sein wie ihre SchülerInnen werden sollen. Nur wo Demokratie gelebt wird 
kann sie auch gelernt werden. Daher tritt die DGB-Jugend für eine Demokratisierung von Schu-
le ein. Konkret bedeutet dies: 
 

- Einführung paritätisch besetzter Schulkonferenzen mit SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen 
und nichtpädagogischem Personal. 

- Einführung kollegialer Leitungsgremien an den Schulen. 
- Stärkung einer demokratisch legitimierten SchülerInnenvertretung. 
 

Neue Lernformen für die Schule der Zukunft 
 
Durch eine strukturelle Veränderung des Schulsystems alleine wird die schulische Bildung kei-
ne dauerhafte Verbesserung erfahren. Um die Qualität schulischer Bildung im Sinne des von 
der DGB-Jugend formulierten Bildungsverständnisses zu steigern, fordern wir die Einführung 
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neuer Lernformen und die Anpassung von Lerninhalten. Dies beinhaltet für die DGB-Jugend die 
folgenden Punkte: 
Politische Bildung soll als eigenständiges Ziel von Schule verankert und umgesetzt werden. 
Im Interesse eines produktiveren Lernklimas müssen die Klassengrößen in allen Altersberei-
chen spürbar reduziert werden. Dies bedeutet gleichzeitig die notwendige Erhöhung der Lehre-
rInnenzahl pro Schule. 
Zur Verbesserung von Lernprozessen müssen individuelle Förderung und individuelle Lernan-
reize umgesetzt werden. Diese sollen sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der SchülerIn-
nen innerhalb ihrer Altersklasse orientieren. 
Der Lernprozess muss in der Schule vor dem Bewertungsprozess stehen. Ansonsten entstehen 
Lernprozesse nur über die negative Motivation von Leistungsdruck und Konkurrenz. Um die 
Lernprozesse in den Vordergrund zu stellen, müssen die herrschenden Bewertungskriterien 
und –instrumente (Noten) überprüft und an  das Lernkonzept einer SCHULE FÜR ALLE angepasst 
werden. Das Modell „Sitzenbleiben“ ist überholt und muss abgeschafft werden. Anstatt starr auf 
Wiederholungen von Schuljahren zu setzen sind hier Wege der individuellen Förderung zu fin-
den und umzusetzen. 
Auch in Zukunft verfolgt die Schulbildung das Ziel der Vermittlung fachlicher und allgemeinbil-
dender Inhalte. In diesem Zusammenhang sollen unter der Beteiligung gesellschaftlicher Grup-
pen Bildungsstandards definiert werden, die festhalten, welche Inhalte, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen für die Aufnahme einer Berufsausbildung (10. Klasse) oder eines Studiums (13. Klasse) 
notwendig sind. Orientiert an diesen Bildungsstandards werden dann die Lehrpläne entwickelt. 
Die ideenlose Struktur des Frontalunterrichts muss aufgebrochen werden. Lernprozesse verlau-
fen nicht linear und gehen unterschiedliche Wege. Daher soll lernen in verschiedenen Formen 
organisiert werden. Hierzu zählen insbesondere Gruppen-, Projekt- und Einzelarbeiten. 
Zur Steigerung der Lernanreize für SchülerInnen soll verstärkt auf eine praxisbezogene Didaktik 
gesetzt werden. Lernprozesse sollen konkret erfahr- und erprobbar werden und sich an der 
Lebenswelt der SchülerInnen orientieren. Auf diesem Weg sollen die Inhalte nicht lediglich abs-
trakter Stoff sein, sondern durch eine Verbindung zum eigenen Leben auch eine konkrete Be-
deutung bekommen. 
Schulisches Lernen soll sich zum eigeninitiativen und entdeckenden Lernen entwickeln. Damit 
sollen Anreize geschaffen werden, welche die Freude am Lernen in den Mittelpunkt stellen und 
damit eine positive Motivation für Lernprozesse schaffen. 
Der Mensch und nicht der Stoff sollen im Mittelpunkt stehen. Damit ergibt sich eine Form der 
individuellen Förderung, die offen für Fehler und Veränderungen ist. Formulierte Interessen und 
gewählte Schwerpunkte müssen veränderbar bleiben um sich so der Entwicklung der Schüle-
rInnen anzupassen. Dies setzt selbstverständlich voraus, dass SchülerInnen ihre Schwerpunkte 
frei wählen und mitgestalten können. 
Miteinander und von einander lernen bedeutet einen Gewinn für alle SchülerInnen. Daher sollen 
in einem zu bestimmenden Umfang altersübergreifende Lerngruppen gebildet werden, bei de-
nen jüngere SchülerInnen von älteren SchülerInnen unterstützt werden und ältere SchülerInnen 
durch die Vermittlung ihres bereits erworbenen Wissens dieses festigen können. 
Um auf die einzelnen Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten der SchülerInnen eingehen zu 
können, soll im Team aus zwei und mehr LehrerInnen unterrichtet werden. EinE LehrerIn allei-
ne hat praktisch keine Möglichkeit sich um einzelne SchülerInnen zu kümmern. Damit ist auch 
keine individuelle Förderung möglich.  
Unterricht im Einzelfach soll zur Ausnahme werden. Die Einteilung von Inhalten in verschiedene 
Schulfächer spiegelt nur sehr bedingt die Komplexität vieler Sachverhalte und Zusammenhänge 
wieder. Damit kann sich der Welt immer nur in Ausschnitten genähert werden. Sinnvoller ist das 
Unterrichten und Lernen in komplexen Lernfeldern, die interdisziplinär angelegt sind und damit 
Zusammenhänge erfahrbar machen.  
Lernrhythmen folgen nicht dem starren Takt von Schulstunden. Diese zerstückeln unnötig viele 
Lernprozesse. Um Lernprozesse besser gestalten zu können, sollen der Stundentakt aufgebro-
chen und flexible und offene Lernrhythmen ermöglicht werden. 
Diese Lernformen orientieren sich aus Sicht der DGB-Jugend an einem humanistischen 
Menschbild. Die Lernmotivation entsteht über positive Anreize und eine vermittelte Lust am 
Lernen und Erfahren. Damit stellt sich die DGB-Jugend bewusst gegen Forderungen nach einer 
Zurichtung von Schule allein auf ökonomische Interessen und die einseitige Vorbereitung auf 
die Verwertungsinteressen der Wirtschaft. 
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Lehramtsausbildung erneuern und stärken 
 
Um neue Lernformen einführen zu können, muss auch die Lehramtsausbildung weiterentwickelt 
werden. Um diese Weiterentwicklung zu leisten fordert die DGB-Jugend folgende Punkte: 
 

- In der Lehramtsausbildung muss der pädagogische, didaktische und fachdidaktische An-
teil ausgebaut werden. 

- Um die Schülerinnen zu erreichen, muss die Sprachkompetenz und die interkulturelle 
Kompetenz der LehrerInnen gesteigert werden. 

- Die Praxisanteile in der Lehramtsausbildung sollen ausgeweitet werden. Schulfeldbezo-
gene und wissenschaftliche Ausbildung müssen Hand in Hand gehen. Der jetzige Praxis-
schock im Referendariat muss vermieden werden. 

 
Die Primarstufenausbildung muss künftig den Umfang der Lehramtsausbildungen für andere 
Schulformen haben. Es ist fatal, dass der Ausbildungsstandard gerade im Bereich der Schulan-
fängerinnen geringer als in anderen Bereichen ist. LehrerInnen im Primarbereich müssen genau 
wie LehrerInnen in anderen Bereichen entlohnt werden. 
Aus diesen inhaltlichen Anforderungen ergibt sich für die DGB-Jugend, dass eine sinnvolle 
Lehramtsausbildung nicht in Form eines konsekutiven Studienganges (Bachelor/Master) orga-
nisiert werden kann. 
Damit bereits in der Schule ein Bewusstsein für die Mitbestimmung und Mitgestaltung der Ar-
beitswelt entsteht, müssen Gewerkschaften und gewerkschaftliche Themen sowohl im Unter-
richt als auch in der Lehramtsausbildung verankert werden. 
Um neue Lernformen an Schulen etablieren zu können, muss sich schließlich der Arbeitsplatz 
Schule verändern. Lehrerinnen haben in der Regel keinen eigenen Arbeitsplatz an den Schu-
len. Es ist selbstverständlich, dass die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts in Heimarbeit 
geleistet wird. Dies reduziert nicht nur Präsenz und Kommunikation an den Schulen, es ver-
schleiert auch die realen Arbeitsbelastungen von LehrerInnen. Um die Schule als Arbeitsplatz 
adäquat auszustatten, müssen LehrerInnen an ihren Schulen einen sachangemessen ausges-
tatteten Arbeitsplatz angeboten bekommen. 
Um ferner eine gute Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zu gewährleisten, muss die Anzahl 
der Unterrichtsstunden der LehrerInnen reduziert werden. 
 
Für ein öffentliches Schulsystem 
 
Für die DGB-Jugend steht fest, dass eine Lösung der aktuellen bildungspolitischen Probleme 
nur innerhalb eines öffentlichen Schulsystems möglich ist. Das Recht auf Bildung kann nur in 
einem öffentlichen Schulsystem mit demokratisch verfassten Schulen durchgesetzt werden. 
Dieses muss finanziell in die Lage versetzt werden eine zukunftsfähige Form anzunehmen. 
Daher wenden wir uns gegen jede Form der offenen oder versteckten Form der Privatisierung 
und Kommerzialisierung von schulischer Bildung. Die diskutierten Modelle kommunaler Bil-
dungszentren, die sich auf Berufsschulen konzentrieren und basierend auf der dort herrschen-
den Mangelsituation eine Lösung in privater und halböffentlicher Kooperation suchen, lehnen 
wir ab.  
Schulen müssen staatlich finanziert werden. Dies beinhaltet insbesondere die Bereitstellung 
und Instandhaltung von Gebäuden sowie die sachliche und personelle Ausstattung der Schu-
len. Insgesamt müssen die Schulen mehr Geld pro SchülerIn zur Verfügung gestellt bekommen. 
Die finanzielle Ausstattung muss sich daran orientieren, dass der von uns genannte Bildungs-
auftrag erfüllt werden kann. Eine ausreichende öffentliche Finanzierung der Schulen bedeutet 
hier auch, dass der Schulbesuch kostenfrei bleiben muss, die Lernmittelfreiheit (wieder) voll-
ständig gewährleistet wird und auch Nachhilfeangebote kostenlos bereitgestellt werden. Ersatz-
quellen wie Sponsoring, Elternleistungen oder Werbung dürfen für eine Schule zur Finanzierung 
ihres Auftrags nicht notwendig sein. Auf kommerzielle Werbung ist an Schulen vollständig zu 
verzichten. 
Problematisch ist für die DGB-Jugend das Nebeneinander von öffentlichen Schulen, Privatschu-
len und Ersatzschulen. Nicht öffentliche Schulen haben stark ausgrenzende Zugangsbarrieren 
und bedeuten damit eine Hierarchisierung im Schulbereich. Ferner werden hier weltanschauli-
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sche Hintergründe und Ideologien vermittelt (konfessionelle Schulen, Waldorfschulen), die wir 
mindestens für problematisch halten. Insofern sind Wege zu prüfen, wie diese Schulen perspek-
tivisch im öffentlichen Schulsystem aufgehen. Kurzfristig ist hier darauf zu drängen, dass kei-
nerlei öffentliche Gelder an Privat- oder Ersatzschulen fließen. 
Schließlich bekennt sich die DGB-Jugend eindeutig zur Schulpflicht. In den Augen der DGB-
Jugend ist die Schulpflicht ein zentrales Argument dafür ein Recht auf Bildung einzufordern und 
umsetzen zu können. 
 
Hochschule 
 
Die DGB-Jugend strebt eine weitest gehende Öffnung der Hochschulen, ihre öffentliche Rechts-
form und ihre öffentliche finanzielle Sicherung an. Die gegenwärtige Hochschulpolitik ist jedoch 
auf das Gegenteil gerichtet. Die chronische Unterfinanzierung macht die Hochschulen unfähig 
auf den größeren Bedarf wissenschaftlicher Bildung angemessen zu reagieren. Stattdessen 
hangelt sich der Lehr- und Forschungsbetrieb immer mehr von Projekt zu Projekt, um Drittmittel 
einwerben zu können. Forschung und Lehre geraten dadurch in einen verstärkten ökonomi-
schen Anpassungsdruck, der die Freiheit von Forschung und Lehre beeinträchtigt. Zugleich 
wird auch die Betreuung der Studierenden mangelhafter. Diese werden mittels Auswahltests, 
verstärkten Zulassungsbeschränkungen und Studiengebühren immer stärker selektiert. 
Daneben missachtet die flächendeckende Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
die erforderliche Lebenszeit für wissenschaftliche Bildungsprozesse durch die Bevorzugung von 
Kurzzeitstudiengängen. Die Einführung betriebswirtschaftlich orientierter und zentralisierter 
Hochschulstrukturen sowie die Diskussion über Eliteeinrichtungen in der Hochschullandschaft 
markieren den endgültigen Abschied von einer sozialen und demokratischen Hochschulpolitik. 
 
Für ein öffentliches und soziales Hochschulsystem! 
 
Für den Umbau der Hochschullandschaft zu einem sozial gerechten und öffentlich gesicherten 
Hochschulsystem braucht es nach Ansicht der DGB-Jugend folgende Rahmenbedingungen: 
Das öffentliche Hochschulsystem muss durch eine bedarfsdeckende öffentliche Finanzierung 
aller Aufgaben von Lehre, Forschung und Verwaltung gesichert werden. Die Einwerbung von 
Drittmitteln ist ein Instrument zusätzlicher, kooperativer Forschung. Drittmittel dürfen nicht zum 
Ersatz von fehlender Grundfinanzierung missbraucht werden. Die DGB-Jugend hält für die Fi-
nanzierung der Hochschulen und die bedarfsgerechte Mittelverteilung zwischen den Hochschu-
len und ihren Einrichtungen die bevorzugten wettbewerblichen Marktmodelle für ungeeignet.  
Wir lehnen jede Form von direkten oder indirekten Studiengebühren zur Finanzierung der 
Hochschulen ab. Bestehende Gebührenpflichten sind abzuschaffen. Dasselbe gilt für Rückmel-
de- und Verwaltungsgebühren aller Art, die lediglich versteckte Studiengebühren bedeuten. 
Studiengebühren sind eine finanzielle und soziale Hürde beim Hochschulzugang. 
Stattdessen soll allen Studieninteressierten ein Zugang zur Hochschule nach ihren persönlichen 
Interessensschwerpunkten ermöglicht werden. Die DGB-Jugend wendet sich daher gegen jede 
Form von Kapazitätsbeschränkungen, Eingangstests und andere Auswahlverfahren. Von einer 
Öffnung der Hochschulen soll nur dann abgesehen werden, wenn diese begründet nicht durch-
führbar ist (z.B. Polizeihochschulen).  
Zudem müssen das berufliche Bildungssystem und der Hochschulbereich füreinander durchläs-
siger werden. Das Abitur soll nicht länger die dominante Form der Hochschulzugangsberechti-
gung sein. Für AbsolventInnen des Dualen Systems sind Beratungsangebote und verbindliche 
Förderstrukturen einzuführen, die den Übergang in die Hochschule erleichtern.  
Studierende benötigen eine bedarfsdeckende, öffentliche Studienfinanzierung die ihre Lebens-
haltungskosten deckt und den Zwang zur studienbegleitenden Erwerbsarbeit vermeidet. Studie-
renden ist damit ein unabhängiger Lebensentwurf zu ermöglichen. Die Förderung ist daher el-
ternunabhängig und in Form eines Zuschusses zu leisten. 
An Hochschulen müssen neue Konzepte der Orientierung und begleitenden Beratung geschaf-
fen werden. Förderangebote sind an den individuellen Lerngeschwindigkeiten und Lernbiogra-
phien auszurichten. Kurzzeitstudiengänge, die individuelle Lernwege beschränken, lehnen wir 
ab. 
Die derzeitigen Akkreditierungsverfahren für die Zulassung neuer Studiengänge sind sowohl 
inhaltlich als auch in Bezug auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten unzureichend. Die Entwick-
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lung von Studiengängen und Akkreditierungsverfahren müssen daher transparent und demo-
kratisch ausgestaltet werden. Das bedeutet insbesondere eine stärkere Öffnung für die studen-
tische Mitbestimmung. Entwicklung von Studiengängen und Anerkennung müssen im fachli-
chen Verbund der Hochschulen und unter Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen durchgeführt 
werden. 
 
Demokratisierung von Hochschule 
 
Wie alle gesellschaftlichen Eliten ist auch die akademische Elite in Deutschland fast ausschließ-
lich von Männern besetzt. Wir treten für eine konsequente Gleichstellungspolitik an den Hoch-
schulen ein. In Anbetracht der existierenden Besetzung von Leitungsstellen durch Männer be-
deutet dies für die mittelfristige Zukunft die Verfolgung geeigneter Modelle der Frauenförderung. 
Hochschulen müssen demokratisch verfasst sein. Nur unter dieser Bedingung lässt sich eine 
zukunftsorientierte Form der Wissensproduktion und Wissensvermittlung entwickeln. 
Aktuell werden demokratische Mitbestimmungsstrukturen an den Hochschulen abgebaut. Viel-
fach werden neue Steuerungsmodelle eingeführt, welche klare Hierarchien beinhalten und gan-
ze Personengruppen von der Mitbestimmung ausschließen. Demgegenüber bekennt sich die 
DGB-Jugend zur Gruppenhochschule mit gleichberechtigten Mitbestimmungsmöglichkeiten für 
alle vier Personengruppen der Hochschulen (Studierende, wissenschaftliches Personal, nicht-
wissenschaftliches Personal, ProfessorInnen). Hinsichtlich der Demokratisierung von Hoch-
schulen fordert die DGB-Jugend: 
 

- Die Etablierung kollegialer Leitungsstrukturen unter gleichberechtigter Einbeziehung aller 
Personengruppen. 

- Die Schaffung von Rahmenbedingungen, welche allen Personengruppen die Teilnahme 
an den Gremien und Organen der Selbstverwaltung erlauben. 

- Die viertelparitätische Besetzung aller Gremien. 
- Die Anwendung transparenter Wahl- und Delegationsverfahren für alle Gremien. 

 
Die DGB-Jugend tritt dafür ein, dass die Verfassten Studierendenschaften als Rahmen der stu-
dentischen Interessenvertretung bundesweit einheitlich verankert werden. Die DGB-Jugend 
stellt sich allen Versuchen der Zerschlagung studentischer Interessenvertretungsstrukturen 
entgegen. 
Die DGB-Jugend lehnt die zunehmende Einführung technischer Kontrollinstrumente an den 
Hochschulen ab. Über die Einführung von multifunktional verwendbaren Chipkarten (Studieren-
denausweis, Bibliotheksausweis, Zahlungsmittel, ...) droht die Schaffung von gläsernen Studie-
renden, die in ihrem Studier- und Sozialverhalten an den Hochschulen kontrolliert werden kön-
nen. Dieser Entwicklung muss entgegengewirkt und die informationelle Selbstbestimmung der 
Studierenden erhalten werden.  
Die Forderung nach Demokratisierung gilt auch für die Studentenwerke. 
 
Internationalisierung von Hochschule 
 
Die DGB-Jugend begrüßt die Internationalisierung und Europäisierung der Hochschulen. Aller-
dings kritisieren wir die aktuelle Entwicklung des europäischen Bildungsraumes. Die Konzentra-
tion auf die Vereinheitlichung des Bildungsraumes und die Arbeitsmarktgängigkeit der Hoch-
schulabschlüsse ist eine Verkürzung des Bildungsauftrags von Hochschulen. Vielmehr müssen 
Rahmenbedingungen für die internationale Öffnung von Hochschulen geschaffen werden, die 
allen Studierenden ein Studium im Ausland ermöglichen. Dazu gehören ein geregelter Rahmen 
für die Anerkennung im Ausland erworbener Studienleistungen und eine ausreichende finanziel-
le Förderung für internationale Studienaufenthalte. Diese Förderung beinhaltet neben den Le-
benshaltungskosten und den Mobilitätskosten auch das Angebot von vorbereitenden und be-
gleitenden Sprachkursen. 
Analog muss für Studierende aus dem Ausland ein kostenloses Angebot an Sprachkursen in 
Deutschland angeboten werden. Ferner muss für ausländische Studierende eine finanzielle 
Unterstützung angeboten werden, welche die Lebenshaltungskosten deckt.  
Das ECTS (European Credit Transfer System) ist das von der EU verfolgte Modell zur verbindli-
chen Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen. Hierin ist zumindest der posi-
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tive Ansatz enthalten, dass Studierende eine verbindliche Orientierung darüber erhalten, ob und 
in welcher Form Studienleistungen anerkannt werden. Allerdings weist das ECTS zahlreiche 
negative Punkte auf: Einschränkung eines differenzierten und individuellen Studierverhaltens, 
mangelnde Abbildung der realen Studienformen und Studieninhalte, Sanktionierung durch Ver-
gabe negativer Credits. Daher fordert die DGB-Jugend die Weiterentwicklung des ECTS zu 
einem neuen System der verbindlichen Anerkennung von Studienleistungen, das den genann-
ten Anforderungen genügt. 
 
Arbeitsplatz Hochschule 
 
Die Hochschulen bieten viele Formen prekärer und ungeschützter Beschäftigungsverhältnisse. 
Dies gilt insbesondere für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Diese Beschäftigungsverhältnis-
se müssen sozial abgesichert und mit einer dauerhaften Beschäftigungsperspektive versehen 
werden. Konkret fordert die DGB-Jugend: 
 

- Die Abschaffung der Juniorprofessur als bis zu sechsjährige Probezeit ohne verbindliche 
Übernahmeperspektive. 

- Den Rückbau von befristeten Beschäftigungsverhältnissen an den Hochschulen.  
- Die Schaffung von unbefristeten Stellen im wissenschaftlichen Bereich. 
- Die Eindämmung der Vergabe von geviertelten, gedrittelten und halbierten Stellen, die al-

leine kein Einkommen zum Auskommen schaffen. 
 

Im Bezug auf die Beschäftigungsbedingungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 
fordert die DGB-Jugend die flächendeckende Einführung von entsprechenden Tarifverträgen. 
Hier müssen die Länder ihren Widerstand gegenüber dem Abschluss entsprechender Tarifver-
träge aufgeben und sind aufgefordert, sofort in die Verhandlungen zum TVöD einzutreten. Des 
Weiteren fordert die DGB-Jugend die Initialisierung sowie Institutionalisierung von personal-
rechtlichen Interessenvertretungen an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die 
DGB-Jugend sieht in diesem Schritt eine notwendige Entscheidung hin zur arbeitsrechtlichen 
Absicherung von studentischen Beschäftigten. Ferner müssen die ungerechtfertigten Lohnun-
terschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen überwunden werden.  
 
Akademie der Arbeit (AdA) & Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik (HWP) 
 
Die Akademie der Arbeit und die Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik haben bzw. 
hatten eine herausragende Bedeutung für die Gewerkschaftsjugend. Diese Bedeutung basiert 
zum einen auf der Funktion als Orte der Ausbildung und Qualifikation des gewerkschaftlichen 
Nachwuchses. Darüber hinaus sind beide Einrichtungen Orte, an denen ein offener Bildungs-
zugang mit niedrigen formalen Voraussetzungen bereits praktiziert wurde. 
Daher muss die Akademie der Arbeit erhalten und weiterentwickelt werden. Neben ihrer Funkti-
on als Ort der Qualifikation für den gewerkschaftlichen Nachwuchs soll ihr Besuch zu einem 
allgemeinen Hochschulzugang führen. 
Nach grundlegenden Veränderungen an der HWP und der Unsicherheit des Fortbestands des 
Hochschulzugangs mittels Aufnahmeprüfung, sind neue Wege für die spezielle akademische 
Bildung des gewerkschaftlichen Nachwuchses zu entwickeln. 
 
Weiterbildung und Zweiter Bildungsweg 
 
Weiterbildung erfüllt wichtige volkswirtschaftliche und politische Funktionen. Menschen, die sich 
auskennen, sind in der Arbeitswelt produktiver und haben mehr Eigenständigkeit und Teilha-
bemöglichkeiten.  
Im Gefolge von politisch gewolltem Sozialabbau und staatlicher Kürzungspolitik werden gesell-
schaftliche Probleme wie Arbeitslosigkeit, Schulversagen und Armut als individuelle, persönli-
che Defizite verschleiert. Dabei ist die Notwendigkeit zur Weiterbildung auch ein Ergebnis sich 
schnell verändernder und entwickelnder Arbeitsprozesse. In diesem Zusammenhang bedeutet 
Weiterbildung in einem beruflichen Sinne auch die nachhaltige Erhaltung und Entwicklung von 
Qualifikationen zur Bewahrung der eigenen Arbeitsmarktgängigkeit. 
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Wir verstehen „Lebenslanges Lernen“ als eine progressive Sache, wenn es freiwillig passiert 
und als Möglichkeit offen steht. Es wird jedoch zum Zwang, wenn es als notwendige Anpas-
sungsleistung an ökonomische Zwänge propagiert wird.  
Weiterbildung ist der am meisten marktförmig organisierte Bildungsbereich in Deutschland. Sie 
ist gekennzeichnet durch Unübersichtlichkeit und Uneinheitlichkeit von rechtlichen Grundlagen, 
Organisationsformen, Finanzierung und Zielgruppen.  
Für viele Träger besteht eine Abhängigkeit von verknappten öffentlichen Geldern und einer 
marktförmig ausgerichteten Ausschreibepraxis. Daraus folgen u.a. prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse, große soziale Unsicherheit für Beschäftigte, TrägerInnen und TeilnehmerInnen, ex-
treme Konkurrenz unter den Anbietenden und sehr geringer gewerkschaftlicher Einfluss (Orga-
nisationsgrad, Tarifverträge). 
In Hinblick auf die Zahl der Angebote und das aufgewendete Geld expandiert vor allem der 
Bereich der beruflichen Weiterbildung. Weiterbildung, die über sozial- und arbeitsmarktpoliti-
sche öffentliche Haushalte finanziert wird, steht gleichzeitig vor drastischen Einbrüchen. Die 
Hartz IV-Gesetzgebung hat einen verkürzten Blick auf Weiterbildung verstärkt, der sie nur als 
kurzfristige Qualifizierungsmaßnahme für den Arbeitsmarkt sehen will.  
Seit jeher ist es die politische und soziale Bildung, auch die von Gewerkschaften, die sich in der 
Arbeits- und Leistungsgesellschaft einem Legitimationsdruck ausgesetzt sieht.  
 
Recht auf Weiterbildung!  
 
Wir wollen die Profilierung von Weiterbildung als eigenständigen und anerkannten Bereich des 
Bildungssystems. Weiterbildung beinhaltet dabei sowohl den Bereich der politischen Bildung als 
auch den Bereich der beruflichen Weiterbildung. 
Es müssen die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass alle ihr 
Recht auf Weiterbildung wahrnehmen können. Die Umsetzung dieses Rechts ermöglicht wirt-
schaftliche und politische Emanzipation und Teilhabe.  
Daher dürfen sich Angebote der Weiterbildung nicht nach dem Gesetz von Angebot und Nach-
frage richten. Die marktförmige Organisation der Weiterbildung führt zu einer nicht verantwort-
baren, einseitigen Ausrichtung des Angebotes auf kaufkräftige BildungsteilnehmerInnen.  
 
Öffentliche Verantwortung für die Weiterbildung! 
 
Wir treten ein für eine stärkere öffentliche Finanzierung von Weiterbildung. Die bisherige Ab-
hängigkeit der Teilnahme vom sozialen Status (Beruf, Einkommen, Bildungsstatus, Eltern) muss 
aufgehoben werden. Weiterbildung muss soziale Gleichheit fördern statt Ungleichheit zu repro-
duzieren. Stärkere öffentliche Finanzierung umfasst aber auch die Absicherung von TrägerIn-
nen/Anbietenden, Lehrenden und Beschäftigten. Soziale Sicherheit für Beschäftigte und Leh-
rende in der Weiterbildung muss über tarifvertragliche und gesetzliche Regelungen hergestellt 
werden.  
 
Weiterbildung rechtlich absichern! 
 
Bestehende Weiterbildungs- und Qualifizierungstarifverträge müssen durch eine gesetzliche 
Regelung gestärkt werden. Wir fordern ein Weiterbildungsgesetz, das Mindeststandards und 
Ansprüche der Beschäftigten auf Weiterbildung definiert. Auf dieser Grundlage können tarifver-
tragliche Regelungen im Sinne des Günstigkeitsprinzips die definierten Standards anheben. 
Das Weiterbildungsgesetz hat als Ergebnis sorgfältiger Auswertung unter Einbezug aller betei-
ligten Gruppen Qualitätsstandards festzulegen, die als Grundlage für eine breite und Sicherheit 
schaffende öffentliche Finanzierung geeignet sind. Berufsbezogene Weiterbildung ist als be-
zahlte Arbeitszeit festzuschreiben. 
Die DGB-Jugend fordert eine Ausweitung des gesetzlich gesicherten Bildungsurlaubs. Er muss 
allen Beschäftigten offen stehen. Darüber hinaus setzen wir uns für eine Verlängerung der Bil-
dungsurlaubszeit ein. 
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Den Zweiten Bildungsweg stärken! 
 
Mit dem Zweiten Bildungsweg als Teil der Weiterbildung wird die Selektionsfunktion des Schul-
systems durchbrochen. Im Rahmen des bisherigen Bildungswesens ist der Zweite Bildungsweg 
ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines durchlässigen Systems. Die DGB-Jugend tritt für die 
maximale Ausweitung der Möglichkeiten des Zweiten Bildungsweges ein. Zweite Bildungswege 
müssen überall und jederzeit möglich und entsprechend materiell gesichert sein.  
Mit der Verwirklichung der SCHULE FÜR ALLE geht der Zweite Bildungsweg weit gehend in den 
Regionalen Bildungszentren auf.  
 
Jugendarbeit 
 
Jugendarbeit, insbesondere außerschulische Jugendbildung, ist ein unverzichtbares Lern- und 
Erfahrungsfeld für Jugendliche. Jugendarbeit hat besondere pädagogische Chancen:  
 

- Sie bietet Raum für Selbstorganisation, Partizipation und freiwilliges Engagement von 
Jugendlichen. 

- Sie beinhaltet das grundlegende Verständnis von Bildung als Selbstbildung.  
 

Für die Erhaltung dieses besonderen Charakters setzt sich die DGB-Jugend ein. Aktuell von der 
Politik verfolgte Spar- und Kürzungsziele stellen die Funktion der Jugendarbeit in Frage. Es gibt 
Bestrebungen, die Aufgaben der Jugendarbeit zunehmend auf die Vermittlung arbeitsmarktre-
levanter Kompetenzen zu reduzieren. Eine solche Praxis zerstört den besonderen Charakter 
der Jugendarbeit, ihr pädagogisches Konzept und ihr Bildungsverständnis. Daher spricht sich 
die DGB-Jugend eindeutig gegen diese Entwicklung aus.  
In Bezug auf die Jugendarbeit gilt für die DGB-Jugend: 
 

- Die Jugendarbeit muss mit ihrem spezifischen Charakter und ihren Angeboten erhalten 
bleiben. 

- Jugendliche benötigen verlässliche und stabile Angebote der Jugendarbeit.  
- Die DGB-Jugend tritt entschieden gegen jede Form der Kürzung im Bereich der Ju-

gendarbeit ein und fordert die bedarfsgerechte Ausstattung der Träger. 
- Kürzungen führen zu Konkurrenz zwischen freien Trägern. Diese Konkurrenz führt zu 

einem Unterbietungswettbewerb, der in der Konsequenz auf Kosten der Beschäftigten 
und der Jugendlichen geführt wird. 

- Die DGB-Jugend setzt sich für eine Stärkung der politischen Bildung als Aufgabe der 
Jugendarbeit ein. 

- Die DGB-Jugend setzt sich für einen Erhalt des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auf 
Bundesebene ein, um Einheitlichkeit der Rechte und Standards auf hohem Niveau zu 
gewährleisten.  

- Die DGB-Jugend lehnt 1 Euro-Jobs, auch in der Jugendarbeit, ab. 
 
Bildungsfinanzierung 
 
Die Realisierung des Grundrechts auf Bildung im Sinne unseres Bildungsverständnisses erfor-
dert eine ausreichende öffentliche Bildungsfinanzierung. 
Demgegenüber gibt es in Deutschland eine öffentliche Unterfinanzierung des Bildungssys-
tems auf allen Ebenen. Im internationalen Vergleich gibt Deutschland deutlich zu wenig Geld für 
das öffentliche Bildungssystem aus. Dies gilt sowohl für den Anteil der Bildungsausgaben am 
BIP als auch für den Anteil der Bildungsausgaben an allen öffentlichen Ausgaben. Die Folgen 
der Unterfinanzierung sind: 
 

- ein vom Umfang zu geringes Bildungsangebot bei insgesamt zu schwacher Qualität 
- eine Steigerung der (sozial) selektiven Wirkungen beim Bildungszugang und bei der Ver-

teilung von Bildungsmöglichkeiten durch die Verknappung von Bildungsangeboten. 
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Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fordert die DGB-Jugend die Ausstattung des Bil-
dungssystems mit öffentlichen Mitteln in dem Umfang, dass allen Menschen Bildungswege in 
jeder Lebensphase eröffnet werden. 
Die DGB-Jugend tritt gegen jede Form der Erhebung von Gebühren im Bildungsbereich ein. 
Die Erhebung von Gebühren im Bildungsbereich bedeutet für die Menschen eine sehr unter-
schiedliche Belastung abhängig von ihrem sozialen Hintergrund. Angesichts der Reichtumsver-
teilung in dieser Gesellschaft bedeuten Gebühren immer eine unterschiedliche relative Belas-
tung der Menschen und damit eine soziale Ungerechtigkeit. In Anbetracht der Konzentration 
des gesellschaftlichen Reichtums werden damit sozial benachteiligte Menschen an dieser Stelle 
besonders von Gebühren betroffen. Bildungswege werden somit verhindert. Staatliche Trans-
ferleistungen gleichen diese Benachteiligung nicht aus und können dies auch strukturell nicht 
leisten, da sich die Benachteiligungen nicht nur ökonomische zeigen. Die soziale Situation hat 
immer auch mit Nähe und Ferne zu Bildung zu tun und damit Auswirkungen auf Bildungsmög-
lichkeiten. 
Die DGB-Jugend hat den Anspruch Bildung für alle Menschen durchzusetzen. Dementspre-
chend tritt sie gegen marktförmige Formen der Mittelverteilung im Bildungssystem ein. Die 
marktförmige Organisation des Bildungssystems oder seiner Teilbereiche bedeutet immer eine 
Verknappung von Bildungsangeboten und widerspricht damit dem Bildungsanspruch der DGB-
Jugend. Insbesondere lehnen wir Modelle von Bildungsgutscheinen und Bildungskonten ab. Die 
Mittelverteilung im Bildungssystem muss den Finanzierungsbedarf von Bildungseinrichtungen 
institutionell absichern. Dabei ist ein Modus zu wählen, der Bildungseinrichtungen nicht in öko-
nomische Konkurrenz zueinander setzt. 
Vielmehr ist eine Form der Mittelverteilung zu finden, die 
 

- in öffentlicher Hand und Verantwortung ist, 
- einer demokratischen Kontrolle unterliegt, und 
- gesellschaftliche Beteiligung sicherstellt. 

 
Für die NutzerInnen von Bildungseinrichtungen fordert die DGB-Jugend eine ausreichende 
finanzielle Absicherung aller Bildungswege. 
 
Das Dienstleistungsabkommen GATS  
 
Das GATS (General Agreement on Trade in Services)  ist ein Abkommen für den weltweiten 
Handel von Dienstleistungen. Entsprechend versteht das Abkommen  Bildung als Ware. Insge-
samt zielt das GATS auf eine Liberalisierung und Ökonomisierung von Bildungsbereichen bzw. 
die Herstellung internationaler Bildungsmärkte. Problematisch sind hierbei insbesondere die 
nahezu unumkehrbaren Folgen der „Marktöffnung“ in den einzelnen Ländern. 
Vor diesem Hintergrund fordert die DGB-Jugend: 
 

- Die Verhinderung der Liberalisierung und Ökonomisierung des Bildungsbereichs durch 
das GATS. 

- Die Bundesregierung soll keine Angebote zur Liberalisierung des deutschen Bildungssys-
tems machen und keine entsprechenden Forderungen an andere Länder stellen. Einge-
hende Forderungen sollen abgelehnt werden. 

- Das GATS muss in ein transparentes Verfahren mit demokratischer Kontrolle und Beteili-
gung überführt werden. 

- Über das GATS darf national und international keinerlei Bildungspolitik gemacht werden, 
welche die Struktur von Bildungssystemen beeinflusst. Eine Ökonomisierung der Bil-
dungssysteme hätte aber gravierende strukturelle Folgen. 

- Über das GATS dürfen von reichen Industrienationen keine Bildungssysteme so genann-
ter Entwicklungs- und Schwellenländer kolonialisiert werden. 

 
Grundsätzlich fordert die DGB-Jugend, dass die GATS-Verhandlungen aufgrund der gravieren-
den nationalen und internationalen Folgen abgebrochen werden müssen. 
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Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel:   Allgemeines Bildungswesen 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Recht auf Bildung. Für alle und immer!“ (Leitantrag) 
 
Der DGB wird aufgefordert, sich für ein einheitliches Bildungssystem innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland einzusetzen. Die Kultusministerkonferenz der Länder muss dazu bewogen 
werden, einheitliche, deutschlandweit vergleichbare Bildungsstandards und -abschlüsse zu 
vereinbaren. Denn nur so kann Deutschland in Sachen Bildung wieder einen hohen Standard 
erreichen. Denn wenn wir dies in naher Zukunft wieder erreichen wollen, ist eine Harmonisie-
rung des Bildungssystems und ein Abstimmen der Lerninhalte unumgänglich. Zukünftig muss 
unter dem Blickwinkel «Wirtschaftsraum Europa» sowie der Anforderung bezüglich Flexibilität 
der ArbeitnehmerInnen und Chancengleichheit auf eine Harmonisierung auf europäischer Ebe-
ne hingearbeitet werden. Dies schafft mehr Motivation, bessere Leistungen und vor allem mehr 
Gerechtigkeit.  
 
Des Weiteren muss die pädagogische Ausbildung für alle LehrerInnen zur Pflichtausbildung 
werden, um den Erziehungsauftrag bestmöglich ausführen zu können. Außerdem sollen die 
sachlichen und methodischen Kompetenzen der LehrerInnen durch ständige Fortbildung immer 
dem aktuellen Stand angepasst sein.  
 
Schließlich fordert die DGB-Jugend das weitere Forcieren der Schaffung von mehr Ganztags-
schulen in Deutschland. Ganztagsschulen sind ein Schlüssel für eine bessere Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen. Lernen braucht Zeit und Kinder brauchen eine individuelle Förderung. 
Dadurch ist auch ein ausreichendes Fördern der sozialen Kompetenz möglich. Zusätzlich un-
terstützen Ganztagsschulen die Eltern bei ihrem Wunsch, Familie und Beruf besser vereinbaren 
zu können.  
 
 
 
 
Antragsteller:  I. Ordentliche Bezirksjugendkonferenz West 
 
Titel:   Studiengebühren 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Recht auf Bildung. Für alle und immer!“ (Leitantrag) 
 
Die DGB-Jugend spricht sich generell gegen Studiengebühren aus. Die DGB-Jugend soll sich dafür 
einsetzen, dass Studiengebühren für Langzeitstudierende abgeschafft und keine Studiengebühren 
für Erststudierende eingeführt werden. Hierzu sollen Bündnisse mit ASten und anderen Jugendver-
bänden gesucht werden.  
 
 
 
 



 63

Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel: Schaffung einer Bildungseinrichtung, die die theoreti-

sche Ausbildung des politischen Nachwuchses der 
Gewerkschaften gewährleisten kann 

 
Beschluss: 
 
Material zu „Recht auf Bildung. Für alle und immer!“ (Leitantrag) 
 
Die DGB-Mitgliedsgewerkschaften, der DGB und die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) sollen nach 
der Schließung der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik (HWP) eine neue Institution 
schaffen. Sie soll den freien Zugang für Gewerkschaftsmitglieder, einen anerkannten Abschluss 
in einem gewählten Studiengang und die gezielte Entwicklung des Organisationsnachwuchses 
gewährleisten.  
 
 
 
 
Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel:   Lernmittelfreiheit in Deutschland 
 
Beschluss: 
 
Alle Gremien des DGB werden aufgefordert, sich für eine bundesweite Lernmittelfreiheit einzu-
setzen. Die Beschneidung der Lernmittelfreiheit ist für uns untragbar! Die für die Bildung not-
wendigen Lernmittel müssen aus Gerechtigkeitsgründen für alle Partizipierer die gleichen sein 
und frei zugänglich bleiben, um die Chancengleichheit zu gewährleisten. 
 
 
 
 
Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel:   Bildungsurlaub 
 
Beschluss: 
 
Der DGB mit seinen zuständigen Gremien wird aufgefordert, sich für ein bundeseinheitliches 
ArbeitnehmerInnenweiterbildungsgesetz einzusetzen. Der in Anspruch zu nehmende Bildungs-
urlaub mit Lohnfortzahlung soll mindestens 10 Werktage in zwei Jahren betragen.  
 
Beispielsweise sollen ArbeitnehmerInnen in Bayern den gleichen Anspruch auf bezahlten Bil-
dungsurlaub haben wie ArbeitnehmerInnen in Hessen. Der Bildungsurlaub soll zum einen der 
politischen Bildung, der beruflichen Weiterbildung oder Schulung (Qualifizierung und Fortbil-
dung) sowie für die Förderung zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes dienen.  
 
I. Bildungsurlaub für die politische Bildung  
 
Die politische Bildung soll Beschäftigte, insbesondere auch Jugendliche, in die Lage versetzen, 
ihren Standort in Betrieb oder Gesellschaft sowie gesellschaftliche Zusammenhänge zu erken-
nen. Dabei verfolgt Bildungsurlaub zur politischen Bildung das Ziel, das Verständnis der Be-
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schäftigten für gesellschaftliche, soziale oder politische Zusammenhänge zu verbessern, um 
damit die in einem demokratischen Gemeinwesen anzustrebende Mitsprache in Staat, Gesell-
schaft oder Betrieb zu fördern. Für Jugendliche, die zu ihrer Ausbildung beschäftigt sind, sollte 
eine rein auf politische Weiterbildung erstellte Regelung geschaffen werden. So kann Jugendli-
chen die Möglichkeit gegeben, sich verstärkt in anerkannten Jugendverbänden und Vereinen zu 
engagieren. Für die Mitarbeit und Betätigungen in anerkannten Verbänden und Vereinen sollen 
die Jugendlichen nach Grundlage dieses Gesetzes an bis zu 12 Arbeitstagen von der Arbeit 
befreit werden können (dringende betriebliche oder zu der Berufsausbildung benötigte Maß-
nahmen können entgegenstehen).  
 
II. Bildungsurlaub für die berufliche Weiterbildung  
 
Die berufliche Weiterbildung soll allen Beschäftigten ermöglichen, ihre berufliche Qualifikation 
zu erhalten, zu verbessern oder zu erweitern und ihnen zugleich in nicht unerheblichem Umfang 
die Kenntnis gesellschaftlicher Zusammenhänge vermitteln, damit sie ihren Standort in Betrieb 
und Gesellschaft erkennen.  
 
III. Bildungsurlaub zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes  
 
Das ArbeitnehmerInnenweiterbildungsgesetz soll Beschäftigte durch die in Anspruchnahme von 
Bildungsurlaub in die Lage versetzen, für ein übernommenes Ehrenamt geschult zu werden. 
Neben der Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse zur Ausübung des Ehrenamtes ist den 
Beschäftigten zugleich in nicht unerheblichen Umfang die Kenntnis gesellschaftspolitischer 
Zusammenhänge zu vermitteln, damit sie ihren Standort in Betrieb und Gesellschaft erkennen.  
 
IV. Erhöhung der Motivation und Qualifikation unserer betrieblichen Multiplikatoren. 
 
In Ländern mit bestehendem Weiterbildungsgesetz ist eine immer weiter zurückgehende Nut-
zungsquote zu verzeichnen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Eine relevante Ursache ist 
darin zu finden, dass viele Kolleginnen und Kollegen ihren Bildungsurlaub aus Angst vor Kon-
flikten erst gar nicht beantragen. Um dem etwas entgegenzusetzen, müssen wir als Gewerk-
schaftsjugend unsere betrieblichen MultiplikatorInnen (wieder) besser motivieren und qualifizie-
ren für die Wahrnehmung von Bildungsurlaub im Betrieb zu werben und offensiv für die Durch-
setzung auf das Recht auf Bildungsurlaub einzutreten. Der DGB-Bundesjugendausschuss wird 
aufgefordert, ein Konzept zu entwickeln, wie in Ländern mit bestehendem Weiterbildungsgesetz 
der Ausschöpfungsgrad erhöht werden kann. 
 
 
 
 
Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel:   Gewerkschaften an Schulen 
 
Beschluss: 
 
Die zuständigen Gremien des DGB werden aufgefordert, sich massiv dafür einzusetzen, dass in 
den Lehrplan ab der Klasse 8 der allgemeinbildenden Schulen mehr gewerkschaftsgeschichtli-
che und gewerkschaftsorientierte Themen eingebracht werden. Die politische Aufklärung lässt 
diesbezüglich zu wünschen übrig. Das Thema Gewerkschaft gehört in den Lehrplan, damit die 
SchülerInnen besser auf das Leben in der Arbeitswelt vorbereitet werden. Es bietet sich in die-
sem Zusammenhang auch an, in den Schulen einen Besuchstag zu machen. Nicht um die 
SchülerInnen zu werben, sondern um Ihnen die Gewerkschaft und Ihre Aufgaben und Ziele 
näher zu bringen.  
 
Das in den allgemeinbildenden Schulen vermittelte Grundwissen sollte in den Berufschulen in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Bezirken ausgebaut werden.  
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H. MEHR ALS GLEICHSTELLUNGSPOLITIK –  
     GENDER MAINSTREAMING 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Gleichstellung von Frauen und Männern (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Bundesjugendkonferenz fordert den DGB und die Mitgliedsgewerkschaften auf, 
gleichstellungspolitische Maßnahmen zur praktischen Umsetzung der Gleichstellung von Män-
nern und Frauen in allen Betrieben der Wirtschaft, in Verwaltungen und Verbänden erfolgreich 
zu installieren und so aktiv die betriebliche Chancengleichheit zu gestalten. Der geschlechts-
spezifischen Segmentierung, die Frauen- und Männererwerbsarbeit in bestimmten Beschäfti-
gungsbereichen bündelt, ist durch entsprechende tarifpolitische Programme entgegen zu wir-
ken. Die Gleichstellung von Frauen und Männern im Betrieb und in der Verwaltung ist dabei 
wesentliches Element des generellen Ziels der Gleichberechtigung der Geschlechter in Wirt-
schaft, Gesellschaft und Familie. Die Gewerkschaften setzen sich für diese gleichberechtigte 
Partizipation von Männern und Frauen in allen Bereichen des Lebens ein und überprüfen re-
gelmäßig die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel zur Erreichung dieses Ziels.  
 
Der Strukturwandel in der Wirtschafts- und Arbeitswelt hat auch entscheidende Konsequenzen 
für die moderne Personalarbeit. Die Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Betrieb und in der Verwaltung gehört dabei zu einer der wesentlichen Zielsetzungen.  
 
Seit dem am 05.12.2001 im Bereich des öffentlichen Dienstes in Kraft getretenen Bundes-
gleichstellungsgesetz haben einzelne Unternehmen bereits gute Erfahrungen im Umgang mit 
der Gleichstellung von Mann und Frau im Betrieb und in der Verwaltung gemacht. In den Unter-
nehmen der Privatwirtschaft gelten solche Bestimmungen jedoch bislang noch nicht. Die freiwil-
lige Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der Arbeitgebe-
rInnen aus dem Jahr 2001, die ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft unnötig ma-
chen sollte, hat keine Ergebnisse gebracht. In den meisten Unternehmen ist diese Vereinba-
rung noch nicht einmal bekannt. Daher müssen sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf-
ten weiterhin dafür einsetzen, dass zur Förderung der Chancengleichheit auch in der Privatwirt-
schaft gesetzliche Mindestanforderungen normiert werden. Das Prinzip der Beseitigung beste-
hender und der Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts wird noch 
nicht durchgängig angewandt. Vor allem bei der Entwicklung der Tarifstrukturen, der Einkom-
mens- und Einstellungspolitik sehen wir Bereiche, in denen Gleichstellung dringend praktisch 
umgesetzt werden muss. Daher sind für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleiche Ent-
lohnungsgrundsätze zu schaffen. Gerade an dieser Stelle ist der Geschlechtergerechtigkeit ein 
besonderes Augenmerk zu verleihen: Neueste Studien des IAB haben gezeigt, dass bei einem 
Vergleich von männlichen und weiblichen Beschäftigten mit quasi identischen Qualifikationen, 
Berufsverläufen und Aufgabenbereichen Männer etwa 12 Prozent mehr als Frauen verdienen. 
Rechnet man "geschlechtsspezifische" Faktoren wie unterbrochene Erwerbstätigkeiten auf-
grund von Familienphasen noch hinzu, verdienen Frauen in aller Regel gar ein Drittel weniger. 
Vom Frauenanteil an der Teilzeitbeschäftigung einmal ganz zu schweigen. Studien zeigen 
auch: Frauen und Männer werden bereits bei der Einstellung anders behandelt. Frauen erhalten 
eher langweiligere Posten mit schlechteren Karrierechancen als ihre männlichen Konkurrenten 
und haben dadurch von vornherein andere Berufsverläufe. Besonders deutlich sind die Ein-
kommensunterschiede in den "klassischen Frauenberufen", geringer in Berufsgruppen mit ho-
hem Prestige. Wissenschaftlerinnen beispielsweise verdienen "nur" 5,5 Prozent weniger, weibli-
che Führungskräfte 6,6 Prozent. Ein entsprechendes Bild zeigt sich auch bei der Betrachtung 
der Repräsentanz der Geschlechter in den betrieblichen Hierarchien. Hinzu kommt, dass Frau-
en häufig in Teilzeitbeschäftigungen arbeiten, familienbedingte Unterbrechungszeiten haben 
und oft in so genannten Frauenberufen beschäftigt sind, die wenig Aufstiegschancen bieten und 
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deren Lohn- und Gehaltsniveau traditionell niedriger liegt als das in vergleichbaren Männerberu-
fen. Die Einkommensunterschiede, Teilzeitbeschäftigung, unterbrochene Erwerbsbiografien und 
das Ehegattensplitting führen zudem zu deutlich niedrigeren Ansprüchen von Frauen in der 
Rentenversicherung. Verschärft wird die Problematik durch unzureichende Regelungen in der 
betrieblichen Alterssicherung. Da Frauen älter werden als Männer, ist es immer noch zulässig, 
dass sie auch höhere Beiträge für ihre private Alterssicherung zahlen müssen. Die 
Mitgliedsgewerkschaften werden daher aufgefordert, ihre Tarifverträge zur Entgeltumwandlung 
geschlechtergerecht auszugestalten und Unisex-Tarife verbindlich vorzuschreiben. Unsere 
Arbeitsmarktpolitik muss zudem künftig stärker darauf hinwirken, dass beispielsweise 
geschlechtsneutrale Berufsbezeichnungen zum Standard werden. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass wir im 21. Jahrhundert nach wie vor mit einer 
Schlechterstellung von Frauen leben und somit noch weit entfernt sind von einer Geschlechter-
gerechtigkeit in deutschen Betrieben und Verwaltungen. Erwerbsbeteiligung, Erwerbsmuster 
und –verläufe unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen immer noch beträchtlich. Die 
Partizipation von Frauen im betrieblichen Alltag ist alles andere als paritätisch. In der Tradition 
jahrhundertelanger Ausschließung von Frauen in vielen Bereichen greifen noch immer subtile 
Mechanismen beim Einstellungsverhalten, beim Aufstieg, bei der Eingruppierung und bei der 
Einkommensgestaltung durch Tarifverträge. 
 
Daher setzen sich die Gewerkschaften immer wieder damit auseinander, inwiefern die ergriffe-
nen Maßnahmen und Mittel zielführend sind. In diesem Zusammenhang wenden sie das Prinzip 
des Gender Mainstreamings zur Prävention von Ungleichheiten an. Der Maßnahmenkatalog 
traditioneller Frauen- und Gleichstellungspolitik wird so durch die Top-Down-Strategie des Gen-
der Mainstreamings ergänzt. Die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, auch Männern deutlich 
zu machen, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter für sie ein Zugewinn an Selbstbe-
stimmung beinhaltet. Wir setzen uns noch stärker für die Verwirklichung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen in der Arbeitswelt ein. Hierfür spielt die Arbeitswelt eine wichtige Rolle, da 
die Erwerbstätigkeit zentral für den Zugang zu Ressourcen ist und damit über die Möglichkeit 
eines selbstbestimmten Lebens bis ins Alter entscheidet. Darüber hinaus wirken die Gewerk-
schaften darauf hin, dass die Rollenbilder von Männern und Frauen z.B. in Beruf und Familie 
aufgebrochen werden. Hierbei sollten die Gewerkschaften selbst mit gutem Beispiel vorange-
hen, erprobte Maßnahmen zur Gleichstellung umsetzen sowie weitere Strategien zur Verwirkli-
chung der Gleichstellung entwickeln.   
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend setzt sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Berufstätigen Frau-
en und Männern muss es ermöglicht werden, pflegerische und erzieherische Aufgaben wahr-
nehmen zu können, ohne dass dies für sie berufliche oder finanzielle Nachteile bedeutet. Die 
Bedingungen für Vereinbarkeit haben sich in den letzten Jahren wegen Veränderungen in der 
Arbeitswelt verschlechtert. Die Anforderungen an Flexibilität und Mobilität der Beschäftigten 
sind gewachsen. Arbeitszeiten und -orte sind für immer weniger ArbeitnehmerInnen verlässlich. 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben in der Familie setzen aber Verlässlichkeit voraus. Menschen, 
die solche Aufgaben wahrnehmen, haben ein Anrecht auf verlässliche Arbeitsstrukturen. Wir 
brauchen nicht die jobgerechte Familie, sondern familiengerechte Jobs. Dementsprechend setzt 
sich die DGB-Jugend sowohl innerhalb der Gewerkschaften selbst, wie auch in Politik und Wirt-
schaft für eine höhere Priorität dieser Thematik ein, .damit geeignete Maßnahmen für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf realisiert werden. Dies gilt insbesondere auch für die Tarifver-
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träge, die die Mitgliedsgewerkschaften des DGB aushandeln. In ihnen bietet sich oft der Spiel-
raum bessere Rahmenbedingungen für eine familienfreundlichere Arbeitswelt zu schaffen. 
 
Als geeignete Maßnahmen sehen wir u. a. folgende: 
  

- Die Vereinbarkeit von Beruf und Erziehung bzw. Pflege muss unabhängig von Geschlecht 
und Familienstand für alle möglich sein. 

 
- Arbeitszeiten und Erziehungs- oder Pflegezeiten müssen miteinander nach individuellen 

Bedürfnissen kompatibel sein. Die Einführung familienfreundlicher Arbeitszeiten verbes-
sert die Situation. 

 
- Erziehungs- oder Pflegezeiten müssen in den Sozialversicherungen angerechnet werden. 
 
- Für berufliche Mindereinnahmen wg. Erziehung oder Pflege muss es finanziellen Aus-

gleich geben 
 
- Öffentliche Einrichtungen zur Kinderbetreuung und Pflege müssen bedarfsgerecht aus-

gebaut werden. Die öffentlichen Einrichtungen zur Erziehung, Betreuung und Pflege müs-
sen klar definierten Qualitätskriterien entsprechen. 

 
- Gemeinnützige Netzwerke zur Erziehung, Betreuung und Pflege bedürftiger Personen 

werden gefördert 
 
- Fragen der Lebensplanung in Zusammenhang mit Berufsorientierung sowie eine sozio-

politische Analyse der Geschlechterverhältnisse müssen selbstverständlicher Bestandteil 
des schulischen Lehrplans sein. 

 
- Steuererleichterungen für erziehende, betreuende und pflegende Erwerbstätige (finanziert 

z. B. durch Abschaffung des Ehegattensplittings) bei gleichzeitig steuerfinanziertem Aus-
bau der öffentlichen Einrichtungen  

 
- Allgemeine gesellschaftliche Wertschätzung derjenigen, die für die Gesellschaft Erzie-

hungs- und Pflegeaufgaben übernehmen. 
 
- Die Anerkennung der Qualifikationen die Frauen und Männer im Zuge von Erziehungs- 

und Pflegeaufgaben erwerben soll vorangetrieben werden. 
 
- Im Rahmen eines Gesetzes soll ein genereller Anspruch auf so genannte „Notfalltage“ für 

Erziehende oder Pflegende festgelegt werden, um den tatsächlichen Anforderungen von 
Erziehung und Pflege gerecht werden zu können.  

 
- Es müssen Regelungen geschaffen werden, die Betriebskindergärten und Ganztagsschu-

len bzw. die ArbeitgeberInnenbeteiligung an den Kosten für Pflege und Betreuung betref-
fen. 

 
- Mentoring-Programme sollen den Widereinstieg ins Berufsleben erleichtern. 
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Antragsteller:  ver.di Bundesjugendvorstand 
 
Titel:   Gleichbehandlung der Geschlechter   

(Gender Mainstreaming) 
 
Beschluss: 
 
Gender Politik/Gender Mainstreaming ist Querschnittsaufgabe für den DGB und zentrales 
Handlungsprinzip, um Diskriminierungen der Geschlechter aufzuzeigen, ihre Ursachen zu un-
tersuchen und Veränderungen herbeizuführen.  
 
Gender Mainstreaming als eine der geschlechterpolitischen Strategien zur erfolgreichen Um-
setzung und Erreichung von Geschlechterdemokratie setzt Genderkompetenz aller Beteiligten 
und die Entwicklung von Analyse- und Evaluierungsinstrumenten zur Erreichung des Zieles 
voraus. Durch die Berücksichtigung vielfältiger Geschlechterinteressen ist eine Steigerung der 
Attraktivität gewerkschaftlicher Leistungen durch passgenauere Angebote für potenzielle und 
Mitglieder in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels zu erwarten.  
 
Nach innen stehen Geschlechterdemokratie und Gender Mainstreaming für eine vorausschau-
ende und nachhaltige Politik durch Anpassung der Organisation an die vielfältigen und differen-
zierten Bedürfnislagen von Frauen und Männern. Nach außen sind sie Motor und Ausdruck von 
Modernität und stehen für eine neue Epoche der geschlechtergerechten Gewerkschaftspolitik, 
die auch die zentrale Frage beinhaltet, wie wir künftig leben und arbeiten wollen.  
 
Geschlechterdemokratie als Alltagsthema in den Betrieben verankern!  
 
Zunehmend wenden Betriebe und Verwaltungen, Kommunen und Einrichtungen Gender 
Mainstreaming im Rahmen ihrer organisationalen Prozesse, Planungen und Entscheidungen 
an. Der DGB muss sich dieser Herausforderung stellen und durch die systematische und ver-
bindliche Sensibilisierung und Qualifizierung aller Beteiligten sicherstellen, dass die innerge-
werkschaftlichen Anforderungen und die zunehmenden Anforderungen aus Betrieben und Ver-
waltungen erfüllt werden können und Kolleginnen/Kollegen zu professionellen Akteurin-
nen/Akteuren in Fragen der Geschlechterpolitik werden.  
 
Ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen sollen kontinuierlich in den Weiterentwicklungs-, 
Diskussions- und Umsetzungsprozess einbezogen werden. Es müssen Konzepte entwickelt 
werden, die zur Verankerung und Vertiefung von Gender Mainstreaming im ehrenamtlichen 
Bereich und in den Betrieben geeignet sind.  
 
Schlüsselbereiche einbeziehen und Kernthemen anreichern  
 
Zur erfolgreichen Realisierung des Zieles der Geschlechterdemokratie stellt der DGB sicher, 
dass zur Reorganisation von Entscheidungsprozessen und Veränderung von traditionellen Ab-
läufen innerhalb der Organisation Schlüsselbereiche eine zielführende Rolle spielen.  
 
Hierzu gehören insbesondere personalpolitische Führungsinstrumente. Kernthemen gewerk-
schaftlicher Politik, wie zum Beispiel in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik und der 
Tarifpolitik, werden durch die Aufnahme einer geschlechtergerechten Dimension weiter ange-
reichert. Eine Schlüsselfunktion hat hierbei die gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Der DGB ver-
pflichtet sich zum Aufbau von Genderkompetenz für eine geschlechtergerechte Zukunft und 
stellt sich damit sowohl nach innen als auch nach außen als treibende Kraft für mehr Demokra-
tie zwischen den Geschlechtern dar.  
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Aktuell sind auch folgende Forderungen umzusetzen:  
 

- Arbeitsförderung muss die Anerkennung der Qualifikationen von Frauen fördern 
und ihnen erweiterte, innovative Chancen im Arbeitsmarkt eröffnen  

 
- Die Umsetzung der aktuellen Arbeitsmarktpolitik darf nicht zu Lasten von Frauen 

erfolgen.  
 
Das grundrechtliche Gebot der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Tarifverträgen 
bedeutet im Einzelnen:  
 

- Gewährleistung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für gleiche und gleichwertige Ar-
beit (vergleiche Artikel 141 des EG-Vertrages, früher Artikel 119)  

 
- dies beinhaltet, dass tarifliche Entgeltsysteme Tätigkeiten von Frauen und Männern nach 

„gemeinsamen Kriterien“ bewerten und so beschaffen sein müssen, „dass Diskriminie-
rungen auf Grund des Geschlechts ausgeschlossen werden“ (vergleiche Richtlinie 
75/117/EWG)  

 
- Diskriminierungen in tariflichen Entgeltsystemen können ausgeschlossen werden, wenn 

folgende weitere Grundsätze des Europäischen Gerichtshofes berücksichtigt werden:  
 

·  Durchschaubarkeit,  
·  Verwendung von Differenzierungskriterien, die einen Bezug zur Tätigkeit haben (ob-

jektive Kriterien), diskriminierungsfrei ausgelegt sind die für die zu verrichtende Arbeit 
charakteristisch sind,  

·  gerechte Berücksichtigung aller Kriterien, die für Tätigkeiten im Tarifbereich bedeut-
sam sind,  

·  diskriminierungsfreie Gewichtung der Kriterien  
·  die vorgenannten Grundsätze beziehen sich auf sämtliche Entgeltbestandteile, die 

Beschäftigten in bar oder in Sachleistungen gezahlt werden. Als tariflich geregelte 
Entgelte sind insbesondere angesprochen: Grundentgelte, leistungsbezogene Kom-
ponenten, Zuschläge, Zuschüsse, Urlaubsgeld, Sonderzahlungen, soziale Leistun-
gen, Besitzstandsregelungen, geldwerte Zeitäquivalente.  

·  Diskriminierungen sind nicht nur in Entgelttarifverträgen, sondern auch in Manteltarif-
verträgen vorhanden. Auch sie müssen den Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Geschlechter berücksichtigen, so etwa bei Regelungen, die Arbeitsbedingungen, Ar-
beitszeiten und Freistellungen, Qualifizierungen oder den Geltungsbereich betreffen  

 
Im Sinne des Gender Mainstreaming sollen Tarifverträge jedoch nicht nur „harte“ Diskriminie-
rungen beseitigen, sie sollen auch dazu beitragen, die Gleichstellung der Geschlechter durch 
innovative Modellregelungen (zum Beispiel der Arbeitszeitgestaltung) zu verbessern. Hierdurch 
könnte die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für Frauen und Männer erleichtert werden.  
 
Die DGB-Jugend setzt sich zudem mit Nachdruck in allen Gremien und auf allen Ebenen, dafür 
ein, dass bei der betrieblichen Altersvorsorge „Unisextarife“ gelten und diese in den Tarifverträ-
gen, Gesamtbetriebsvereinbarungen und Betriebsvereinbarungen gewährleistet werden. Es ist 
bei Abschlüssen mit Versicherungen zur Altersversorgung darauf zu achten, dass geschlechts-
neutrale Konditionen zu vereinbaren sind und Frauen nicht benachteiligt werden dürfen. Gege-
benenfalls bereits abgeschlossene frauendiskriminierende Verträge sind unverzüglich anzupas-
sen und auf keinen Fall Frauen anzubieten. Ebenso ist bei Abschluss von Tarifverträgen in die-
sem Bereich darauf zu achten, dass nur geschlechtsneutrale Vereinbarungen getroffen werden.  
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J. ANTIRASSISMUS UND MIGRATION 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Antirassismus (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Die Konjunktur rassistischer und rechtsextremer Einstellungen sowie Phänomene, die in den 
90er Jahren eine neue Welle erfahren hatte, ist nach wie vor von höchster Brisanz und hat sich 
über eine gewisse Attraktivität zu einem Bestandteil der Jugend- und Alltagskultur entwickelt.  
Dies zeigt sich in einer Akzeptanz und Reproduktion rechter Denkmuster als auch in rechtsex-
trem motivierten Gewalttaten, die in den letzten 15 Jahren mehr als 100 Tote forderten.  
In diesem Kontext engagieren sich Gewerkschaften gegen rechtsextreme Umtriebe, wobei der 
Gegner vorwiegend außen verortet wurde. Die Erfahrungen – in der Bildungsarbeit und in zahl-
reichen Studien – haben gezeigt, dass rechte Einstellungen auch innerhalb der Gewerkschaften 
und bei ihren Mitgliedern zu finden sind.  
 
Anstelle einer konsequenten Auseinandersetzung mit diesen Phänomen in den eigenen Rei-
hen, wird jedoch zumeist nur reaktiv auf die Symptome eingegangen. Rassismus ist jedoch eine 
alle gesellschaftlichen Verhältnisse durchziehende Strukturkategorie, weshalb Gewerkschaften 
diese von vornherein in allen Arbeitsbereichen (Betrieb, eigene Verwaltung, Bildungsarbeit, 
Tarifverträge etc.) reflektieren müssen. 
 
Rechtsextremismus 
 
Seit den frühen 90er Jahren ist ein rasanter Anstieg extrem rechter Versatzstücke besonders in 
der Jugendkultur zu beobachten. Inzwischen präsentieren sich Alt- und Neonazis als „Globali-
sierungsgegner“, „Antikapitalisten“ und „Kämpfer für Arbeitsplätze“.  
 
Besonders die Vereinnahmung der sozialen Proteste durch rechte Kräfte müssen uns als Ge-
werkschaftsjugend zum verstärkten Handeln bewegen.  
D.h. wir als DGB Jugend müssen soziale Proteste intensiver begleiten und die soziale Frage so 
besetzten, dass rechtsextreme Scheinlösungen als Blendwerk entlarvt werden.  
 
Dasselbe gilt für den scheinbar attraktiven Lifestyle der rechten Jugendkultur. Wir empfinden es 
als zentrale Aufgabe der DGB Jugend, über die Herkunft der Kleidungsarten, der Symbole und 
Codes aufzuklären. Dazu gehört auch die Weiterbildung von PädagogInnen und weiteren Multi-
plikatorInnen.  
 
Auch wir haben mit Rechtsextremismus bei unseren Mitgliedern zu kämpfen. Hier besteht 
Handlungsbedarf , wie u.a. die aktuelle Studie „Gewerkschaften und Rechtsextremismus“ 
(Laufzeit 2003/2004) von M. Fichter, R. Stöss und B. Zeuner zeigt. Ein Befund besagt das 18,4 
% (West) und 22,5 % (Ost) der Gewerkschaftsmitglieder laut dieser Studie rechtsextreme Ein-
stellungen haben. Für uns gibt es keine Vereinbarkeit zwischen rechtsextremen Gedankengut, 
rassistischem Handeln und den solidarischen und antifaschistischen Grundsätzen der DGB 
Jugend. Deshalb ist die Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Organisation oder Partei unver-
einbar mit der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft des DGB.  Für die betriebliche und gewerk-
schaftliche Arbeit sind verstärkt Handlungskonzepte zum Umgang mit rechtem und rassisti-
schen Gedankengut zu entwickeln. Wir halten es für notwendig, sich rechtsextremen Demonst-
rationen auf der Straße entgegenzustellen, um diese so zu verhindern. 
Der Hetze rechtsextremer VertreterInnen in Parlamenten und in der Öffentlichkeit muss mit 
Argumenten und Aufklärung anstelle von Wegschauen begegnet werden. Wir fordern das Ver-
bot aller faschistischen Organisationen und Parteien. Denn schließlich ist Faschismus keine 
Meinung, sondern ein Verbrechen. 
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Was hat die Arbeitswelt mit Rassismus zu tun? 
 
Vorurteile und Rassismus lassen sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft nachweisen. Sie 
sind in der Arbeitswelt präsent und werden dort auch reproduziert. Als Gewerkschaftsjugend 
müssen wir sie in den eigenen Reihen ausfindig und zum verstärkten Handlungspunkt machen. 
 
Wir müssen uns ständig vergegenwärtigen, dass eine kapitalistische Gesellschaft Rassismus 
außerhalb und innerhalb der Arbeitswelt fördert und zu Wettbewerbszwecken billigend in Kauf 
nimmt. Dies wird von vielen Individuen reproduziert. Wir machen uns stark für eine grundlegen-
de Kritik von Konkurrenzlogik und Kapitalismus. Für eine solidarische Perspektive weltweit. 
Schluss mit der Logik alle gegen alle. Nur gemeinsam können wir das gegenseitige Dumping-
verfahren stoppen.  
 
Nicht-rassistische Gewerkschaftsarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die internationale 
Zusammenarbeit der Gewerkschaften und um das Gegeneinanderausspielen von Arbeitnehme-
rInnen zu verhindern. Kampagnen von Gewerkschaften die sich ausschließlich gegen Schwarz-
arbeit richten, nicht aber deren Ursache beleuchten, müssen klar zurückgewiesen werden. Sich 
gegen Lohndumping und gleichzeitig gegen rassistische Stereotypen auszusprechen ist kein 
Widerspruch, sondern muss die konsequente Linie der Gewerkschaftsjugend sein. 
 
Die DGB Jugend fordert deshalb ein konsequentes Antidiskriminierungsgesetz das die syste-
matische Benachteiligung von MigrantInnen aufgreift und auf eine Gleichstellung hinwirkt. Be-
triebsvereinbarungen dürfen nicht nur beschlossen sondern müssen gelebt werden. Hier sind 
wir als DGB Jugend in der Pflicht, die betrieblichen Interessensvertretungen bei der Umsetzung 
und Kontrolle zu unterstützen. 
 
60 Jahre nach der Befreiung von Faschismus ist es unsere Aufgabe, eine Erinnerungspolitik zu 
etablieren, die Revanchismus bekämpft und Jugendlichen Formen anbietet, sich aktiv in Erinne-
rungsarbeit einzubringen. Dazu gehört das Selbstverständnis der DGB Jugend, das der zu-
nehmenden Darstellung der Deutschen als Opfer entgegenwirkt. 
 
Die DGB Jugend muss sich stärker in gesamtgesellschaftliche Debatten einbringen und darin 
den Rassismus und Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft benennen und klar in seine 
Grenzen verweisen. Beispielhaft ist hier die Diskussion um „osteuropäische SaisonarbeiterIn-
nen“, „Scheinselbständige“ oder die „Hohmann-Antisemitismus-Debatte“ zu nennen. 
 
Antisemitismus 
 
Auch wenn sich antisemitische Klischees 1945 gewandelt haben, kommen immer wieder Paral-
lelen zu klassischen antisemitischen Erscheinungsformen zum Vorschein. In der deutschen 
Geschichte ist das stereotype Bild des „ehrlichen volksverbundenen Unternehmers“ und des 
„heimatlosen, unehrlichen und reichen Juden“ tief verankert. Der „raffende Jude“ wurde insbe-
sondere von den Nationalsozialisten als „das Andere“ dargestellt. Als Gegenbild diente der 
„schaffende arische Unternehmer“ und das „ehrliche arbeitende Volk“. Auch heute sind, laut 
Untersuchungen des Zentrums für Antisemitismusforschung, Teile des klassischen antisemiti-
sche Judenbildes u.a. der „geldgierige und machthungrige Jude“ verbreitet (W. Bergmann & R. 
Erb Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland Ergebnisse der empirischen Forschung  
1946 – 1989, Opladen: 1991). 
Die DGB Jugend richtet sich gegen jegliche Versuche der antisemitischen Gegenüberstellung 
vom „deutschen gesunden und schaffenden Unternehmen“ sowie dem „anonymen, ungesun-
den und raffenden Finanzkapital“. Tendenzen hierzu zeigten sich z.B. in Diskussionen um das 
„gute deutsche“ und das „böse ausländische Kapital“ bei Hedge Fonds. Wir fordern eine fun-
dierte Kapitalismuskritik, die strukturelle kapitalistische Mechanismen analysiert und nicht ver-
einfachende personifizierende Verschwörungstheorien vertritt. 
 
Verschwörungstheorien erleben im Zeitalter der Globalisierung und vor allem nach dem 11. 
September 2001 eine gefährliche Renaissance. Hierbei wird eine Mythologisierung von „heimat- 
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und identitätslosen Amerikanern und Juden“ gezeichnet. Die DGB Jugend definiert die Globali-
sierung nicht als amerikanische Erfindung, sondern als einen weltweiten Prozess, der seit dem 
Beginn der Industrialisierung existiert und weltweit von den Interessengruppen des Kapitals 
forciert wurde. 
 
Die DGB Jugend wendet sich ebenfalls gegen eine weitere Spielart des Antisemitismus bei der 
z.B. Juden für die Politik des Staates Israels verantwortlich gemacht werden. Wie es sich z.B. in 
der Fragestellung „Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer“ 
zeigt, der 31,7 % der Deutschen zumindest eher zustimmen (W. Heitmeyer, Deutsche Zustände 
Folge 3, Suhrkamp, 2005). Häufig wird dabei suggeriert, dass „die Juden nichts aus Ihrer Ver-
gangenheit gelernt hätten“, sie somit heute „die Täter“ wären. An dieser Stelle kommt der se-
kundäre Antisemitismus zum Tragen, der sich auch in dem Vorwurf gegen Juden manifestiert, 
dass diese nur vom Holocaust profitieren wollen (W. Bergmann & R. Erb Antisemitismus in der 
Bundesrepublik Deutschland Ergebnisse der empirischen Forschung  1946 – 1989, Opladen: 
1991). Einen wichtigen Beitrag zur Arbeit gegen Antisemitismus leisten z.B. deutsch-israelische 
Jugendbegegnungen der DGB-Jugend und der Mitgliedsgewerkschaften. 
 
Migration und Asylpolitik 
 
Migration - also die Bewegung von Menschen in ein neues räumliches und soziales Umfeld - ist 
historisch nichts Neues. Menschen sind immer gewandert, um ihre persönliche, ökonomische 
und soziale Lebensperspektive zu verbessern. Erst mit der Entwicklung von Nationalstaaten 
und nationalstaatlichen Grenzen wurde Migration erschwert und damit für MigrantInnen ein 
Problem. 
 
Als DGB Jugend setzen wir uns für die Bewegungs- und Reisefreiheit aller Menschen ein. Alle 
Menschen haben das Recht auf ein gutes Leben nach ihren Vorstellungen - dort wo sie wollen, 
egal wo sie herkommen und egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, Nationalität, Religion 
oder persönliche Lebensvorstellung sie haben. 
Deswegen fordern wir als DGB Jugend alle Gewerkschaften auf, sich für eine Ausweitung des 
Asylrechts. Nicht nur die politische, sondern auch die geschlechtsspezifische Verfolgung, men-
schenunwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen oder die Bedrohung der eigenen körperli-
chen Unversehrtheit durch Krieg, Umweltkatastrophen etc. sind für uns Gründe, Schutz in ei-
nem anderen Land zu suchen und zu erhalten. 
 
Der Solidaritätsanspruch von Gewerkschaften muss deshalb auch MigrantInnen und illegalisier-
te Menschen beinhalten. Der Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping darf nicht auf Kosten von 
oder gar gegen MigrantInnen geführt werden. Nicht die Beschäftigten, die aufgrund ihrer 
Rechts- oder Lebenslage zu schlechteren Arbeitsbedingungen gezwungen werden, sind das 
Problem oder gar der Feind, sondern die UnternehmerInnen, die diese Situation ausnutzen. Im 
Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping können Gewerkschaften und von Erwerbsarbeit Ab-
hängige nur durch eine gemeinsame, solidarische Vertretung gewinnen - egal ob mit oder ohne 
Migrationshintergrund. 
 
Deshalb fordern wir eine Verbesserung der sozialen, ökonomischen und rechtlichen Lebenssi-
tuation für MigrantInnen in der BRD, in Europa und weltweit. Wir fordern eine Legalisierung von 
illegalisierten Menschen, also eine rechtliche Gleichstellung auch jener, die sich ohne sichere 
Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung in der BRD aufhalten. Integration und Gleichstellung 
dürfen nicht als Druck zur Anpassung an scheinbar „normale“ Werte und Verhaltensweisen 
umgemünzt werden, sondern müssen als Angebot an eine gegenseitige Verständigung und 
Bereicherung begriffen werden. Integration und Gleichstellung dürfen nicht nur für jene gelten, 
die von Unternehmen oder Regierungen als „ökonomisch nützlich“ eingeschätzt werden, son-
dern sind ein Grundrecht für alle Menschen. 
 
Die DGB-Jugend fordert die Anwendung des Arbeitsrechts unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
einer Person. 
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Internationale Solidarität statt Standortnationalismus 
 
In der ArbeiterInnen- und Gewerkschaftsbewegung spielte eine internationalistische Ausrich-
tung gewerkschaftlichen Handelns und gewerkschaftlicher Auseinandersetzungen stets eine 
zentrale Rolle. Als DGB Jugend fordern wir, dass diese internationalistische Ausrichtung gerade 
im Zuge der internationalen Standortkonkurrenz stärker an Bedeutung gewinnen muss. 
 
Um internationale Konkurrenz- und Erpressungsmechanismen zu bekämpfen, fordern wir als 
DGB Jugend den Ausbau transnationaler Tarifkoordinationen und grenzüberschreitender Tarif-
verträge, die Stärkung europäischer und internationaler gewerkschaftlicher Strukturen sowie 
den Kampf für globale sozial- und arbeitsrechtliche Mindeststandards. 
 
Durch Konkurrenzzwang werden alle, die auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind, in 
Konkurrenz zu einander gesetzt. Im Zuge dieser Konkurrenz soll der positive Bezug auf die 
eigene Nation oder das eigene Volk den eigenen nationalen Standort zum Bezugspunkt von 
Denken und Handeln machen. Globale Mechanismen dürfen nicht durch die Verengung auf 
eine nationale Perspektive verdrängt werden. 
Standortnationalismus ist auf die Identifikation mit der eigenen Nation angewiesen. Diese Identi-
fikation mit deutschen Unternehmensinteressen äußert sich auch in der Übertragung betriebs-
wirtschaftlicher Logik auf alle Gesellschaftsbereiche. Standortnationalismus, Sozialdarwinismus 
und Wohlstandschauvinismus sind Denkmuster, die sich mit dem „eigenen“ Wirtschaftsstandort 
total identifizieren und von der Extremen Rechten gerne aufgegriffen werden. Für uns als DGB 
Jugend kann es keine Bezugnahme auf eine nationale Identität geben. Deutschland hat histo-
risch bedingt eine besondere Verantwortung. Als DGB Jugend fordern wir daher alle auf, sich 
gegen jegliche nationalistische Tendenzen energisch zur Wehr zu setzen. 
Wer die neoliberale Modernisierung mit Erfolg bekämpfen will, muss solidarisches Miteinander 
als Alternative zur Konkurrenz neu begründen. Wir als DGB Jugend stehen für einen Solidari-
tätsbegriff, der sich von bloßer Gemeinschaftlichkeit absetzt, indem er die Verschiedenheit der 
Individuen immer mitdenkt. Nur durch kollektive Formen des Zusammenschlusses und freiwilli-
ge Kooperationen aller von Erwerbsarbeit Abhängigen unabhängig von Nationalität, Hautfarbe 
oder Geschlecht kann der Kampf für menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen welt-
weit geführt werden. 
 
Nicht-Rassistische Bildungsarbeit als gewerkschaftliches Handlungsfeld 
 
Die DGB Jugend fordert, dass existierende Projekte praktische Erinnerungsarbeit an die Opfer 
des Nationalsozialismus sowie nicht-rassistischer Bildungsarbeit, wie z.B. die praktische Erinne-
rungsarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus und das Netzwerk für Demokratie und Coura-
ge (NDC), ausgebaut werden und eine langfristige Finanzierung durch den DGB sichergestellt 
wird. Dies kann z.B. durch die Organisation so genannter Projekttage in Schulen, Jugendzent-
ren, Ausbildungsbetrieben oder sonstigen Einrichtungen der Jugendarbeit geschehen. Zusätz-
lich ist es notwendig, das Angebot zu erweitern, sinnvolle Kooperationen einzugehen und mit 
ExpertInnen zusammen zu arbeiten sowie sich auszutauschen.  
 
Neben dem Einwirkungsbereich Betrieb, muss die politische Bildungsarbeit eine wichtige Funk-
tion in einer gewerkschaftlichen Strategie gegen Rassismus, Antisemitismus und die extreme 
Rechte spielen. Obwohl in den letzten Jahren ein zunehmendes Engagement seitens der ge-
werkschaftlichen Bildungsarbeit zu verzeichnen ist, wird jedoch zumeist das klassische Bil-
dungsangebot der Gewerkschaften um spezifische Themenseminare (z.B. zu Rechtspopulisti-
schen Parteien oder Antisemitismus) erweitert. Daher fordert die DGB Jugend Rassismus, Anti-
semitismus und Rechtsextremismus auf allen Ebenen der Bildungsarbeit einzubauen, d.h. eine 
sinnvolle Thematisierung in Grundlagen- sowie in Fachseminaren. Dieses Selbstverständnis 
der DGB Jugend trägt somit dem Umstand Rechnung, dass Rassismus und Antisemitismus 
kein Problem ist, das mit der Anwesenheit von Minderheiten zu tun hat, sondern vielmehr in der 
gesellschaftlichen Struktur der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu suchen ist. 
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Konzeptionell muss gewerkschaftliche Bildungsarbeit zunächst ihre Methoden und Vorgehens-
weisen dahingehend untersuchen, ob nicht althergebrachte Modelle (un-)gewollt rassistische 
Strukturen reproduzieren. Dies ist für die DGB Jugend der erste notwendige Schritt, um im Se-
minar eine nicht-rassistische Bildungsarbeit zu gewährleisten. 
 
Gegenwärtig ist in weiten Kreisen der Bevölkerung und auch bei Gewerkschaftsmitgliedern eine 
„negative Politisierung“ wahrzunehmen, die sich in Rassismus, in der Ethnisierung sozialer Kon-
flikte, in Rechtsextremismus und in Antisemitismus niederschlägt. Aus diesem Grund muss 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit grundlegender als bisher gewerkschaftliche und betriebliche 
Problemaspekte aufgreifen. Zu entwickeln ist ein solidarisches Lernen in der gewerkschaftli-
chen Bildungsarbeit, das sich sowohl gegen rechte Einstellungsmuster als auch gegen Neolibe-
ralismus, „Standortwettbewerb“ sowie gegen die ökonomistische Leistungsideologie richtet. 
 
Interkulturelles Selbstverständnis 
 
Deutschland ist ein Einwanderungsland, das hat aber keineswegs zur Gleichberechtigung aller 
hier lebenden Menschen geführt. Es wird allenthalben von einer multikulturellen Gesellschaft 
gesprochen, die aber längst noch nicht verwirklicht ist. Statt eines gleichberechtigten Miteinan-
ders, wird mehrheitlich immer noch von Leitkultur und Eingliederung ausgegangen. Ausgeblen-
det wird, dass selbst die 3. und 4. MigrantInnengeneration mehrheitlich nicht an den sozialen 
und kulturellen Ressourcen partizipieren kann. Dieser interkulturelle Anspruch muss sich auch 
in den Hauptamtlichenstrukturen des DGB widerspiegeln. Es müssen also mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund eingestellt werden. 
MigrantInnen werden als „die Anderen“ dargestellt, denen in ihrer Gesamtheit stereotype Ein-
stellungen zugeschrieben werden. Hierbei wird übersehen, dass Kultur eng verbunden ist mit 
dem Zugriff auf ökonomische und soziale Ressourcen, sowie durch das Machtgefälle zwischen 
Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft. Außerdem fordert die DGB Jugend das Denken und 
Handeln von Individuen zu betrachten und zu bewerten, die nicht qua Geburt / Herkunft auf 
bestimmte Einstellungen und kulturelle Präferenzen festgelegt sind. 
 
 
 
 
Antragsteller:  Sandro Witt 
 
  Änderungsantrag zu  
  „ Antirassismus“  (Leitantrag) 
 
Beschluss:   
 
Material zu „Antirassismus“ (Leitantrag) 
 
Die DGB Jugend organisiert zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine bundesweite Antirassismus-
Antifaschismuskonferenz. Die Abteilung Jugend beim DGB Bundesvorstand stellt die notwendi-
gen finanziellen und logistischen Mittel bereit. Für die Vorbereitung und Durchführung der Kon-
ferenz ist eine Projektgruppe verantwortlich, die sich aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitgliedern der Mitgliedsgewerkschaften und des DGB zusammensetzt.  
 
Um Nachhaltigkeit in der Antirassismus- und Antifaschismusarbeit in den regionalen Strukturen 
zu verankern, ist es sinnvoll auf Landes bzw. Regionsebene solche Konferenzen durchzufüh-
ren. 
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Antragsteller:  I. Ordentliche Bezirksjugendkonferenz West 
 

  NDC (Netzwerk für Demokratie und Courage) 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Antirassismus“ (Leitantrag) 
 
 
Die DGB-Jugend sowie die Mitgliedsgewerkschaftsjugenden im DGB sollen in Zukunft verstärkt die 
Arbeit des Netzwerkes für Demokratie und Courage (NDC) unterstützen. Dies kann z.B. durch die 
Organisation so genannter Projekttage in Schulen, Jugendzentren, Ausbildungsbetrieben oder sons-
tigen Einrichtungen der Jugendarbeit geschehen.  
 
Wir fordern eine Stärkere Implementierung der Arbeit des NDCs in den Betrieben. Eine besondere 
Chance haben dabei große Betriebe. Wir fordern die Jugendorganisationen und örtliche Interessen-
vertreter auf, sich für die Einführung von Projekttagen in Betrieben und die Integration in die Ausbil-
dung einzusetzen. Diese können beispielsweise in den betrieblichen Ausbildungsplan integriert wer-
den.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Bezirksjugendkonferenz NRW 
 

  Unvereinbarkeitsbeschluss 
 
Beschluss:  
 
Die DGB-Jugend fordert die Gewerkschaften auf, Unvereinbarkeitsbeschlüsse herbeizuführen 
und diese konsequent umzusetzen:  
Wer Mitglied oder MandatsträgerIn einer rechtsextremen Partei, Vereinigung oder Gruppierung, 
z. B. der Republikaner, der DVU, der NPD oder Kameradschaften ist, oder diese in irgendeiner 
Form unterstützt, kann nicht gleichzeitig Mitglied in einer Mitgliedsgewerkschaft des DGB sein.  
 
Die DGB-Jugend fordert die Bundesvorstände bzw. die zu Satzungsänderungen befugten Or-
gane der Gewerkschaften und des DGB auf, das Unvereinbarkeitsprinzip in ihren Satzungen zu 
fixieren und entsprechende Ausschlussverfahren in die Wege zu leiten.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Bezirksjugendkonferenz NRW 
 

  Wahlrecht für ausländische EinwohnerInnen 
 
Beschluss:  
 
Die DGB-Jugend setzt sich für die Einführung des Wahlrechts auf allen staatlichen Ebenen von allen 
EinwohnerInnen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben, ein. 
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K. NACHHALTIGKEIT UND UMWELTPOLITIK 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
„Nachhaltigkeit“ steht für die Einheit von Ökologie, Ökonomie und sozialer Sicherheit. Als nach-
haltig bezeichnen wir eine Entwicklung, wenn sie die Lebensqualität in dieser Generation durch 
Abstimmung zwischen sozialen, ökonomischen und ökologischen Interessen, durch internatio-
nalen Ausgleich und eine breit angelegte Beteiligungsstrategie sichert und gleichzeitig zukünfti-
gen Generationen Optionen eröffnet, ihr Leben zu gestalten. 
 
Nachhaltigkeit erfordert insbesondere in Verantwortung für die "Eine Welt" "global zu denken" 
und "lokal zu handeln", vor allem auch in Schule und Ausbildung. 
 
In der Agenda 21, dem globalen Aktionsprogramm für eine Nachhaltige Entwicklung der Verein-
ten Nationen, werden die Akteure für die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie benannt und 
ihre Aufgaben definiert; dabei fordert das Kapitel 29 „die Stärkung der Rolle der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften“. Als Ziel ist „die Bekämpfung der Armut 
sowie eine nachhaltige Vollbeschäftigung als Beitrag zu einer sicheren, sauberen und gesun-
den Umwelt“ genannt, wobei sowohl die Arbeitsumwelt wie auch die natürliche Umwelt gemeint 
ist. 
 
Bisher verbraucht das wohlhabende Fünftel der Weltbevölkerung 86% der natürlichen Ressour-
cen, während die Hälfte der Menschen in Armut lebt. Es ist offenkundig, dass nicht alle Men-
schen dieser Erde von der Globalisierung profitieren und die Früchte deregulierter Kapital- und 
Handelsmärkte ernten. Die DGB-Jugend fordert deshalb nach wie vor die Einführung der Tobin-
Steuer.  
 
Es geht darum, Handlungsspielräume der Politik gegenüber den internationalen Märkten zurück 
zu gewinnen. Außerdem soll eine Umverteilung von Geldern finanzkräftiger Anleger auf die 
armen Regionen ermöglicht werden. Die Tobin-Steuer ist nur eines von mehreren denkbaren 
Instrumenten zur Verhinderung von Finanzkrisen, in deren Folge massive Arbeitsplatz- und 
Einkommensverluste sowohl in Entwicklungsländern als auch in den Industriestaaten entstehen 
könnten.  
 
Für uns Gewerkschaften steht die tatsächliche Durchsetzung grundlegender ArbeitnehmerIn-
nenrechte der Internationalen Arbeitsorganisation im Vordergrund, beispielsweise das Verbot 
der Kinderarbeit und die ungehinderte Betätigung von Gewerkschaften. Der DGB wird sich 
deswegen aktiv in die Debatte um eine gerechte, soziale und ökologisch verantwortbare Welt-
ordnung einschalten. Es ist das Interesse der Gewerkschaften, sich mit Menschen zu verbün-
den, die vorwiegend in Europa für eine gerechtere Welt aufstehen. Sie handeln aus demselben 
Impuls, der auch die Gewerkschaften bewegt: Die Wirtschaft ist für die Menschen da, nicht um-
gekehrt.  
 
Gemeinsam mit Umwelt- und Entwicklungsverbänden fordert die DGB-Jugend eine verbindliche 
Konvention über Unternehmensverantwortung. Angesichts der Tatsache, dass sich unter den 
100 größten ökonomischen Einheiten auf der Welt 51 Konzerne und nur 49 Staaten befinden 
und die 500 größten Konzerne zwei Drittel des Welthandels kontrollieren, sei aber die Mitwir-
kung der Unternehmen an einer nachhaltigen Entwicklung unabdingbar: Es gibt keine Nachhal-
tigkeit ohne sie. Überlegungen zu der Frage, wie die großen Konzerne endlich wirkungsvoll 
dazu verpflichtet werden können, Umwelt- und Sozialstandards nicht nur zu deklarieren, son-
dern auch wirklich einzuhalten, müssen zwingend zu einem Ergebnis führen. 
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Wir fordern eine langfristige Gewerkschaftspolitik, die die Nachhaltigkeitsprinzipien in unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft einbringt. Beispielhaft und zur Verdeutlichung der umfassenden 
Wirkungsweise des Ansatzes einer nachhaltigen Entwicklung positionieren wir uns zu vier 
Punkten:  
 

1. Suffizienz  
2. Mobilität  
3. Arbeit 
4. Gesundheit  

 
1. Suffizienz – Viel besitzen oder mehr Leben?  
 
Suffizienz bedeutet wörtlich übersetzt „ausreichend“ oder „genügend“ und kann als eine Art 
Selbstbegrenzung verstanden werden, die Menschen weiterbringen und zusätzlich auch den 
Öko- und Soziosystemen der Erde helfen. Die Vorzüge eines jeden einzelnen Menschen kön-
nen z.B. darin liegen, dass das Leben stress freier, genussvoller und gesünder ist – und damit 
die Lebensqualität positiv beeinflusst.  
In den reichen Industrieländern hat sich in den letzten beiden Jahrhunderten ein hoher Güter-
wohlstand gebildet. Dabei haben sie bis heute den überwiegenden Teil der natürlichen Res-
sourcen in Anspruch genommen und sind im gleichen Maße für die ökologischen Gefährdungen 
verantwortlich.  
Auch haben sie mit ihrer politischen Dominanz und ihrer wirtschaftlichen Macht große soziale 
Ungleichheiten in der Welt erzeugt und in Kauf genommen. Ohne Ausgleich der globalen Le-
benschancen wird es keinen Frieden, und ohne Frieden wird es keine Sicherheit geben, und 
ohne beides wird die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen nicht gelingen. Nur ein 
hohes Maß an Ausgleich, an Gerechtigkeit wird das Wohlergehen der reichen Länder schützen 
können.  
Bei allen Zukunftsszenarien wird deutlich, dass Zukunftsfähigkeit mit Effizienz-Gewinnen und 
Wirtschaftswachstum allein nicht erreichbar ist, erst recht nicht, wenn im globalen Maßstab die 
Bevölkerungszunahme und das Wachstum der Konsumansprüche einbezogen werden. Tech-
nologische Innovationen sind für die Zukunftsfähigkeit zwar wichtige, aber eben nicht hinrei-
chende Bedingungen.  
 
Daraus ergeben sich für uns folgende Aufgaben und Forderungen:  
 

- Voraussetzung für ein suffizientes Verhalten ist in den Augen der DGB-Jugend eine ge-
rechte Reichtumsverteilung sowohl innerhalb einer Gesellschaft als auch zwischen den 
Gesellschaften.   

 
- Suffizientes Verhalten soll nicht als „Opfer“ oder Verzicht verstanden werden, sondern 

kann als eine Bereicherung/Gewinn empfunden werden. (z.B. ist Car-Sharing ein Ansatz, 
der vielen von uns ermöglicht, ein Auto zu nutzen ohne es zu besitzen.)  

 
- Ein umfassendes Suffizienzkonzept im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung zielt auf 

Weiterentwicklung des Lebens-, und Wirtschaftsstils für uns alle ab. Nicht immer mehr 
Warenproduktion-, Einkommens- und Ex und Hopp-Konsum trägt zu Glück bei, sondern 
eine ausreichende und gerechte Verteilung von Besitz.  

 
- Der Frage nach den Qualitäten menschlichen Wohlbefindens und Zusammenlebens 

muss Vorrang vor qualitätsblindem Wachstumsstreben, welches allein die Steigerung des 
Bruttosozialproduktes mit guten bzw. besseren Lebensverhältnissen gleichsetzt, einge-
räumt werden.  

 
- Anstelle des Zwangs zur Konkurrenz im freien Wettbewerb müssen kooperative Formen 

des Miteinander- Wirtschaftens verstärkt in den gewerkschaftlichen Denkhorizont rücken. 
Denn soziale, kulturelle und ökologischen Verantwortung wirtschaftlichen Handelns kön-
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nen in kapitalistischen Gesellschaften nicht dauerhaft über sozialpartnerschaftliches Ver-
halten gewährleistet werden.  

 
- Suffizienz als praktiziertes selbst bestimmtes, maßvolles Leben in unserer Gesellschaft 

sichtbar und erlebbar machen und somit Verantwortung für die Generationen neben uns 
(durch Verteilungsgerechtigkeit) und nach uns (durch Ressourcenschonung) zu über-
nehmen.  

 
2. Nachhaltige Mobilität – oder mobil in das organisierte Chaos?  
 
Der strategische Lösungsansatz für nachhaltige Mobilität liegt in der Effizienzsteigerung. Das 
Ziel besteht darin, ein hohes Mobilitätsniveau möglichst verkehrseffizient zu erreichen und die 
heute vom Verkehr ausgehenden Belastungen der Umwelt zu vermindern.   
 
Daraus ergeben sich für uns folgende Aufgaben und Forderungen:  

 
- Verkehrsverlagerung, d.h. soweit möglich wird der motorisierte Individualverkehr vermie-

den und durch umweltverträgliche Verkehrsmittel ersetzt. Dabei darf es nicht zu einem 
Qualitäts-, Bequemlichkeits- oder Zeitverlust führen. Den ÖPNV fortschrittlich zu gestalten 
und weiterzuentwickeln ist eine Gemeinschaftsaufgabe und darf nicht an der Leere der öf-
fentlichen Kassen scheitern.  

 
- Dazu benötigen wir eine Gesamtverkehrsplanung, die alle Verkehrsträger und alle denk-

baren Maßnahmen zur Effizienzsteigerung einbezieht. Die ungedeckten externen Kosten 
des Verkehrs sind schrittweise den Verursachern anzulasten. Der Luftverkehr darf z.B. 
nicht länger von Steuern befreit und in Klima- und Energiekonzepten ausgeklammert 
werden.  

 
- Die Potenziale der kombinierten Mobilität (z.B. Car-Sharing oder Bahn-Auto-Modelle) sind 

stärker auszuschöpfen und zu fördern.  
 
- Da der Autobesitz das Mobilitätsverhalten sehr stark prägt, sind die Umsteigepotenziale, 

die eine Förderung autofreier Haushalte bieten, über entsprechende Rahmenbedingun-
gen verstärkt zu nutzen. Um die großen Potenziale, die umweltfreundliche Technologien 
aufweisen, rascher zu verbreiten, müssen die Anreize verstärkt werden.  

 
- Verkehrsvermeidung durch mehr kluge Mobilität. Verkehrssparende Potenziale von neu-

en Kommunikationstechnologien oder modernen Arbeitsorganisationsprozessen fördern.  
 
- Insbesondere große Bauvorhaben sind frühzeitig, gesamthaft und nach einem einheitli-

chen Verfahren auf ihre Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu prüfen.  
 
3. Arbeiten um zu Leben – oder lieber Leben um zu arbeiten?  
 
Arbeit bedeutet Leben. Sie sichert nicht nur unsere Existenz, sondern sie gibt uns auch Teil 
eines Lebenszwecks und Selbstbewusstseins. Angesichts der weltweit steigenden Massenar-
beitslosigkeit und der damit einher gehenden Verelendung vieler Menschen gehört zu einer 
nachhaltigen Gesellschaft eine gerechte Verteilung von Arbeit und existenzsichernd bezahlte 
Arbeit für jeden dazu.  
 
Daraus ergeben sich für uns folgende Aufgaben und Forderungen:  
 

- Die Definition von Arbeit muss erweitert werden. Ehrenamtliche Tätigkeiten, Hausarbeit, 
Pflege von Angehörigen und das Aufziehen von Kindern müssen als Arbeit anerkannt und 
auch von der Gesellschaft angemessen vergütet werden.  

 
- Die Arbeitszeit muss so gestaltet werden, dass die Arbeit gerecht verteilt wird.   
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- Die Einkommensverteilung muss gerechter gestaltet werden.   
 
4. Gesundheit für alle – oder für alle Stress?  
 
Ein Mehr an Wohlstand wird in der Regel mit einem Mehr an Lebensglück verbunden. Dabei 
wird Wohlstand mit materiellen Zielen verbunden, obwohl das Wohlbefinden eines jeden einzel-
nen doch im Vordergrund stehen muss, wenn wir an einer nachhaltigen Gestaltung unseres 
Arbeits- und Freizeitlebens arbeiten wollen. Gesundheit steht damit im Fokus von Nachhaltig-
keit. Gesundheit ist dabei mehr als die Abwesenheit von Krankheit: Gesundheit entsteht durch 
die Prävention des Auftretens von Krankheit und die Erweiterung von bestehender Gesundheit. 
Prävention und Gesundheitsförderung werden damit wichtige Strategien für unsere politische 
Arbeit.  
Gesundheit ist ganzheitlich: Wenn Gesundheit immer körperliche, psychische und soziale Ge-
sundheit meint, dann müssen Versorgungssysteme auf diese drei Ebenen gleichermaßen 
Rücksicht nehmen. Gesundheit ist gesellschaftlich: Gesund zu sein ist nicht nur ein individuelles 
Ziel, sondern auch ein gesellschaftliches.  
 
Daraus ergeben sich für uns folgende Aufgaben und Forderungen:  
 

- Arbeitsplätze müssen so gestaltet sein, dass Menschen nicht krank vom Arbeiten werden. 
Die Zielvision muss sein: Ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin muss gesünder von der 
Arbeit kommen, als er die Tätigkeit am morgen begonnen hat.  

 
- Arbeitsdruck und negativer Stress gehören heute zu den größten Gefahren langfristig 

krank zu werden. Aus diesem Grund muss eine nachhaltige, gesundheitsfördernde Ar-
beitsorganisation und dazu sinnvoll gestaltete Arbeitsplätze verfolgt werden.  

 
- Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel oder dem sozialen Stand eines Menschen abhän-

gen. Das dies selbst in Deutschland der Fall ist, kann nur als Skandal bezeichnet werden 
und gehört abgeschafft.  

 
- Ein gerechtes und stabiles Gesundheitssystem kann nur solidarisch aufgebaut werden.  

Eine private, individuelle Gesundheitsfinanzierung führt lediglich zur Förderung der jun-
gen, reichen und gesunden Menschen. Eine Bürgerversicherung, die alle arbeitsfähigen 
Menschen einschließt, ist somit aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten unumgänglich.  

 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel:   Gerechte Verteilung der Maut-Einnahmen 
 
Beschluss: 
 
Material zu „Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip“ (Leitantrag) 
 
Der DGB wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass die durch die Maut gewonnenen Einnah-
men gerechter auf alle Verkehrsmittel verteilt werden.  
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Antragsteller:  ver.di Bundesjugendvorstand 
 
Titel:   Atomkraftwerke abschalten 
 
Beschluss: 
 
Die DGB Jugend wirkt auf die Bundesregierung ein. Folgende Ziele sollen dabei verwirklicht 
werden:  
 
Alle Atomkraftwerke in Deutschland müssen so bald als möglich abgeschaltet werden. Demon-
tierte Atomanlagen dürfen nicht exportiert oder außerhalb des Staatsgebietes der Bundesrepu-
blik Deutschland wieder aufgebaut werden.  
 
Die DGB-Jugend verurteilt des Weiteren den Vorstoß von ver.di und IG BCE zur Verlängerung 
der Laufzeiten der Atomkraftwerke.  
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirk Berlin/Brandenburg 
 
Titel:   Abschaffung der Wehrpflicht 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend tritt für eine Sicherheitspolitik ein, die nationale Armeen überflüssig macht und 
auf so genannte Zivilschutzmaßnahmen verzichtet. Kurzfristig muss ein generelles Verbot von 
Waffenexporten und Atombombentests umgesetzt werden.  
 
Die DGB-Jugend wendet sich ausdrücklich gegen Zwangsdienste aller Art. Der Wehrdienst, ob 
mit oder ohne Waffe, schränkt die Grundrechte auf Selbstbestimmung und freie Entfaltung er-
heblich ein. Durch die Abschaffung des Wehr- und Zivildienstes können viele gesellschaftlich 
sinnvolle Regelarbeitsverhältnisse z.B. im Bereich der Pflege, entstehen. 
 
Da die Abschaffung der Bundeswehr nicht von heute auf morgen möglich sein wird, soll sie 
zwischenzeitlich als Wehrpflichtarmee weiter bestehen. 
Eine Berufsarmee kommt für die DGB-Jugend nicht in Frage. Sie birgt die erhebliche Gefahr 
der Verselbständigung und eines Staates im Staat. 
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L. EUROPA 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Europa (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Europapolitik  
 
Der europäische Integrationsprozess hat in den letzten Jahren einen neuen Höhepunkt erreicht. 
Insbesondere die jüngste EU-Erweiterung und selbst der Prozess um die Europäische Verfas-
sung markieren eine neue Dynamik und Qualität in der Entwicklung der Europäischen Union. 
Die DGB-Jugend hat einen Prozess der friedlichen und politischen Einigung stets unterstützt. 
Nach dem Krieg war dies zunächst die Reaktion auf den mörderischen Nationalismus der von 
Deutschland aus Europa und die angrenzenden Staaten und Regionen mit unvorstellbarem 
Elend überzogen hatte. Deutschland sollte mit den anderen europäischen Staaten in ein so 
dichtes Geflecht aus politischen und wirtschaftlichen Beziehungen eingebunden werden, dass 
ein Krieg in Europa ein für allemal ausgeschlossen sein würde. Die Europäische Union als In-
strument der Friedenssicherung ist in diesem Sinne ein echtes Erfolgsmodell. Sie hat die Men-
schen in Europa so nah zueinander gebracht wie nie zuvor. Die im Jahre 2004 begonnene EU-
Erweiterung war die logische Fortentwicklung dieses Prozesses.  
Dabei verlief der Prozess im Rückblick rasend schnell. War es für unsere Großeltern sicherlich 
noch undenkbar, dass alle Unionsbürger ein europaweites Kommunalwahlrecht erhalten wür-
den, wächst heute eine Generation Jugendlicher heran, die sich an Grenzkontrollen innerhalb 
der EU kaum noch erinnern können.  
Als jugendliche Europäer wollen wir diese Chance nutzen und das Unsrige dazu beitragen, 
dass diese Zukunft demokratisch und sozial gestaltet wird. Wir treten ein für eine friedliche und 
demokratische EU, die sich weltweit mit friedlichen Mitteln für soziale Gerechtigkeit und Frieden 
stark macht. Die DGB-Jugend wehrt sich gegen jede nationalistische Anti-Europapolitik.  
 
Trotz (oder gerade wegen?) dieser uneingeschränkt positiven Grundhaltung mussten die euro-
päischen Gewerkschaften immer wieder die Erfahrung machen, dass die konkrete Ausgestal-
tung Europas zwischen den verschiedenen Interessensträgern stark umkämpft ist und wir in 
den politischen Konflikten nicht immer erfolgreich waren. Vor allem in den letzten zwei Jahr-
zehnten vollzog sich parallel zur der Entwicklung in allen Mitgliedstaaten der Durchmarsch neo-
liberaler Politikkonzepte auch in der EU. Beklagten die nationalen Regierungen zu Hause den 
Konkurrenzdruck innerhalb der EU, waren sie als europäische Akteure nicht bereit der wirt-
schaftlichen Integration eine sozial- und steuerpolitische Integration an die Seite zu stellen. Auf 
politischer Ebene wurde über die europäischen Institutionen, insbesondere im Zuge der Stabili-
tätspolitik, immer neue Forderungen nach „schmerzhaften Einschnitten“ in sozialpolitischen, 
steuerpolitischen und arbeitsrechtlichen Bereichen erhoben. So schufen sich die europäischen 
Staaten auf europäischer Ebene den Druck, um ihre neoliberalen Projekte national durchzuset-
zen.  
So wurden durch die vorherrschenden politischen Integrationsprojekte, wie den Europäischen 
Binnenmarkt oder die Währungsunion, die soziale Dimension Europas nicht gestärkt sondern 
geschwächt. Während die erfolgreichen politischen Akteure (internationale wie nationalstaatli-
che) innerhalb der EU eine immer weitergehende Öffnung der Märkte durchsetzten, blieb die 
sozialstaatliche Integration weit dahinter zurück.  
 
Das Lohngefälle zwischen den Mitgliedstaaten ist nach wie vor erheblich: Betrug das Verhältnis 
des Prokopfeinkommens im reichsten zum Prokopfeinkommen im ärmsten Land vor der EU-
Erweiterung 2004 bereits 3:1, ist es mit der Erweiterung auf 5:1 gestiegen. Ein ähnliches Gefäl-
le gibt es bei den Sozialstandards.  
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Die zum Teil dramatischen sozialen Unterschiede werden nun genutzt, um etablierte Sozial-
standards in ganz Europa anzugreifen.  
Der europäische Arbeitgeberverband UNICE spricht denn auch im Zusammenhang mit der EU-
Erweiterung von einer „goldenen Gelegenheit heilsamen Druck für strukturelle Reformen“ aus-
zuüben. In der deutschen Öffentlichkeit kommt es entsprechend zu einer neuen Runde in der 
Standortdebatte und die Meinungsführer aus Politik, Wirtschaft und Medien sind sich einig: Nur 
die Absenkung sozialer Standards kann die Arbeitsplätze in Deutschland sichern. Eine Debatte, 
die bereits jetzt eine Abwärtsspirale auslöst. So reagieren etwa die polnischen Arbeitgeber auf 
die deutsche Arbeitszeitdebatte mit der Forderung nach noch längeren Arbeitszeiten deutlich 
über die 40-Stunden hinaus.  
Selbst wenn man einen großen Teil der Geschichten über die mangelnde Konkurrenzfähigkeit 
Deutschlands in das Reich der Fabeln verweisen kann, so müssen wir doch erkennen, dass 
diese sozialen Ungleichheiten eine Bedrohung für erkämpfte soziale Standards in ganz Europa 
darstellen.  
Es wäre falsch, deshalb die europäische Integration für ein antisozialstaatliches oder neolibera-
les Projekt zu halten. Die neoliberale Politik Europa ist letztlich die Politik der neoliberalen Kräf-
te in den Nationalstaaten. Es ist schon deshalb eine Illusion zu glauben, dass in einer alleine 
von Nationalstaaten bestimmten Situation eine bessere Politik vorherrschen würde. Unabhängig 
von der europäischen Union stehen in einer globalisierten Wirtschaft die nationalen Siche-
rungssysteme in Konkurrenz zu den jeweils niedrigsten Standards.  
Die Europäische Union ist hier nicht in erster Linie eine Bedrohung, sie bietet vor allem die 
Chance, Regulationspotentiale zurück zu gewinnen, die die Nationalstaaten abgegeben haben. 
Ziel unserer Politik ist es daher, die EU als Mittel der sozialen Regulierung und "Reregulierung" 
zu nutzen. So geht es denn auch nicht darum, die europäische Integrationspolitik etwa beim 
Binnenmarkt zurück zu schrauben, sondern vielmehr darum, der wirtschaftlichen Integration 
eine soziale und demokratische Integration zur Seite zu stellen. Die neoliberale Politik vollzieht 
sich nicht in zu viel sondern in zu wenig Europa.  
Dennoch war diese Politik in der Vergangenheit auch von Erfolgen gekrönt. So wurden vor al-
lem im Bereich des Arbeitsschutzes aber auch im Arbeitsrecht europäische Standards geschaf-
fen, die denen Deutschlands entsprechen oder sie sogar übertreffen. Beispielhaft seien hier nur 
die Mutterschutzrichtlinie, die Antidiskriminierungsrichtlinie, die Massenentlassungsrichtlinie 
oder die Betriebsübergangsrichtlinie genannt. Mit den europäischen Betriebräten wurde darüber 
hinaus im rechtlichen Rahmen der EU ein Mittel geschaffen, mit dem es möglich geworden ist, 
Interessenvertretungspolitik in transnationalen Konzernen abzustimmen.  
Wenn Europa heute Mittel der Deregulierung ist, so ist dies nicht zuletzt Ergebnis eigener Ver-
säumnisse. Bei aller Befürwortung des Projektes Europa haben wir es in den letzten Jahren 
nicht geschafft, es als Akteur wesentlich mitzugestalten. Die Haltung der europäischen Gewerk-
schaften war nur zu häufig von der Angst geprägt, die in sozialen Kämpfen erstrittenen sozialen 
Fortschritte und den eigenen Einfluss zu verlieren.  
Hinzu kam, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen nationalen Gewerkschaften 
oftmals als zu gravierend empfunden wurden, um relevante Kompetenzen und Ressourcen auf 
die europäische Ebene zu verlagern und dass die sozialen Unterschiede wohl als zu erheblich 
wahrgenommen wurden, als dass eine für uns attraktive Vereinheitlichung denkbar gewesen 
wäre.  
Im Gegenzug haben wir oftmals übersehen, dass die Europäische Union ein breites Spektrum 
an Chancen und Möglichkeiten bietet. Eine stärkere Öffnung und bessere Vernetzung auf euro-
päischer Ebene sind zwingend erforderlich, um den Herausforderungen, denen wir gegenüber-
stehen, entsprechend begegnen zu können. Denn bereits heute gehen über 80 Prozent der 
deutschen Gesetzgebung auf europäische Vorgaben zurück.  
 
In diesem Zusammenhang ist es von besonderer Bedeutung, dass wir uns als Jugend in diesen 
Prozess einbringen und diesen mit gestalten. Bislang fehlt uns häufig der Bezug zu Europa. 
Aber wenn wir nicht direkt und unmittelbar auf europäische Gestaltungsprozesse Einfluss neh-
men, werden wir kurz- oder mittelfristig die Auswirkungen zu spüren bekommen. Wir leben in 
einer Zeit, in der sich Unternehmen auf europäischer und globaler Ebene zunehmend vernet-
zen. Um im Gegenzug hierzu ArbeitnehmerInnenrechte weiterhin erhalten und ausbauen zu 
können ist es unerlässlich, dass Gewerkschaften ihre Netzwerke auf europäischer und globaler 
Ebene weiter ausbauen, um als Interessenvertreter der ArbeitnehmerInnen auch in Zukunft 
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handlungsfähig zu sein. Mittel- und langfristiges Ziel muss mindestens eine Europäisierung der 
Tarifpolitik und Tarifverhandlungen sein.  
 
Wir müssen Europa als Ort sozialer Kämpfe annehmen und die Auseinandersetzung dort füh-
ren. Dass dies erfolgreich sein kann, hat der Prozess um die Bolkestein- Richtlinie gezeigt.  
 
Europäische Sozial-, Lohn- und Arbeitsmarktpolitik  
 
Die DGB-Jugend setzt sich für eine stärkere Europäisierung der Sozial-, Lohn- und Arbeits-
markpolitik ein. Dabei stehen uns zurzeit vor allem zwei Mechanismen zur Verfügung, die Re-
gulierung über europaweite Mindeststandards und über Ziellandvorgaben im Sinne der Entsen-
derichtlinie.  
Die Anwendung von Mindeststandards bietet sich vor allem zur Regulierung von Rahmenbe-
dingungen im sozial- und arbeitsrechtlichen Bereich an. Felder wie eine maximale Wochenar-
beitszeit, Kündigungsschutz, Mutterschutz, Arbeitsschutz aber auch eine kollektive Interessen-
vertretung mit einer europaweiten Tarifautonomie und einem europäischen Tarifrecht können so 
Gegenstand europäischer Vereinheitlichung werden.  
 
Im Bereich der Entlohnung und der Sozialabgaben bietet sich eine Regulierung über Zielland-
vorgaben an. Bei diesem Mechanismus wird festgeschrieben, dass sich Entlohnung und sozia-
ler Standard (Beitrag zu Rentenversicherung etc.) an den Rahmenbedingungen orientieren, die 
in dem Land gelten, in dem die Leistung erbracht wird.   
 
Wir müssen aber auch im nationalen Rahmen darauf drängen, dass die Möglichkeiten, die das 
europäische Recht bereits heute bietet, konsequenter genutzt werden. Die Ausweitung der Re-
gelungen aus der Entsenderichtlinie, d.h. die verbindliche Anwendung deutscher Mindeststan-
dards in Entlohnung und Arbeitsverhältnissen für alle in Deutschland arbeitenden Arbeitnehme-
rInnen, war in diesem Sinne längst überfällig. Wenn wir dieses soziale Europa wirklich wollen, 
müssen wir uns aber auch für eine deutliche Kompetenzerweiterung der Europäischen Union im 
sozialpolitischen Bereich einsetzen und in diesem Sinne für mehr Europa kämpfen.  
 
In Europa umverteilen  
 
Die Europäische Union ist von einem starken sozialen Gefälle zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten geprägt. Dieses bestand bereits vor der EU-Erweiterung 2004 und hat sich weiter ver-
schärft. Wir stehen hier in einer doppelten Verantwortung, eine aktive Umverteilungspolitik zwi-
schen den Staaten der EU durchzusetzen. Diese entspricht zum einen der gewerkschaftlichen 
Grundüberzeugung, dass die soziale Gleichheit aller Menschen und die Freiheit von Existenz-
ängsten die Grundlage für eine solidarische und demokratische Gesellschaft sind und wir sind 
in diesem Sinne in der Verantwortung gegenüber den ärmeren und armen Menschen in ganz 
Europa. Zum anderen handeln wir damit im Interesse unserer eigenen Mitglieder, da perspekti-
visch eine Angleichung der Lebensverhältnisse in ganz Europa der sicherste Schutz für die 
höchstmöglichen sozialen Standards für die ArbeitnehmerInnen ist. Um dieses Ziel zu errei-
chen, ist es notwendig, den EU-Haushalt deutlich und dauerhaft zu erhöhen, um so unter ande-
rem über die Regional- und Strukturfonds in der EU entsprechende öffentliche Investitionspro-
gramme zu finanzieren.  
 
Europäische Finanzpolitik  
 
Eines der zentralen Mittel zur Durchsetzung der Deregulierungspolitik in der Europäischen Uni-
on ist der Stabilitätspakt von Maastricht. Die einseitig auf die Interessen der Geldvermögensbe-
sitzer ausgerichtete Politik zur Sicherung der Geldwertstabilität zeichnet für eine nun mehrere 
Jahre andauernde Deinvestitionspolitik verantwortlich mit teilweise verheerenden Auswirkungen 
für Beschäftigung und Wachstum in Europa. Die Politik der Europäischen Zentralbank, die sich 
einzig an der Preisniveaustabilität orientiert, ist hinderlich für die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung Europas. Das Unterordnen jeglicher Wirtschaftspolitikbereiche unter das oberste Ziel der 
Preisniveaustabilität ist hinderlich für Wachstum und Beschäftigung. Daher brauchen wir einen 
Paradigmenwechsel in der Politik der Europäischen Zentralbank. Sie darf nicht länger unab-
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hängig von allen anderen europäischen Entscheidungsgremien agieren. Die EZB muss vorran-
gig den Zielen Wachstum und Beschäftigung nachgehen und dieses nicht der Preisniveaustabi-
lität unterordnen.  Weiterhin bedarf es einer Veränderung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. 
Die Einschränkung der Nettoneuverschuldung auf 3 % die BIP hindert die einzelnen europäi-
schen Länder an einer antizyklischen Wirtschaftspolitik. Gerade in Rezessionsphasen muss es 
für die Länder möglich sein, die Konjunktur über das Instrument Verschuldung z. B. für staatli-
che Nachfrage, Investitionen usw. anzukurbeln. Dies muss der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
berücksichtigen. Die letzte Änderung, die auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation in 
Deutschland und Frankreich vorgenommen wurde, reicht nicht aus. Auch eine monetäre Bestra-
fung der Länder bei Verstoß gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt verschlimmert eher die 
Verschuldungssituation und bringt nichts für die Einhaltung des Pakts. Daher muss der Stabili-
täts- und Wachstumspakt auch an dieser Stelle überarbeitet werden. 
 
Europäische Steuerpolitik  
 
In einer europäischen Steuerpolitik lassen sich zwei Handlungsmotive beschreiben: Einerseits 
geht es darum, der Europäischen Union einen größeren eigenen Finanzrahmen zu gewähren, 
um ein Agieren in stärkerer Unabhängigkeit von nationalen Interessen gewährleisten zu kön-
nen; zum anderen ist es unser Ziel, durch eine partielle Harmonisierung in diesem Bereich den 
ruinösen Steuerwettbewerb zwischen den Nationalstaaten zu durchbrechen, um so politische 
Handlungsspielräume zurück zu gewinnen und über einen gestärkten öffentlichen Sektor stär-
kere Impulse für eine soziale und demokratische Neuausrichtung der Politik in Europa setzen 
zu können. Dabei sollten zusätzliche Lasten von den starken Schultern getragen werden. Zu-
dem müssen vermehrt Steuern direkt der Europäschen Union zu Gute kommen.  
 
Wir fordern daher die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa sowie eine 
Harmonisierung der Kapitalertragssteuer und die Einführung einer Kapitaltransfersteuer (Tobin-
Tax).  
 
Europäische Tarifpolitik  
 
Bereits jetzt hat Tarifpolitik eine europäische Dimension. Das Beispiel Opel hat uns im letzten 
Jahr vor Augen geführt, inwiefern nationale Tarifabschlüsse international bzw. europaweit 
durchschlagen. In der Problematik der Standortkonkurrenz sind wir nicht nur Opfer, sondern 
auch Akteur.  
Die Verflechtung der europäischen Wirtschaft wird weiter voranschreiten. Das bedeutet für die 
europäische Gewerkschaftsbewegung, dass wir mittelfristig keine Alternative zur Entwicklung 
gemeinsamer Tarifforderungen aber auch gemeinsamer Positionen zu einem europäischen 
Arbeits- und Tarifrecht und vor allem einem europäischen Arbeitskampfrecht haben werden. 
Dieses Ziel wird nicht einfach zu erreichen sein: Wir finden in der Europäischen Union eine 
Vielzahl von geltenden rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen vor. Diese Komplexität 
und die Angst vor dem Verlust eigener Gestaltungskompetenzen darf jedoch nicht zu einer 
Stagnation in der Entwicklung gemeinsamer europaweiter tarifpolitischer Forderungen führen. 
Unser Ziel ist es vielmehr, solidarisch mit den übrigen europäischen ArbeitnehmerInnen in eu-
ropäischen Arbeitskämpfen für europäische Tarife zu streiten. Nur so können wir erfolgreich 
eine Gegenmacht ausbilden.  
Hierbei sollten wir an die aktuellen tarifpolitischen Vorstöße der Kommission anknüpfen und 
diese in unserem Sinne weiterentwickeln. Die europäischen Branchengewerkschaften und der 
EGB müssen in diesem Prozess eine entscheidende Rolle spielen. Hier wurde mit der europa-
weiten Koordinierung der Tarifpolitik bereits Fundamente gelegt, auf die wir aufbauen können.  
 
Zu einer europäischen Tarifpolitik gehört aber auch der entsprechende organisatorische Rah-
men. Aktuell verfügen wir auf europäischer Ebene über keine tariffähige oder –willige Institution. 
Das Engagement der deutschen Gewerkschaften innerhalb der EU erstreckt sich lediglich auf 
die Mitgliedschaft in einer Vielzahl von Branchenverbänden und einem personell und funktionell 
immer noch zu schwach ausgestatteten Dachverband.  
 



 85

Perspektiven europäischer Gewerkschaftspolitik und gewerkschaftlicher Europapolitik  
 
In Zukunft brauchen wir stark vernetzte europäische Gewerkschaften, die einen Gegenpol zu 
den real existierenden global agierenden Unternehmen bilden, um zu verhindern, dass Unter-
nehmen auch weiterhin Standorte gegeneinander ausspielen und ArbeitnehmerInnenrechte 
schwächen.  
Für eine erfolgreiche europäische Interventionspolitik bedarf es einer nachdrücklichen Stärkung 
des EGB. Dazu muss die Politik der nationalen Gewerkschaften und Gewerkschaftsverbände 
deutlicher auf Europa ausgerichtet werden. Bei einer Stärkung des EGB lassen sich zwei Ele-
mente definieren. Zum einen braucht der EGB deutlich mehr Personal, um politisch überhaupt 
Einfluss nehmen zu können. Zum anderen brauchen die nationalen Gewerkschaften deutlich 
mehr Mut dazu, Kompetenzen auch an den EGB abzugeben und die bestehenden Möglichkei-
ten, wie zum Beispiel im Rahmen des sozialen Dialogs, konsequenter zu nutzen.  
 
Als Gewerkschaftsjugend kommt uns in den nächsten Jahren eine Schlüsselrolle zu. Wir müs-
sen auf nationaler Ebene Ansätze zur Qualifizierung junger FunktionärInnen entwickeln, da 
diese in wenigen Jahren innerhalb der europäischen Gewerkschaften in Entscheidungsverant-
wortung kommen werden.  
Um dies zu erreichen, muss dem Thema Europa im Bereich der Jugendbildungsarbeit eine 
größere Bedeutung eingeräumt werden.  
Jugendlichen muss hier eine europäische Kompetenz vermittelt werden mit dem Ziel, sie auf 
europäischer Ebene handlungsfähig zu machen und sie zu befähigen sich einzubringen und 
europäische Prozesse innerhalb ihres betrieblichen Umfeldes aktiv mit zu gestalten. In diesem 
Zusammenhang spielt besonders die Entwicklung interkultureller und sozialer Kompetenzen 
eine wesentliche Rolle.  
 
Wir müssen verstärkt Ansätze zur Vernetzung von Jugendlichen in Betriebszusammenhängen 
ins Zentrum unserer Arbeit stellen. Aktivitäten die den Charakter des gegenseitigen Kennen 
lernen nicht verlassen, werden uns perspektivisch bei den europäischen Problemfeldern, denen 
wir gegenüberstehen, nicht mehr weiterhelfen können. Die Interessen der Jugend müssen so-
wohl in den unterschiedlichen gewerkschaftlichen wie auch betrieblichen Gremien als auch im 
Rahmen der Lobbyarbeit auf europäischer Ebene stärker vertreten werden.  
 
Wir fordern darüber hinaus, die europäischen Jugendstrukturen und besonders den EGB-
Jugendrat mit ausreichend finanziellen Mitteln auszustatten, damit eine effektive Interessens-
vertretung möglich ist.  
Neben Lobbyarbeit auf europäischer Ebene muss für uns der Aufbau von handlungsfähigen 
starken Mitbestimmungsstrukturen in europäischen Konzernen Priorität haben. Es muss uns 
gelingen, in Europa auch im Jugendbereich effiziente Strukturen auf betrieblicher Ebene aufzu-
bauen. Dies kann weder der EGB noch der DGB allein leisten. Dies bleibt Aufgabe der jeweili-
gen Branchengewerkschaften, wobei uns hierbei als deutscher Gewerkschaftsjugend wiederum 
eine Schlüsselrolle zukommt.  
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Antragsteller:  ver.di Bundesjugendvorstand 
 
Titel:   Supranationale, europäische Sozial- und Steuerpolitik 
 
Beschluss: 
 
Der DGB soll sich dafür einsetzen, dass in Europa in Kürze eine supranationale, demokratisch 
durch das Europaparlament legitimierte und kontrollierte Regierung gebildet wird die in der La-
ge ist, eine einheitliche europäische Sozial- und Steuerpolitik zu betreiben. Es muss möglichst 
schnell ein europäisches Tarifvertragsgesetz mit echter Tarifvertragsgestaltungsmacht für die 
europäischen Gewerkschaften verabschiedet werden.  
 
Der DGB-Bundesjugendausschuss wird zu diesem Zweck dazu aufgefordert, einen entspre-
chenden Antrag an den DGB-Bundeskongress zu stellen.   
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB-Bezirksjugendausschuss NRW 
 
Titel:   Abbau europäischer ArbeiterInnenkonkurrenz 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend lehnt den momentanen Entwurf der EU-Dienstleistungsrichtlinie ab. Die Markt-
freiheit darf nicht über soziale Bedingungen gestellt werden. Der DGB-Bundesvorstand hat fol-
gende Forderungen durchzusetzen:  
 

- Entsendete ArbeitnehmerInnen sollen nach dem Günstigkeitsprinzip im Sinne der Be-
schäftigten vergütet werden.  

 
- Arbeits- und Lebensbedingungen müssen den EU-weit höchsten Standard erfüllen.   
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M. GLOBALISIERUNG 
 
 
Antragsteller:  DGB Bundesjugendausschuss 
 
Titel:   Globalisierung (Leitantrag) 
 
Beschluss: 
 
Globalisierung – was heißt das eigentlich?  
 
Durch die weltweite Liberalisierung des Waren-, Daten- und Finanzhandels und durch die Ent-
wicklung moderner Kommunikationstechnologien konkurrieren sowohl einzelne ProduzentInnen 
als auch ganze Wirtschaftsräume heute in einem globalen Maßstab verstärkt gegeneinander. 
Zwar ist der Weltmarkt keineswegs in allen Wirtschaftsbereichen und Regionen Realität – so 
schotten die Industrieländer ihre Agrarmärkte durch hohe Einfuhrzölle gegen Konkurrenz aus 
dem Süden ab. Aber dort, wo er bereits Realität ist, bestimmt er soziale, ökologische und tech-
nologische Standards. Investitionen werden nur noch dort getätigt, wo der größte Profit zu ma-
chen ist und wo die Arbeitskraft am billigsten ist.  
 
Unter dem Druck der WirtschaftsvertreterInnen, die nicht müde werden gebetsmühlenartig zu 
behaupten der Standort Deutschland sei im internationalen Vergleich zu teuer, hat sich auch die 
Mehrheit der politischen Akteure Sozialabbau und die Einschränkung von ArbeitnehmerInnen-
rechten auf die Fahnen geschrieben. Neoliberale Umbaumaßnahmen können wir hier auch am 
Steuersenkungswettbewerb zu Gunsten der Reichen und KapitalbesitzerInnen beobachten: 
Während die Einkommen aus UnternehmerInnentätigkeit und Vermögen zwischen 1990 und 
2002 um satte 40 Prozent stiegen, die Gewinne von Kapitalgesellschaften sogar um 75 Prozent 
zulegten, stiegen die Löhne und Gehälter dagegen lediglich um sieben Prozent, und das auch 
nur Brutto. Nach Steuern und Abgaben sind die tatsächlich verfügbaren Einkommen der ab-
hängig Beschäftigten heute um ein knappes Prozent geringer als vor 14 Jahren. Erkämpfte 
Rechte und soziale Leistungen werden zunehmend in Frage gestellt, gleichzeitig wird die Sche-
re zwischen arm und reich sowohl  zwischen Nord und Süd als auch innerhalb der Gesellschaf-
ten immer größer. Der härter werdende Verteilungskampf schürt Ängste und fördert bei den 
Betroffenen die Akzeptanz nationalistischer und rassistischer Erklärungsmuster. 
 
Hauptprofiteure der zunehmenden internationalen Arbeitsteilung sind die transnationalen Kon-
zerne und Kapitalgesellschaften, die ihre Gewinne und ihre dominierende Rolle stark ausbauen 
konnten. Der Sozialstaat bleibt dabei auf der Strecke und wird mehr und mehr zum Wettbe-
werbsstaat umgebaut.  
 
Ein solches Wettrennen geht immer auf Kosten der ArbeitnehmerInnen, Arbeitslosen oder Pre-
karisierten. Deshalb bezieht die Gewerkschaftsjugend in ihrem Handeln auch die globale Per-
spektive mit ein erklärt sich solidarisch mit allen abhängig Beschäftigten, Arbeitslosen, Rente-
rInnen, MigrantInnen und Prekarisierten weltweit.   
 
Wir glauben nicht an das Prinzip von Margret Thatcher, die den Sozialstaat in Großbritannien 
unter dem Motto „There ist no Alternative“ umbaute - und damit auch die Zerschlagung der Ge-
werkschaften betrieben hat. Denn: Globalisierung ist keine Naturgewalt! Der Globalisierungs-
prozess wird tagtäglich von denen gestaltet, die wirtschaftliche Macht besitzen. Hier muss die 
Politik viel stärker als bisher aktive diesen Prozess mitgestalten. Denn wie der Prozess konkret 
aussieht, das ist das Ergebnis von Interessen und Durchsetzungsmacht. Die Regeln der Globa-
lisierung sind von Menschen gemacht und können durch sie verändert werden. Wenn wir unse-
re Globalisierungskritik zum Ausdruck bringen, dann geht es nicht um die Verteidigung des 
alten wohlfahrtsstaatlichen Modells, vielmehr liegt in der Gestaltung auch die Chance eine Welt 
zu fordern, in der alle Menschen selbst bestimmt leben und arbeiten können und Gerechtigkeit, 
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bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, soziale Sicherheit und gesellschaftliche Partizipation 
weltweit gelten.  
 
Für die Gewerkschaften ergeben sich Handlungsanforderungen auf verschiedenen Ebenen: 
 
Die Analyse der Veränderungen in der globalisierten Wirtschaft darf nicht dem neoliberalen 
Mainstream in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft überlassen werden. Zur Orientierung der 
Menschen im immer unübersichtlicher werdenden Dschungel der Globalisierung müssen auch 
aus Gewerkschaftssicht die Erscheinungsweise, die Funktionslogiken und die Spaltungslinien in 
der Weltwirtschaft mit allen ihren Auswirkungen untersucht und aufgezeigt werden.  
 
Es muss eines der wichtigsten Ziele von DGB und Gewerkschaften bleiben, die Unterwerfung 
immer größerer Teile der Arbeitsmarktpolitik, der industriellen Beziehungen, der einzelnen Ar-
beitsverhältnisse, der Regelungsformen, der gesamten Sozialpolitik und letztlich der Finanzar-
chitektur des Staates unter die Logik des Marktes zu bekämpfen bzw. zu verhindern. 
 
Dies darf nicht in einer rückwärts gewandten Abwehrschlacht geschehen. Die politische Gestal-
tung von Globalisierungsprozessen auf der internationalen Ebene ist eines der wichtigsten Ele-
mente dieser Auseinandersetzung. Nur durch eine Ausweitung der Organisation der gewerk-
schaftlichen Kräfte auf internationaler Ebene können die Interessen der Beschäftigten wirksam 
durchgesetzt werden. Gewerkschaften aus so genannten Drittweltländern müssen in die inter-
nationale Zusammenarbeit stärker einbezogen werden. 
 
Diese Ebene der Auseinandersetzung braucht eine breite Beteiligung der Mitglieder auf der 
einen Seite (Stichwort Partizipation) und das offensive Zugehen von DGB und Gewerkschaften 
auf Bündnispartner in der Gesellschaft, auf Kirchen, Verbände und NGOs auf der anderen Sei-
te. 
 
Gewerkschaften und DGB müssen darüber hinaus die Vorstellungen, wie Globalisierung gestal-
tet werden soll, wie wir leben wollen, auch gegenüber der Politik, also gegenüber Parlamenten 
und Parteien artikulieren und versuchen dort Bündnispartner zu gewinnen. 
 
Was wollen wir als DGB-Jugend? 
 
Ziel der gewerkschaftlichen Jugendarbeit ist eine gerechte und friedliche Welt, in der alle Men-
schen nach ihren Bedürfnissen leben, arbeiten und am gesellschaftlichen Reichtum teilhaben 
können. Wir wollen eine Globalisierung der sozialen Gerechtigkeit und globale soziale Rechte 
für alle! Deshalb nehmen wir auf den Globalisierungsprozess Einfluss und gestalten ihn aktiv 
mit. Wir wollen: 
 

- dass der Abstand zwischen arm und reich kleiner und nicht größer wird! In den letzten 
zwanzig Jahren hat sich der Einkommensabstand zwischen reichen und armen Ländern 
fast verdoppelt. Das reichste Fünftel der Weltbevölkerung verfügt über nahezu 90 Prozent 
des globalen Bruttoinlandproduktes, das ärmste Fünftel lediglich über 1 Prozent. In fast 
allen Ländern hat die Armut zugenommen, Frauen und Kinder sind besonders betroffen. 
Die Polarisierung zwischen arm und reich findet aber auch innerhalb der Gesellschaften 
des Nordens und des Südens statt. Seit drei Jahrzehnten ist ein Umverteilungsprozess in 
Gange, und zwar von unten nach oben und von öffentlichen in private Hände.  

 
- Nötig ist eine Entschuldung, die die Abhängigkeit der verschuldeten Länder von den In-

dustrienationen aufhebt!  

- Wir wollen die Verarmung aufhalten und setzen uns deshalb für eine soziale Grundsiche-
rung ein, die das bestehende System „armutsfest“ macht.  

 
- Eine Abkehr von der Auflagenpolitik (Strukturanpassungsprogramme) von IWF und Welt-

bank ist zur Bekämpfung der Armut erforderlich, da diese die Ungleichverteilung zwischen 
Nord und Süd weiter verschärft.  
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- dass eine ökologische Wende Realität und nicht nur immer wieder auf dem Papier 

postuliert wird! Auch die Umwelt ist ein großer Verlierer der Globalisierung. Besonders 
leidtragend durch den Klimawandel ist die arme Bevölkerung, die über keinerlei 
Ausweichmöglichkeiten verfügt.  

 
- Umweltpolitik muss vor allem in den Industrieländern beginnen, die Hauptverursacher 

vieler Umweltprobleme sind. 
 
- dass das solidarische Miteinander wieder neu begründet und als humane Alternative zur 

derzeit herrschenden Konkurrenz erklärt wird! Politiker werden in Zeiten zunehmender 
Globalisierung keineswegs zur Untätigkeit verdammt, sondern können, besonders dann 
wenn der Staat aufgrund seiner Größe, wirtschaftlichen Potenz und außenpolitischen 
Beziehungen über soviel Macht wie Deutschland verfügt, mit einem gesellschaftlichen 
Reformprojekt antworten, das wirtschaftliche Modernisierung mit sozialer Neugestaltung 
koppelt. Kooperation statt Konkurrenz, Einschluss statt Ausschluss, Öffnung statt 
Schließung müssen die Eckpfeiler einer Sozialpolitik sein, die den Globalisierungsprozess 
nicht ohnmächtig begleitet, sondern ihn aktiv gestaltet. Nötig wäre eine Politik der 
internationalen Kooperation anstelle einer verstärkten Konkurrenz zwischen 
Wirtschaftsstandorten. 

 
- Gegen dieses „Race to the Bottom“ (Anpassung der Standards nach unten) und den 

Konkurrenzmechanismus müssen soziale Standards eingeführt werden. Einem 
Wettrennen von Ländern und Standorten um die niedrigsten Lohnkosten, die günstigsten 
Steuersysteme und die niedrigsten Kosten der sozialen Sicherung dürfen wir darum auch 
nicht tatenlos zu sehen. Wir müssen dafür kämpfen, dass Regierungen nicht nur die 
Interessen der in ihnen beheimateten Konzerne vertreten, sondern soziale und 
ökologische Erfordernisse ebenso zur Geltung bringen. Ein menschliches Antlitz wird die 
Globalisierung nur bekommen, wenn Gewerkschaften, soziale Bewegungen und die 
Öffentlichkeit dafür geschlossen eintreten. 

 
- dass alle Menschen aktiv auf den Globalisierungsprozess Einfluss nehmen können und 

dafür demokratische Strukturen geschaffen werden. Dafür benötigen wir einen neuen 
nationalen, europäischen und internationalen Ordnungsrahmen der Globalisierung. 
Soziale und ökologische Regulierungen, die auf nationalstaatlicher Ebene im Zuge der 
Globalisierung unterlaufen oder abgebaut werden, müssen international abgesichert oder 
neu etabliert werden. Da Globalisierung sich auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene bewegt, gibt es auf allen diesen Ebenen Demokratisierungsbedarf. 
Alle gesellschaftlichen Interessengruppen müssen auf allen Ebenen zeitgerecht informiert 
werden und die Möglichkeit der Teilhabe gewährleistet sein. Zur Demokratisierung gehört 
aber auch, dass die Repräsentation der Entwicklungsländer und ihrer jeweiligen 
Zivilgesellschaften in den internationalen Institutionen deutlich verbessert wird. 

 
- dass die internationale Finanzarchitektur reformiert wird! Wir brauchen eine koordinierte 

Strategie der „Reregulierung“, die künftig dafür sorgt, dass sich die Finanzmärkte nicht 
von der Produktionssphäre abkoppeln und Fehlallokationen durch Großanleger und 
Spekulanten unterbleiben. Folgen deregulierter Finanzmärkte sind große gesellschaftliche 
Umwälzungen in den betroffenen Ländern und die Verschärfung wirtschaftlicher und 
sozialer Ungleichheiten. James Tobin, US-amerikanischer Nobelpreisträger für 
Ökonomie, hat bereits während der 70er Jahre gefordert, eine Steuer auf 
Devisengeschäfte in Höhe von einem Prozent zu erheben. Dadurch würde der 
Geldumtausch für Handel und Tourismus nur unwesentlich getroffen, aber jeglicher 
Devisenhandel mit spekulativem Hintergrund spürbar erschwert. Wir brauchen diese 
Devisenumsatzbesteuerung genauso wie wir gegen die Offshore-Finanzplätze 
(unterliegen nicht den im Inland geltenden Regeln und Steuerpflichten) und Steueroasen 
kämpfen müssen.  
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- dass insbesondere bei den Verhandlungen über Dienstleistungshandel (GATS) geistige 
Eigentumsrechte, öffentliche Dienste und Formen der Daseinsvorsorge als 
Verhandlungsfelder ausgeschlossen sind.  

 
- Der Auftrag von GATS, dem allgemeinen Abkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen, ist, den Handel mit Dienstleistungen voranzutreiben, weil hier enorme 
Wachstumspotenziale vermutet werden. Dabei wird nichts ausgenommen: Erziehung, 
Gesundheit, Bildung, Postdienste, Büchereien, öffentlicher Verkehr - alles wird in die 
Unternehmenstätigkeiten mit eingeschlossen werden. Dagegen wenden wir uns 
vehement, weil Einrichtungen der öffentlichen Daseinsfürsorge, Bildung, 
Wasserversorgung und all diese Bereiche jedem Menschen zugänglich sein müssen und 
nicht nur denjenigen, die einen dicken Geldbeutel haben.  

 
- Wir wollen ein Recht auf Bildung und Ausbildung für Alle weltweit und wohnortnah! Ein 

breiter und kostenfreier Zugang zu Wissen und wissensbasierten Produkten muss 
ermöglicht werden. Bildung und Qualifizierung lebenslang muss verbessert werden und 
nicht nur für einige wenige bereitgestellt werden, die es sich leisten können. Mit der 
Bereitstellung von Bildungseinrichtungen für Alle oder einer Schulpflicht kann auch 
Kinderarbeit begegnet werden. 

 
- Wir wollen, dass Menschenrechte und grundlegende soziale und ökologische Standards 

durch verbindliche Regelungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) und 
durch die Stärkung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) weltweit durchgesetzt 
werden! Insbesondere die von der ILO beschlossenen Kernarbeitsnormen – das sind 
Gewerkschaftsfreiheit und Rechte auf Tarifverträge, Abschaffung von Zwangsarbeit und 
Kinderarbeit sowie keine Diskriminierung im Arbeitsleben – sind Prüfsteine für die soziale 
Gestaltung der Globalisierung. Wir brauchen rechtsverbindliche Regelungen der 
Aktivitäten transnationaler Konzerne mit effektiven Überwachungs- und 
Aktionsmöglichkeiten.  

 
- Wir wollen, dass Unternehmen soziale, ökologische und menschenrechtliche 

Verantwortung übernehmen. Da die ILO-Normen bis heute keinen rechtlichen Status 
haben, sind freiwillige Vereinbarungen und Standards ein wichtiger Schritt. Beispiele für 
freiwillige Vereinbarungen sind die Verpflichtungen von DaimlerChrysler und Volkswagen 
den Verhaltenskodex der ILO in allen ihren Niederlassungen umzusetzen. 

 
Forderungen der DGB-Jugend für eine bessere Welt 
 
Wir fordern von der Bundesregierung, dass sie sich für folgende Projekte stark macht: 
 

- Die Entwicklungshilfe muss sofort weiter angehoben und mindestens von derzeit 0,28 
Prozent auf das von der UN proklamierte Ziel von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
heraufgesetzt werden! 

 
- Die Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sollen auf  direkte 

Armutsbekämpfung und soziale Dienste (wie z.B. Bildung, Gesundheit, 
Wasserversorgung) und die Durchsetzung von Menschenrechten und Kernarbeitsnormen 
ausgerichtet werden. 

 
- Die Einführung einer Devisenumsatzbesteuerung und politische Initiativen für die 

Abschaffung von Offshore-Finanzplätzen und Steueroasen. 
 
- Strengere Offenlegungspflichten für Banken und eine strengere Börsenaufsicht. 
 
- Die stärkere Besteuerung von Kapitaleinkünften und großen Vermögen.   
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- Bei den GATS-Verhandlungen ganz klar darauf zu dringen, dass öffentliche Dienste und 
wichtige soziale Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Umwelt vom allgemeinen Abkommen 
über Handel mit Dienstleistungen ausgeschlossen bleiben. 

 
- Keine Privatisierung sozialer Sicherheitssysteme und die Einführung einer sozialen 

Grundsicherung für Alle.  
 
- Eine Integration grundlegender ArbeitnehmerInnenrechte, Menschenrechte sowie 

ökologischer Mindeststandards in das multilaterale Handels- und Investitionsregime 
 
- Eine zeitgerechte Information und Teilhabe auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene aller gesellschaftlichen Interessengruppen. 
 
Wir fordern vom DGB: 
 

- sich gegen den weiteren Abbau sozialstaatlicher Leistungen und arbeitsrechtlicher 
Standards einzusetzen. Denn: ein menschliches Antlitz wird die Globalisierung nur 
bekommen, wenn Gewerkschaften, soziale Bewegungen und die Öffentlichkeit dafür auch 
hier geschlossen eintreten. 

 

Wir fordern die DGB-Jugend auf: 

- Dass sie sich an den breiten Protesten gegen das Gipfeltreffen der G8-Staaten, das 2007 
in Heiligendamm bei Rostock stattfindet, beteiligt und im Vorfeld über den 
undemokratischen Charakter dieser Gipfeltreffen und die dahinter stehenden politischen 
Interessen aufklärt. 

 
- Dass sie im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft 2006 eine Solidaritäts-Aktion plant, 

organisiert und durchführt, und so auf die Situation von Kolleginnen und Kollegen 
beispielsweise in einem afrikanischen Land aufmerksam macht und sich dabei mit einem 
noch auszuwählenden Arbeitskampf solidarisiert.  

 
- Dass sie sich verstärkt im Bereich internationaler Jugendbildung mit globalen 

Ausbeutungsverhältnissen beschäftigt und eine Partnerschaft mit brasilianischen 
GewerkschafterInnen beginnt.  

 
- Dass die DGB-Jugend das Thema Privatisierung von Wasser aufgreift. In Großbritannien 

können wir bereits die sozialen Folgewirkungen der Privatisierung absehen. Die 
Privatisierung des Wassers ist hier wie auch auf EU-Ebene aber noch keinesfalls 
abgeschlossen und so noch zu stoppen! 

 
Wir wollen eine Welt, in der der Mensch und nicht das Profitinteresse im Mittelpunkt steht! 
 
 
 
 
Antragsteller:  3. Bundesjugendkonferenz der IG BCE 
 
Titel:   Subventionsrückforderung 
 
Beschluss: 
 
Der DGB wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung und den verantwortlichen Stellen 
dafür einzusetzen, dass Subventionen für Unternehmen zukünftig an Bedingungen geknüpft 
werden. Die Gewährung der Subventionen muss dementsprechend zukünftig von verbindlichen 
Zusagen seitens der Unternehmen abhängig gemacht werden. Diese Zusagen müssen die 
Einhaltung ökologischer Standards, die verbindliche Schaffung von Arbeitsplätzen für einen 
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bestimmten Mindestzeitraum, Produktfestschreibungen für den jeweiligen Standort sowie Er-
satzproduktionen beinhalten, wenn das jeweils gefertigte Produkt früher als erwartet vom Markt 
genommen wird. Die Ersatzproduktion in solchen Fällen darf nicht von Standorten entnommen 
werden, die im Wirtschaftsraum (bspw. Deutschland oder Europa) der die Subvention gewäh-
renden Institution liegen. Darüber hinaus müssen an die Gewährung von Subventionen nicht 
nur Arbeitsplatzzusagen für den jeweils subventionierten Standort, sondern für alle Standorte 
vereinbart werden, welche wiederum in dem Wirtschaftsraum liegen, der die Subvention durch 
eine in ihm liegende Institution gewährt hat. 
Darüber hinaus müssen an die Gewährung der Subvention verbindliche Subventionsrückforde-
rungsmöglichkeiten geknüpft werden, die dann zum Tragen kommen, wenn die vereinbarten 
Standards nicht eingehalten werden. Die jeweils zuständigen Mitgliedsgewerkschaften sind bei 
den Verhandlungen über die zu vereinbarenden Mindeststandards sowie über die verbindlichen 
Rückforderungsmodalitäten zu beteiligen. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Bezirksjugendkonferenz Baden-Württemberg 
 
Titel:   Frieden schaffen ohne Waffen 
 
Beschluss: 
 
Die DGB-Jugend setzt sich für die Erreichung folgender Ziele ein: 
 

I. Stopp der Finanzierung von Rüstung und Waffenprojekten sowie Bereitstellung der da-
durch freiwerdenden Mittel zur Sicherung unserer sozialen Sicherungssysteme. 

 
II. Keine weitere Produktion von Waffen in Deutschland. 
 
III. Keine Waffenexporte 
 
IV. Abrüstung weltweit 
 
V. Alle Beschäftigten in der Rüstungsindustrie sind in der privaten Wirtschaft mittels ge-

eigneter Konzepte weiterzubeschäftigen. 
 
VI. Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr 
 
VII. Kein Umbau der Bundeswehr zu einer Interventionsarmee 
 
VIII. Gegen Bundeswehreinsätze im Inneren 

 
Um diese Ziele zu erreichen, betreibt die DGB-Jugend eine aktive Bündnispolitik mit allen ge-
sellschaftlichen Gruppen und Initiativen, die diese Ziele teilen, beispielsweise der Friedensbe-
wegung. 
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I. INITIATIVANTRÄGE 
 
 
Antragsteller:  Arbeitsgruppe „Berufliche Bildung“ auf der Konferenz 
 
Titel:   Laut und bunt gegen die Ausbildungskrise 
 
Beschluss: 
 
Die Gewerkschaftsjugend muss das Thema "Ausbildungskrise" auch im kommenden Jahr in 
das Öffentliche Bewusstsein rücken. 
 
Die Ausbildungskrise beinhaltet den zahlenmäßigen Mangel an Ausbildungsplätzen und die in 
weiten Bereichen immer weiter zurückgehende Ausbildungsqualität. 
 
Wir müssen in der Öffentlichkeit Druck aufbauen, der es den Verantwortlichen unmöglich 
macht, sich im September 2006 noch einmal so aus der Affäre zu ziehen wie in 2005. 
 
Der BJA wird beauftragt, einen großen Aktionsschwerpunkt im ersten Halbjahr 2006 zu planen. 
Zielgruppen sollen auch und besonders SchülerInnen aus Abgangsklassen, AbsolventInnen in 
so genannten "Warteschleifenmaßnahmen", AusbilderInnen und (Berufsschul)lehrerInnen sein. 
 
Parallel und bis dahin, müssen die Hintergründe der Ausbildungskrise und gewerkschaftliche 
Alternativen dargestellt werden, um die Lösungskompetenz der Gewerkschaften zu diesem 
Thema  dar zu stellen. 
 
 
 
 
Antragsteller:  DGB Jugend West 
 
Titel:   Dekoration der Tagungsräume 
 
Beschluss: 
 
Die Organisatoren der DGB Jugendkonferenzen sollen dafür sorgen, dass die 
Tagungsräumlichkeiten entsprechend mit Dekomaterial aus den Mitgliedsgewerkschaften und 
der DGB Jugend versehen sind. Dies können Fahnen, Plakate, Transparente oder ähnliches 
aus den Organisationen sein. 
 
 
 
 
Antragstellerin: Heide Humburg (DGB Jugend Nord) 
 
Titel:   Protest gegen Visa-Verweigerung 
 
Beschluss: 
 
Protest gegen Visa-Verweigerung. Solidarität mit dem Kampf der irakischen Gewerkschaften 
gegen Privatisierung und Besatzung 
  
Am Freitag, 21.10. sollte in Berlin eine dreiwöchige Veranstaltungstour mit zwei Vertretern einer 
unabhängigen irakischen Gewerkschaft beginnen. Frau Boshrah, A. Abbood und Herr Taha A. 



 94

Ibraheem Breshdi waren von der Initiativgruppe Dialog mit irakischen GewerkschafterInnen 
eingeladen worden, um in Deutschland über die Lebensbedingungen und die politische Situati-
on im Süden Iraks sowie über die Arbeitsbedingungen in der Ölindustrie zu berichten. Diese 
Initiative wird inzwischen von über 100 Gruppen aus DGB-Gewerkschaften, Friedens- und Anti-
globalisierungsbewegung getragen. 
 
Inzwischen steht fest, dass diese Reise so nicht stattfinden kann, weil die deutsche Botschaft 
den beiden kurzfristig und ohne Begründung mitgeteilt hat, dass ihnen ein Visum nicht erteilt 
wird. 
 
Frau Abbood und Herr Breshdi sind von der Allgemeinen Gewerkschaft der Beschäftigten im 
Ölsektor GUOE, einem Zusammenschluss von Betriebsgewerkschaften der staatlichen Ener-
gieunternehmen im Süden Iraks. In Arbeitskämpfen konnten sie wesentliche Verbesserungen 
der Löhne und der Arbeitsbedingungen durchsetzen. Heute sind über 23.000 Beschäftigte der 
Ölindustrie in der GUOE organisiert. Die GUOE ist parteipolitisch und weltanschaulich neutral, 
wendet sich aber entschieden gegen die US-amerikanische/britische Besatzung und die wirt-
schaftlichen Pläne Washingtons. So konnte in einer Reihe von staatlichen Unternehmen die 
Übernahme der Kontrolle durch US-Firmen verhindert werden. Vertretern der irakischen Zivilge-
sellschaft wird durch deutsche Behörden die Einreise nach Deutschland verweigert.  
 
Wir protestieren auf das Schärfste gegen die willkürliche Ablehnung der Visa für unsere Kolle-
gInnen. Wir sehen darin eine Beschneidung unserer Freiheit der Information über die Situation 
im Irak und eine Unterbindung internationaler Kontakte zwischen Gewerkschaftern und politi-
schen Gruppen. Wir fordern das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft in Bagdad auf, 
umgehend die Visa zu erteilen. 
 
 
 
 
Antragstellerin: Moritz Hautmann, Sebastian Knieriem (IG BCE) 
 
Titel:   Sozialpartnerschaft 
 
Beschluss: 
 
Die IG BCE lebt die Sozialpartnerschaft und ist damit auf dem Weg. 


